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 Das goldgas Beratungsangebot zur 
 Optimierung der Fernwärmekosten.
Als Immobilienverwalter wissen Sie, dass Fernwärme eine saubere und komfortable, aber unter Umständen auch 
teure Art der Wärmeversorgung sein kann. Zudem macht die intransparente und nicht beeinflussbare Preisgestaltung 
es schwer, Betriebskosten zu reduzieren. Doch die fachlich fundierte Beratung von  goldgas unterstützt Sie dabei, 
zum Teil deutliche Einsparungen bei den Fernwärmekosten zu realisieren und so die Attraktivität der von Ihnen ver-
walteten Immobilie zu steigern. Auf uns können Sie sich verlassen: 

Jetzt beraten lassen: 06196 / 7740 - 190
immobilienwirtschaft@goldgas.de  
www.goldgas.de/immobilienwirtschaft

 Über 1.200 Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft zählen auf goldgas.

 • Persönliche Ansprechpartner in Ihrer Nähe
 • Direkter Kontakt – kein Callcenter
 •  Zuverlässige und freundliche Mitarbeiter/-innen

im Vertriebsinnendienst
 • Mehrfach ausgezeichneter Kundenservice

Weil echtes Kümmern goldwert ist.

Ich helfe Ihnen, 
Betriebskosten 
zu reduzieren.
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Sie profitieren bereits 
im ersten Jahr!



Große Erfolge, wichtige Potenziale 
und wegweisende Entscheidungen 

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,
über 900 Teilnehmer, knapp 100 
Aussteller: Der 27. Deutsche Ver-
waltertag war ein großer Erfolg. 
Spannende Diskussionen, angereg-
ter Austausch, neue Inspirationen, 
jubelnde Sieger und Antworten auf 
Fragen, die Immobilienverwaltungen 
bewegen – so lässt sich das bedeu-

tendste und größte Branchenevent des Jahres zusammenfassen. 
Die vielen positiven Rückmeldungen, die ich bereits während 
unseres Kongresses, aber auch im Nachhinein erhalten habe, 
zeigen, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, den Nerv 
der Branche zu treffen. In unserem Rückblick zeigen wir Ihnen 
die schönsten Bilder.

Besonders freut mich aber auch die Begeisterung, mit der so viele 
Besucher unsere Umbenennung und das neue Logo aufgenommen 
haben – sowohl Immobilienverwaltungen als auch Dienstleister, 
Politik und Medien. Das war keine Selbstverständlichkeit! Aber 
es zeigt, dass unsere Branche die Bedeutung und das Potenzial 
einer gemeinsamen, starken Marke erkennt und nutzen möchte.

Auch in anderer Hinsicht werden Chancen genutzt: Vor genau 
einem Jahr haben wir darüber berichtet, dass die Mitglieder unse-
rer Landesverbände mit überwältigender Mehrheit beschlos-
sen haben, sich mehr als doppelt so viel fortzubilden, wie es der 
Gesetzgeber fordert. Nun haben unsere Delegierten erneut eine 
wegweisende Entscheidung getroffen und einstimmig die Ent-
wicklung eines freiwilligen Sachkundelehrgangs beschlossen. 
Denn wir sind uns der großen Verantwortung für unsere Branche, 
aber auch für Millionen Eigentümer und Mieter bewusst. So lange 
sich also der Gesetzgeber nicht in der Lage sieht, einen verpflich-
tenden Sachkundenachweis für Wohnimmobilienverwalter 
einzuführen, müssen wir zum Schutz der Verbraucher und zur 
weiteren Professionalisierung unserer Branche selbst aktiv wer-
den. Der Sachkundelehrgang soll bundesweit eine Basisqualifizie-
rung von Immobilienverwaltungen realisieren. Schließlich kann 
Weiterbildung nur dann sinnvoll und zielführend sein, wenn sie 
auf einer gesunden Grundlage aufbaut.

Das hat übrigens auch die anlässlich der Novellierung des Woh-
nungseigentumsgesetzes (WEG) ins Leben gerufene offene 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe erkannt. Sie unterstützt in ihrem 
über 100-seitigen Abschlussbericht die Forderung nach seiner 

Einführung. Die gebetsmühlenartig wiederholten Appelle unse-
res Verbands zeigen somit wieder einmal Wirkung. Nun bleibt 
zu hoffen, dass sich Bund und Länder diesem Thema doch noch 
annehmen werden und wir eine umfassende WEG-Reform erhal-
ten, die ihren Namen verdient.

Apropos verdienen: Sehr gefreut hat mich zuletzt auch die posi-
tive Resonanz, die der Beitrag von Bianca Kollig, Gründerin und 
Inhaberin der gleichnamigen Hausverwaltung, hervorgerufen 
hat. Sie plädiert in der vorangegangenen Ausgabe der  vdivaktuell 
nachdrücklich für mehr Selbstbewusstsein bei der Gestaltung 
von Verwalterhonoraren und akzeptablen Arbeitszeiten. Sie 
selbst hat den Schritt gewagt – mit Erfolg. Ich hoffe sehr, dass 
künftig noch weit mehr Verwaltungen diesem Beispiel und dem 
in den Medien viel beachteten Weckruf von VDIV-Deutschland-
Geschäftsführer Martin Kaßler folgen. Denn Immobilienverwaltun-
gen tragen enorme Verantwortung, müssen zahlreiche gesetzliche 
Auflagen erfüllen, sollen digitaler werden und rund um die Uhr 
erreichbar sein. Doch das ist nur möglich, wenn Sie sich ihre Leis-
tung endlich entsprechend honorieren lassen. Daher wiederhole 
ich hier meinen Appell vom 27. Deutschen Verwaltertag: Seien 
Sie mutig, erhöhen Sie Ihre Vergütungssätze, und trennen 
Sie sich von unrentablen Gemeinschaften. Das ist nicht nur in 
Ihrem Interesse, sondern letztlich auch in dem der Wohnungs-
eigentümer. Denn erstklassige Verwaltertätigkeit gelingt nur mit 
motivierten Fachkräften und Investitionen in Weiterbildung und 
Unternehmen. Wie das aussehen kann, stellen wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vor. Lassen Sie sich von den erfolgreichen Per-
sonalstrategien der diesjährigen  Immobilienverwalter des Jah-
res inspirieren, informieren Sie sich über die Möglichkeiten der 
digitalen Immobilienverwaltung und bringen 
Sie Ihr Wissen auf den aktuellen Stand 
mit neuen Urteilen und Gesetzen.

Ich wünsche Ihnen eine 
 spannende Lektüre.

Herzlichst

Ihr 
 

Wolfgang D. Heckeler

DAS IST DER GIPFEL!

Bei der 9. VDIV- 
Wintertagung starten Sie mit 

exzellenter Weiterbildung ins neue 
Verwalterjahr: 

Vom 26. bis 31. Januar 2020 im 
exklusiv gebuchten Hotel 

Salzburger Hof in Leogang. 
Programm und Anmeldung liegen  

diesem Heft bei, oder gehen Sie  
online: www.vdiv.de/wintertagung 
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DITA ist Ihre kabellose Video-Gegensprechanlage
mit Fernverwaltung:

   EINFACH: schnelle Installation und unkomplizierte Bedienung via GSM/4G
  SICHER: überlegener Manipulationsschutz durch nicht-kopierbare Transponder
  PRAKTISCH: innovative Echtzeit-Verwaltung und -Modifi kation dank Fernzugriff 

Entscheiden Sie sich für modernen Komfort bei höchster Qualität.

Der heiße Draht zu uns:
+49 211 601 7700 
info@intratone.de
www.ditamussher.de

19-0105_INTR_DITA_Dita muss her_ModMag_ANZ_A4-H_190123_GP.indd   1 23.01.19   14:24
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Deutsche 
 Expertise 
 gefragt
In Kasachstan und Usbekistan setzt man bei der 

dringend notwendigen Reform des Wohnei-

gentums auf internationale Erfahrung.

Von Thomas Janicki, Beirat der Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa e. V.

D
 
 
 
ie beiden wirtschaftlich bedeu-

tendsten und bevölkerungsreichsten Staaten 
in Zentralasien, Kasachstan und Usbekis-
tan, unternehmen seit einiger Zeit neue 
Anstrengungen, um die Effektivität des 
Wohnungsmanagements und die Inves-
titionsbedingungen auf dem Wohnungs-
sektor deutlich zu verbessern. Denn der ist 
im postsowjetischen Raum noch durchweg 
von gravierenden Regelungs- und Finanzie-
rungsdefiziten gekennzeichnet.

Im Rahmen des durch die Europäische 
Union geförderten Projekts „Pro House – 
Professional Housing Management in Ka-
zakhstan and Uzbekistan“ bringen seit 
2017 die Initiative Wohnungswirtschaft 
Osteuropa in Zusammenarbeit mit dem 
VDIV Deutschland und weiteren natio-
nalen und internationalen Akteuren des 
Immobilien- und Finanzsektors europäische 
und deutsche Erfahrungen in den Reform-
prozess ein. Auf Seiten der Partnerländer 
sind die öffentliche Hand und Unterneh-
mensvereinigungen, sogenannte Business 
Intermediary Organisations (BIOs), betei-
ligt. Dabei zeigt sich, dass es politisch und 
fachlich schwierig ist, den dortigen Woh-
nungssektor aus der Sackgasse herauszu-
führen, in die er Anfang der 1990er Jahre 

durch die wie in allen postsowjetischen 
Ländern überstürzte Massenprivatisierung 
geraten ist.

Folgen der Massenprivatisierung
Wesentliche Ursachen hierfür waren unklare 
Vorschriften des Wohnungseigentumsrechts 
sowie eine ungenügende Rahmensetzung 
für das wirtschaftliche Umfeld erfolgreich 
arbeitender Kondominien (Wohnungsei-
gentümergemeinschaften), die auf profes-
sionelle Planer, Wohnungsverwalter, Facility 
Manager, ein leistungsfähiges Bauhandwerk 
und eine kostengünstig arbeitende Baufi-
nanzierung zurückgreifen müssen, wenn 
sie ihre Aufgaben effizient erfüllen wollen, 
insbesondere im Bereich der Modernisie-
rung von Wohngebäuden. Der Wohnungs-
bestand der 1960er bis 1990er Jahre ist bis 
heute kaum saniert. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Kondominien von einer 
technisch und wirtschaftlich geschwäch-
ten öffentlichen Ver- und Entsorgungswirt-
schaft abhängig sind, deren Tarife nicht voll 
kostendeckend sind und die insbesondere 
Modernisierungsinvestitionen für Wärmeer-
zeugung und Fernwärmesysteme nicht in 
ihre Gebühren einpreisen dürfen. 

Statt nach einem Gesamtkonzept vorzu-
gehen, hat man sich bisher im Wesentli-
chen auf Einzelmaßnahmen zum Abbau der 
dringendsten Defizite konzentriert. Bislang 
fehlte es in den Partnerländern wie in allen 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion neben 
ausreichenden Finanzierungsbeiträgen der 
Wohneigentümer vor allem an zweckent-
sprechender staatlicher Förderung und einer 
kostengünstigen langfristigen Baukreditfi-
nanzierung, sei es durch Staatsbanken oder 
private Bankinstitute. 

Orientierung an westlichen Vorbildern
Für die richtige Justierung dieser zahlrei-
chen Stellschrauben kommt den „Best-
Practice-Erfahrungen“ der westlichen 
Industriestaaten erhebliche Bedeutung 
zu, wenn auch eine direkte Übertragung 
von Lösungen wegen der unterschiedli-
chen Ausgangsbedingungen und Tradi-
tionen in den einzelnen Ländern häufig 
nicht möglich ist und aus dem gemein-
samen Erfahrungsschatz der beteiligten 
Länder neue Wege abgeleitet werden 
müssen. Die Zusammenarbeit in diesem 
Bereich trägt wirksam zur wirtschaftlichen 
und sozialen Stabilisierung sowie zur Stär-
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Astana, Kazakhstan

Überstürzte Massenprivatisierung führte  

zur Krise der Wohnungswirtschaft.
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kung der Zivilgesellschaft der Partnerlän-
der bei. Die erfolgreiche Entwicklung des 
Wohnungssektors, auf den 40 Prozent des 
Energieverbrauchs der Partnerländer und 
damit ein riesiges CO2-Einsparpotenzial 
entfallen, dient zudem der Realisierung 
der globalen Umweltziele, die das Pariser 
Klimaabkommen den beteiligten Ländern 
vorgegeben hat.

Die Modernisierung  
bleibt auf der Strecke.
Doch die Herausforderungen sind groß. Seit 
der Privatisierung in den 1990er Jahren sind 
rund 98 Prozent des vormals staatlichen 
Wohnraums in Privatbesitz. Ein erheblicher 
Teil der Bevölkerung ist angesichts niedriger 
Einkommen nicht in der Lage, die nötigen 
Mittel für Verwaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung aufzubringen. Daran wird 
auch die diskutierte Verschärfung der Ein-
zahlungspflichten für Eigentümer auf die 
Verwaltungs- und Investitionskonten der 
Kondominien zunächst wenig ändern. Das 
gilt auch für Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz, die sich nicht aus den 
gewonnenen Energieeinsparungen finan-
zieren lassen, weil die Preise für Wärme 
und Warmwasser künstlich niedrig gehal-
ten werden. Außerdem gibt es nach wie vor 
emotionale Widerstände, sich von den de 
facto fortbestehenden staatlichen Verwal-
tungen zu lösen. 

Um aus dieser Sackgasse herauszukommen 
und zugleich eine Option für eine „kosten-
günstige“ Verwaltung zu schaffen, wurde 
nach russischem Vorbild die Konstruktion 
einer rechts- und kreditfähigen „Genossen-
schaft der Eigentümer“ eingeführt, welche 
die Miteigentümer eines gesetzlich begrün-
deten Kondominiums freiwillig als Form 
der Verwaltung gründen können. Für die 
Eigentümer bedeutet diese Organisati-
onsform jedoch, die Pflichten der staatlich 
organisierten Verwaltungen zu überneh-
men. Diese Genossenschaften sind zudem 
oft zu monopolähnlichen Organisationen 
angewachsen und verwalten typischerweise 
zwischen 1 000 und 3 000 Einheiten in 20 
bis 40 Mehrfamilienhäusern. Aufgrund man-
gelnder Professionalität, wirtschaftlicher 
Ineffektivität und Korruptionsanfälligkeit 
erfährt diese Verwaltungsform nur wenig 
Zuspruch und ist dringend reformbedürftig. 

Dringend erforderliche 
 Strukturverbesserungen
Die jetzigen Reformen fokussieren sich auf 
den Abbau dieser Schwachstellen der Ver-

waltungsgenossenschaft. Dabei wird der 
Übergang zu sogenannten „Ein-Haus-Ver-
waltungsgenossenschaften“ mit eigenem 
Verwaltungs- und Baukonto angestrebt. 
Diskutiert wird in Kasachstan zudem die 
Einführung eines Kondominiummodells 
nach westlichem Vorbild. Dagegen strebt 
Usbekistan vor allem Strukturverbesserun-
gen bei den Verwaltungsgenossenschaften 
selbst an.

In beiden Ländern ist die Förderung von 
Investitionsmaßnahmen, insbesondere 
zur Energieeffizienz, durch staatliche Pro-
gramme geplant. Dabei soll der gesamte 
Prozess der Planung und Finanzierung weit-
gehend über staatliche Organisationen lau-
fen. Die politische Priorität liegt in beiden 
Ländern darauf, zusätzliche Belastungen 
für die Bevölkerung zu vermeiden. Die jet-
zigen Reformen werden daher noch keine 
durchgreifende Verbesserung der Lage, 
insbesondere im Investitionsbereich des 
Wohnungssektors, bewirken, sind jedoch 
ein Schritt in die richtige Richtung, denen 
weitere folgen müssen.

PROJEKT PRO HOUSE
Das EU-Projekt PRO HOUSE – Professional Housing Management in 
Kazakhstan and Uzbekistan dient der Stärkung von Strukturen des Woh-
nungswesens, insbesondere der Wohnungsverwaltung in den Ländern 
Kasachstan und Usbekistan, sowie der Förderung der Energieeffizienz von 
Wohngebäuden.

Die Projektarbeit wird von der Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa 
(IWO) e. V. geleitet und erfolgt in enger Zusammenarbeit mit einem Kon-
sortium usbekischer, kasachischer und deutscher Partner. Beteiligt sind 
neben dem VDIV Deutschland auch das Europäische Bildungszentrum für 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ). Wissenstransfer und Erfah-
rungsvermittlung bilden die Grundlage für die Projektarbeit, die auch auf 
einen intensivierten Austausch zwischen den beiden Nachbarstaaten Usbe-
kistan und Kasachstan abzielt. Damit Projektmaßnahmen und Verwaltungs-
strukturen nachhaltig verstetigt werden können, werden Analysen und 
abgeleitete Lösungsvorschläge für beide Länder durch ein umfassendes 
Qualifizierungsprogramm für Wohnimmobilienverwalterinnen und -ver-
walter sowie weitere relevante Akteure ergänzt.

98 Prozent des vormals staatlichen 

 Wohnraums sind in Privatbesitz.
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Initiative für  
Sachkundenachweis

Einstimmiger Beschluss der VDIV-Delegierten

Ohne Gegenstimmen fasste die 35. Delegiertenversammlung 
des VDIV Deutschland im Rahmen des 27. Deutschen Verwalter-
tages am 12./13. September in Berlin den Beschluss, einen eige-
nen freiwilligen Sachkundelehrgang zu entwickeln. „Da sich der 

Gesetzgeber bislang nicht in der Lage sah, einen verpflichtenden 
Sachkundenachweis für Wohnimmobilienverwalter einzuführen, 

müssen wir zum Schutz der Verbraucher und zur weiteren Profes-
sionalisierung unserer Branche selbst aktiv werden“, erläutert Mar-

tin Kaßler, Geschäftsführer des VDIV Deutschland, den Vorstoß 
des Verbandes. Die seit August 2018 geltenden Berufszulassungs-
regelungen für Wohnimmobilienverwalter kritisierte der Verband 
schon vor ihrem Inkrafttreten: Der fehlende Sachkundenachweis 
und eine Verpflichtung zur Weiterbildung mit nur 20 Stunden in 

drei Jahren reichten zur Professionalisierung der Branche nicht aus. 
Schon im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Spitzenver-
bandes eine freiwillige Selbstverpflichtung zu mehr als doppelt so 
vielen Stunden beschlossen. In beiden Fällen zeigt sich, dass Mit-

glieder in den Landesverbänden des VDIV ihre Verantwortung für 
das treuhänderisch verwaltete Eigentum sehr ernst nehmen. Der 

freiwillige Sachkundelehrgang soll bundesweit eine Basisqualifizie-
rung der Branche realisieren.

WEG-Reform  
auf gutem Weg

Vorgezogene Änderungen am bestehenden 
Wohnungseigentumsgesetz vermeiden

Anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Städ-
tebau, Wohnungswesen und Raumordnung des 

Bundesrats zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität am 5. September äußerte 
sich Martin Kaßler, Geschäftsführer des VDIV 
Deutschland: „Wenn wir die Mobilitätswende 
umsetzen wollen, muss der Staat die Elektro-

mobilität fördern. Der Entwurf eines Gesetzes 
zu ihrer weiteren steuerlichen Förderung ist ein 
zusätzlicher Schritt dazu.“ Er warnte jedoch vor 

Aktionismus, ausgelöst durch den Wunsch nach 
mehr E-Autos auf deutschen Straßen. Genau den 

aber, so Kaßler, förderten Bayern und Baden-
Württemberg gerade mit ihren im Bundesrat 

eingebrachten Anträgen. Mit allem Nachdruck 
spricht sich der VDIV Deutschland dagegen aus, 
während der laufenden Reform des Wohnungs-

eigentumsgesetzes (WEG) einzelne Gesetzesän-
derungen vorzuziehen, wie die beiden Länder es 

fordern. Kaßler hält dies für kontraproduktiv und 
die dringend erforderliche umfassende WEG-

Reform gefährdend. 

Den von der offenen Bund-Länder-Arbeits-
gruppe kürzlich vorgelegten Abschlussbe-

richt zur Ermittlung des WEG-Reformbedarfs 
begrüßt der VDIV Deutschland: Er zeigt das 

ernsthafte Bemühen von Bund und Ländern um 
eine belastbare Anpassung des Gesetzes, das 

aber von den Anträgen aus Bayern und Baden-
Württemberg torpediert würde. Darauf hatte der 

VDIV jüngst auch die Justizminister der Län-
der und die Fraktionsvorsitzenden der Bundes-

tagsparteien hingewiesen und eindringlich dafür 
plädiert, auf vorgezogene einzelne Änderun-

gen des WEG zu verzichten, umso mehr, als der 
Referentenentwurf bereits für Ende des Jahres 

in Aussicht gestellt wurde. Beinhalten wird auch 
er Vorschläge für Regelungen zur Errichtung 

von Ladeinfrastruktur, sodass auf Initiative von 
Bayern und Baden-Württemberg vorgezogene 

Änderungen ins Leere laufen würden. Denn ein 
Inkrafttreten des neuen WEG im ersten Quartal 

2020 ist mehr als realistisch, während Beschluss-
fassungen durch Wohnungseigentümergemein-
schaften üblicherweise erst im zweiten Quartal 

stattfinden.

Höchstes Grundsteuer-
aufkommen seit 1991
Rund 14,2 Mrd. Euro erzielten die Gemeinden 2018.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entfielen davon 13,8 Mrd. 
Euro auf die für bebaute und bebaubare Grundstücke erhobene Grundsteuer B, 
was einen Anstieg um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Mit einem 
Plus von 6,4 Prozent die höchste Zunahme bei den Flächenländern erzielte 
das Saarland. Bei den Stadtstaaten verzeichnete Bremen mit 2,9 Prozent den 
höchsten Anstieg gegenüber 2017. Über die Grundsteuer A, die für Grundstü-
cke der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, nahmen die Gemeinden 2018 
insgesamt 0,4 Mrd. Euro und damit 0,4 Prozent mehr ein als 2017. Fo

to
s:

 ©
 o

at
aw

a,
 P

at
in

o 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



07 | 19 vdivaktuell 7

Drastische Maßnahme
Der Mietendeckel für Berlin sorgt für heftige Diskussionen.

Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher will die Mieten in der 
Hauptstadt deckeln. Die geplante Regelung setzt sich aus verschiedenen 
Komponenten zusammen, die für alle Mietverhältnisse und für die nächs-
ten fünf Jahre gelten sollen. Lediglich Neubauten, die erst ab 1. Januar 2014 
bezugsfertig waren, sind ausgenommen, zudem der öffentlich geförderte 
Wohnungsbau, Wohnheime sowie Trägerwohnungen. Für alle anderen gilt: 
Bei laufenden Mietverhältnissen werden die Mieten rückwirkend auf den 
Stichtag 18. Juni 2019 eingefroren. Mieter, die mehr als 30 Prozent ihres ver-
fügbaren Haushaltseinkommens für die Miete aufbringen müssen, können 
die Absenkung ihrer Miete auf die Mietobergrenze beantragen. Die Wohn-
fläche wird dabei gemäß Wohnraumgesetz berücksichtigt. Die Mietober-
grenze soll demnach zukünftig zwischen maximal 5,95 und 9,80 Euro pro 
Quadratmeter liegen – selbst für möblierte Wohnungen und sowohl bei 
Erst- als auch bei Wiedervermietung. Mieten, die unterhalb der Mietober-
grenze liegen, dürfen bis zu dieser Grenze jährlich um 1,3 Prozent erhöht 
werden. Für die Obergrenze ausschlaggebend sind ausschließlich das Gebäu-
dealter und die Ausstattung, reduziert auf Sammelheizung und Bad. Die 
Wohnlage ist dem Entwurf nach kein Kriterium mehr.

Die drastische Maßnahme wird nun heftig diskutiert. Kritiker befürchten 
eine Abwertung von Immobilien, durch die Eigentümer in finanzielle Not-
lage geraten würden – mit der möglichen Folge einer Finanzkrise wie vor 
zehn Jahren. Investitionen in die Modernisierung des Bestands würden 
ausgebremst, weil sie sich nicht mehr rentierten. Zu klären ist noch, ob 
zum einen das Land Berlin überhaupt die Gesetzgebungskompetenz für 
eine solche Maßnahme hat, zum anderen steht auch hier wieder die Ver-
fassungsmäßigkeit auf dem Prüfstand. Am 15. Oktober, so der Plan, soll 
das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin beschlos-
sen werden.
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Wirkung des 
Mietrecht-
anpassungs-
gesetzes
Bundesregierung will Wirkung der Miet-
preisbremse verbessern.

Auskunft über die Entwicklung der Ange-
botsmieten für Wohnungen aus Erst- und 
Wiedervermietungen im ersten Halbjahr 
2019 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 
2018 sowie im Zeitraum von 2009 bis 2018 
gab die Bundesregierung in ihrer Antwort 
auf eine Kleine Anfrage der FDP-Frak-
tion zur Wirkung der Mietpreisbremse 
Ende August. Danach wurde in Deutsch-
land ausweislich einer auf der Datenbasis 
der BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung 
und der IDN Immodaten GmbH erstellten 
Tabelle mit Daten aus sieben Großstädten 
ein Anstieg um 2,5 Prozent beziehungs-
weise um 37,4 Prozent verzeichnet. 

Eine Aussage darüber, ob und wie sich die 
Regelungen des am 1. Januar 2019 in Kraft 
getretenen Mietrechtsanpassungsgesetzes 
auf die Entwicklung der Neuvertragsmie-
ten auswirken, könne derzeit nicht getrof-
fen werden, schrieb die Bundesregierung. 
Die Evaluation der Mietpreisbremse durch 
das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung Berlin (DIW Berlin) im Jahr 2018 
habe gezeigt, dass die Regelungen dort, 
wo sie durch Erlass einer Rechtsverord-
nung der jeweiligen Landesregierung zur 
Anwendung kommen, den Mietenanstieg 
moderat verlangsamt haben. Angesichts 
häufiger Verstöße habe das DIW Berlin 
vorgeschlagen, die Wirkung der Mietpreis-
bremse zu verbessern, indem ihre Geltend-
machung vereinfacht und ökonomische 
Anreize, eine höhere als die zulässige Miete 
zu vereinbaren, beseitigt werden. Wei-
ter heißt es in der Antwort, in Umsetzung 
des Ergebnisses der Evaluation bestünden 
innerhalb der Bundesregierung Überlegun-
gen, die Regelungen zur Mietpreisbremse 
zu verlängern und weitere gesetzliche 
Änderungen vorzunehmen, um ihre Wir-
kung weiter zu verstärken. 
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VDIV &  LANDESVERBÄNDE 
VDIV & VDIV NIEDERSACHSEN/ 
BREMEN
10. Bremer Verwalterforum
Datum/Ort: 28.11.2019, Maritim Hotel Bremen 
Anmeldung: www.vdiv.de/verwalterforum-bremen
 

VDIV BADEN-WÜRTTEMBERG
>  29. Verwalter-Workshop  

Knackpunkte in der WEG-Verwaltung
Datum/Ort:  28./29.11.2019, Kronenzentrum  

Bietigheim-Bissingen
Anmeldung: www.vdiv-bw.de/veranstaltungen/
 

VDIV BERLIN-BRANDENBURG
> 10. Berlin-Brandenburger Verwalterforum
Datum/Ort: 5.11.2019, Alte Försterei, Berlin
Anmeldung: www.vdiv.de/verwalterforum-berlin 
 

VDIV HESSEN
> 2. Verwalterforum Nordhessen
Datum/Ort:  8.11.2019, Schlosshotel Bad  

Wilhelmshöhe, Kassel
Anmeldung: www.hausverwalter.de/nordhessen
 

VDIV MITTELDEUTSCHLAND
> 14. Herbstforum Immobilienverwaltung & Technik
Datum/Ort:  5.11.2019, Hotel Wyndham Garden  

Dresden
Anmeldung:  www.immobilienverwalter -

mitteldeutschland.de/veranstaltungen
 

VDIV RHEINLAND-PFALZ/  
SAARLAND
> Verwalterforum WEG-Recht
Datum/Ort: 13.11.2019, CongressForum Frankenthal
Anmeldung: www.vdiv-rps.de/veranstaltungen
 

Detaillierte Informationen und weitere Veran-
staltungen sind auf den Internetseiten der jewei-
ligen Landesverbände zu finden: siehe Seite 63 

Aareon Forum 2019:  
am digitalen Puls der Zeit
Das Jahres-Highlight für IT-Entscheider und -Anwender der 
Immobilienwirtschaft findet am 27. und 28. November 2019 
im Convention Center der Deutschen Messe in Hannover 
statt. Auf der größten wohnungswirtschaftlichen Veranstaltung 
in Deutschland erleben die Besucher praxisnah, wie sie von 
dem effektiven Zusammenspiel der Lösungen des digitalen 
Ökosystems Aareon Smart World profitieren können. 

Welche erweiterten Funktionen die neuen Releases der ERP-
Lösungen Wodis Sigma und RELion von Aareon bieten, 
erfahren die Teilnehmer in praxisnahen Vorträgen sowie der 
begleitenden Fachausstellung.

Künstliche Intelligenz ist das Schlagwort der heutigen Zeit. 
Keynote Speaker Jörg Heynkes, Innovator, Unternehmer und 
New-Work-Experte, spricht über „Zukunft 4.1 – oder wie 
künstliche Intelligenz und Robotik alles verändern“. Es geht 
darum, die großen Chancen der digitalen Transformation zu 
begreifen und selbst zum Gestalter der eigenen Zukunft zu 
werden.

Welche Prozessschritte werden virtuelle Assistenten für uns in 
Zukunft erledigen? Welche Mehrwerte ergeben sich  daraus 
für Wohnungsunternehmen? Diese und weitere Fragen beant-
worten Benjamin Meyenberg und Alf Tomalla, Aareon, in 
ihrem Plenumsvortrag „#postdigital – die Automation der 
Mieterkommunikation (mithilfe virtueller Assistenten)“.

Das Aareon Forum bietet die ideale Gelegenheit, Kollegen, 
Aareon-Experten und weitere Partner aus der Branche zu tref-
fen – in den Pausen, in der Fachausstellung und beim abendli-
chen Get-together.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.aareon-forum.de Fo
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Flexibel und kompakt für  
die Wohnungswirtschaft. 
In der Wohnungswirtschaft bedarf es maßgeschneiderter Lösungen, die sowohl die  
Bedürfnisse der Hauseigentümer als auch die der Mieter erfüllen. Der Gas-Brennwertkessel 
Logano plus KB372 verspricht mit seinem flexiblen, montage- und betriebsoptimierten  
Konzept sowie dem hohen Modulationsbereich die nötige Rentabilität. Zur Regelung,  
Überwachung und Kontrolle der Anlage kommt das Regelsystem Logamatic 5000 oder  
das Logamatic EMS plus mit Logamatic MC110 zum Einsatz. Weitere Informationen  
finden Sie unter branche.buderus.de/wohnungswirtschaft

Logano plus KB372

361-001219_Anz_WoWi_DDIV_A4_RZ.indd   1 13.09.19   10:23
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Ich will mitreden!
Beim 27. Deutschen Verwaltertag wurden drängende Fragen der Immobilienwirtschaft thematisiert.

Von Andrea Körner

M
 
 
 
ehr als 900 Fachbesucher und Gäste folgten der dies-

jährigen Einladung zum wichtigsten Kongress der Branche am 12. und 
13. September nach Berlin. Der 27. Deutsche Verwaltertag begann 
für die Besucher mit einer Überraschung: Ausrichter der Veranstal-
tung war in diesem Jahr nicht der DDIV, sondern der Verband der 
Immobilienverwalter Deutschland. Hintergrund: Der Spitzenverband 
der Immobilienverwalter und seine Landesverbände agieren künftig 
unter einer gemeinsamen starken Marke. So können sie noch nach-
drücklicher als Sprachrohr der Branche gegenüber Politik, Medien 
und Öffentlichkeit in Bund und Ländern auftreten, um erfolgreich 
für die Gesamtbranche zu wirken.  

Im Estrel erwartete die Teilnehmer ein ebenso vielfältiges wie 
aktuelles Angebot an Vorträgen, Workshops und Fachgesprächen. 
Erstmalig aber hatten sich schon am Vorabend viele Gäste zum 
„Warm-up“ im Stadion des 1. FC Union Berlin eingefunden. Der 

VDIV Deutschland hatte zur Party geladen – und überraschte auch 
gleich mit einer innovativen Lösung aus den Reihen der Partnerun-
ternehmen: Eine neue Kooperation von inteligy, Kalo und DOMUS 
wird es zukünftig ermöglichen, die jährliche Abrechnung der Heiz- 
und Betriebskosten für eine Liegenschaft mit 50 Wohneinheiten in 
nur ein bis zwei Stunden zu erstellen. Neue digitale Schnittstellen 
werden den bisher wesentlich höheren Zeitaufwand deutlich redu-
zieren – eine kleine Sensation für viele Verwaltungen!

Adäquate politische Rahmen bedingungen schaffen
Wolfgang D. Heckeler, Präsident des VDIV Deutschland, hielt seine 
Eröffnungsrede zum 27. Deutschen Verwaltertag vor dicht besetz-
tem Plenum. Deutlich machte er darin, dass sich das Sprachrohr der 
Immobilienwirtschaft auch unter neuem Namen wirkungsvoll für 
adäquate politische Rahmenbedingungen einsetzen werde. „Eine 
verbindende, wiedererkennbare und ausdrucksstarke Marke ist ins-
besondere im digitalen Zeitalter elementar. Zudem erleichtern der 
einheitliche Name und das gemeinsame Design die Wiedererkenn-
barkeit für unsere Zielgruppen – beispielsweise dann, wenn Woh-

Viel positive Resonanz gab es für das neue Erscheinungsbild des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft.
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IMMOBILIENVERWALTER 
DES JAHRES 2019

DER VDIV GRATULIERT DEN PREISTRÄGERN!

Unter dem Motto „Unternehmen als starke Marke – Mitarbeiter gewinnen und halten 

in Zeiten des Fachkräftemangels“ zeichnete der Verband der Immobilienverwalter 

Deutschland bereits zum 22. Mal die Immobilienverwalter des Jahres aus. Der Spitzen-

verband der Branche freut sich, die diesjährigen Gewinner zu präsentieren, die sich 

durch erfolgreiche, innovative Personalstrategien auszeichnen und als attraktive 

Arbeitgebermarke präsentieren.

1.
nunovo 
Immobilienverwaltung GmbH, 
Ottobrunn

Smarte Personalstrategien, Bonussys-

teme für die Mitarbeitergewinnung, leis-

tungsorientierte Anreizsysteme, hoher 

Digitalisierungsgrad für optimierte 

Arbeitsprozesse und Cloud-basierte 

Software-Tools – so hat nunovo im ver-

gangenen Jahr seine Mitarbeiterzahl 

versechsfacht.

2.
Kirchhoff & Kollegen 
Wohnungsverwaltung GmbH,
Köln

Der Kunde ist König – aber die Mit-

arbeiter sind das Zentrum des Unter-

nehmens. Kirchhoff & Kollegen lebt 

daher individuelle Entwicklungsmög-

lichkeiten für den Einzelnen und das 

Team und überzeugt durch ein „Great 

place to work“-Konzept.

3.
Gewobag VB 
Vermögensverwaltungs- und 
Betriebsgesellschaft mbH,
Berlin

Lebenslanges Lernen in einer mitar-

beiterorientierten Unternehmenskultur 

ist die erfolgreiche Strategie der Ge-

wobag. Echte Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie, Mitgestaltung und betrieb-

liche Altersvorsorge gehören zu den 

wesentlichen Bestandteilen.

Die Auszeichnung wird gefördert von

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Giesse+Partner
Software für die Wohnungswirtschaft
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nungseigentümer eine neue Verwaltung suchen. Die Mitgliedschaft 
in den VDIV-Landesverbänden gilt längst als Gütesiegel, denn wir 
stehen für Professionalität und Qualität, für Innovation und Ver-
trauenswürdigkeit“, erläuterte Heckeler den Hintergrund des neuen 
Namens und erhielt dafür viel positive Resonanz.

Des Weiteren führte Heckeler aus, dass der Verband den kürzlich vor-
gelegten Abschlussbericht der offenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) begrüße: „Er 
zeigt das ernsthafte Bemühen von Bund und Ländern für eine belast-
bare WEG-Reform. Nun gilt es, diese erfolgreich und geschlossen in 
Bundestag und Bundesrat umzusetzen.“ Vorgezogene Änderungen, 
wie sie die Bundesratsanträge von Bayern und Baden-Württemberg 
zur Förderung der E-Mobilität vorsehen, seien abzulehnen, da sie 
vollständig ins Leere laufen würden. Es sei mehr als realistisch, dass 
das neue WEG im ersten Quartal 2020 in Kraft treten wird. Beschluss-
fassungen stehen ohnehin erst in den jährlichen Eigentümerver-
sammlungen an, die üblicherweise im zweiten Quartal stattfinden. 

Zudem plädierte er dafür, die WEG-
Reform zu nutzen, um den längst 
überfälligen Sachkundenachweis für 
Wohnimmobilienverwalter gesetz-
lich zu verankern. Politisch diskutiert 
werde die Wiedereinführung der 
Meisterpflicht für Handwerksberufe 
zur Qualitätssicherung, Immobilien-

verwalter aber dürften nach wie vor ohne echte Qualifizierung 
die private Altersvorsorge von Millionen Bürgern verwalten. Die 
Forderung des Sachkundenachweises im Bericht der Kommission 
sei ausdrücklich zu begrüßen.

Nachdrücklich appellierte Heckeler an Immobilienverwaltungen, 
sich in Vergütungsfragen nicht länger in selbst auferlegter Zurück-
haltung zu üben: „Wer sich und seine Mitarbeiter regelmäßig fortbil-
det, Wohnungseigentümern beispielsweise durch die Digitalisierung 
zusätzliche Services anbietet und insgesamt hohe Qualität liefert, 
der muss sich seine Leistung entsprechend honorieren lassen.“ 
Immobilienverwaltungen sollten sich noch stärker die Argumen-
tation des VDIV Deutschland zunutze machen, um Vergütungsan-
passungen durchzusetzen – und im Zweifel lieber auf ein Mandat 
verzichten, wenn es nicht auskömmlich ist.

Dank für fachliche Unterstützung
Mit einem politischen Grußwort richtete sich der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus an die Anwesenden: 
Da Wohnen und Immobilien integrale Bestandteile der Klimapolitik 
seien, ständen unter anderem die energetische Gebäudesanierung 
und die Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos weit 
oben auf der Agenda für das Erreichen der Klimaziele Deutsch-
lands. In diesem Zusammenhang bedankte er sich für die fachli-
che Unterstützung durch den VDIV Deutschland bei der Erstellung 
entsprechender Gesetzesvorhaben.

Wohnen und Immobilien sind integrale Bestandteile der Klimapolitik.

VDIV-Deutschland-
Geschäftsführer 
Martin Kaßler mit dem 
Vorsitzenden der CDU/
CSU-Fraktion Ralph 
Brinkhaus und VDIV-
Deutschland-Präsident 
Wolfgang D. Heckeler

Die Qualität der Verwaltung 

muss angemessen vergütet 
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Vorstoß beim 
 Sachkundenachweis
„Zum Schutz der Verbraucher 
und zur weiteren Professionali-
sierung der Branche müssen wir 
selbst aktiv werden“, erläutert 
Martin Kaßler, Geschäftsführer 
des VDIV Deutschland, den ein-

Gelungener Auftakt: 
die Warm-up-Party  
im Stadion des  
1. FC Union Berlin

stimmigen Beschluss der 35. Delegiertenversammlung im Rahmen 
des 27. Deutschen Verwaltertages, einen freiwilligen Sachkunde-
lehrgang zu entwickeln. Die seit 1. August 2018 geltenden Berufs-
zulassungsregelungen für Wohnimmobilienverwalter greifen viel 
zu kurz. Zum einen fehlt der wichtige Sachkundenachweis, zum 
anderen sind 20 Stunden Weiterbildung in drei Jahren unzurei-
chend. Die Mitglieder des Spitzenverbandes hatten daher schon 
im vergangenen Jahr mit überwältigender Mehrheit eine freiwillige 

Selbstverpflichtung zu mehr Weiterbildung beschlos-
sen: mindestens 45 Stunden pro Objektbetreuer in drei 
Jahren, mehr als doppelt so viel wie gesetzlich vorgese-
hen. „Wir sind uns der großen Verantwortung für unsere 
Branche, aber auch für Eigentümer und Mieter bewusst. 
Die Investition in Wohneigentum ist für viele die größte 
ihres Lebens und elementarer Bestandteil ihrer privaten 
Altersvorsorge. Wie der einstimmige Beschluss unse-
rer Delegierten für die Entwicklung eines freiwilligen 
Sachkundenachweises zeigt, wissen sie um ihre wich-
tige Rolle“, erläutert Kaßler die erneute wegweisende 
Entscheidung. Der freiwillige Sachkundelehrgang soll 
bundesweit eine Basisqualifizierung der Branche reali-
sieren. Schließlich ist Weiterbildung nur dann sinnvoll 
und erfolgreich, wenn sie auf vorhandene Grundlagen 
aufbauen kann. 

MENSCH
trifft Digitalisierung – für mehr 
Effi zienz, die Sie voranbringt.

Mit hocheffi zienten Systemen treiben wir die Energiewende in Immobilien aktiv voran. 
So fördern wir klima neutrales Wohnen, helfen die Energiekosten für die Bewohner zu senken 
und sorgen für mehr Rechts sicherheit und vereinfachte Prozesse bei den Vermietern.

2019-004_TE_Anz_Digitalisierung_DDIV_210x148k5+3.indd   1 06.09.19   15:06
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Impulsgeber 
für die  Zukunft
Vorträge, Workshops und Fachforen 

 vermittelten wertvolles Praxiswissen. 

H
 
 
 
ochkarätig besetzt war das umfas-

sende Fachprogramm des größten Bran-
chenkongresses auch in diesem Jahr wieder: 
Namhafte Juristen und erfahrene Praktiker 
widmeten sich den Themen, die Verwalter und 
ihre Branche bewegen. Dazu gehörten bei-
spielsweise die aktuelle WEG-und Mietrecht-
sprechung, E-Mobilität und der Brandschutz. 
In vier Fachforen ging es um alltagsrelevante 
Fragen, die die Teilnehmer gemeinsam mit 
dem jeweiligen Referenten erörtern konnten – 
von Baumaßnahmen im Wohnungseigentum 
über die Haftung von Geschäftsführern und 

Führungskräften bis hin zu Forderungsmanagement 
und Räumung. Als äußerst unterhaltsame und nach-
haltig beeindruckende Glanzlichter erwiesen sich die 
Vorträge von Motivationstrainer und Unternehmer 
Hermann Scherer sowie von Multi-Unternehmer und 
Autor Raphael Stenzhorn.

Netzwerken und Kollegen treffen
Als Spitzenverband der Immobilienverwalter 
fördert der VDIV Deutschland auch beim größ-
ten Jahreskongress den Austausch innerhalb der 
Branche. So bot der 27. Deutsche Verwaltertag 
neben Chancen zur fachlichen Weiterbildung 
wieder jede Menge Gelegenheiten, um mit 
Kollegen und Dienstleistern in Kontakt zu tre-
ten und das eigene Netzwerk zu pflegen. Und 
genau darum geht es auch in zwei vom VDIV 
Deutschland ins Leben gerufenen Initiativen, 
dem VDIV-Frauennetzwerk und den Erfa-Grup-
pen des VDIV. Sie stellten sich am 12. Septem-
ber interessierten Kongressteilnehmerinnen 
und -teilnehmern vor und informierten jeweils 
über ihre Arbeitsweise und Ansätze.

Top-Speaker
 Hermann Scherer

Sylvia Pruß, 
Mitinitiatorin des 
VDIV-Frauen-
netzwerkes
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chon lange im Voraus ausgebucht, zeigte sich die Fach-

ausstellung mit über 90 Unternehmen der Immobilienbranche als 
Innovationspool für die Besucher. Und der wurde reichlich genutzt. 
Dienstleistungen und Angebote der Partner der Immobilienwirt-
schaft stießen auf reges Interesse der Fachbesucher, die hier pra-
xisrelevante Informationen aus erster Hand erhielten – vermittelt 
von Experten, die wissen, worauf es der Branche ankommt. Dazu 
passte auch die „Innovationslounge“ der Haufe AG, in der man 
bei einer virtuellen Eigentümerversammlung schon einmal einen 

Innovationen & 
Kooperationen
Die größte Fachmesse für die Branche erwies  

sich als Anziehungspunkt.

Blick in die Zukunft werfen konnte. Lebhafte Gespräche und der 
Erfahrungsaustausch unter Kollegen bestimmten hier das Bild. Auch 
diesmal spornte das Ausstellergewinnspiel dazu an, den anwesen-
den Unternehmen einen Besuch am Stand abzustatten. Attraktive 
Sachpreise winkten, die von den teilnehmenden Ausstellern zur 
Verfügung gestellt und zum Abschluss des 27. Deutschen Verwal-
tertages verlost wurden.

Eine gelungene Veranstaltung war es auch dieses Jahr wieder, so 
viel steht fest – wie auch der Termin 2020: Am 3. und 4. Sep-
tember trifft man sich wieder im Estrel Berlin zum 28. Deutschen 
Verwaltertag.

WIR GRATULIEREN DEN GEWINNERN
UND DANKEN DEN PREISSTIFTERN DES AUSSTELLERGEWINNSPIELS!

27. DEUTSCHER VERWALTERTAG | 12. – 13. SEPTEMBER 2019

Aareon AG
Fujifi lm Instax-Mini Sofortbildkamera
René E., Augsburg
  
Abfallmanagement Peters GmbH
Bunter Präsentkorb
Gabriela P., Bad Homburg

Aufzugwärter GmbH
Sitz-Steh-Hocker
Marion F., Esens
  
casavi GmbH
Amazon Echo Dot
Markus W., Berlin

Chapps AG
Belgische Pralinen
Bettina F., Nottensdorf

  

DIWA Institut
Trinkwasserfi lter
Mario P., Wesel

DKB Deutsche Kreditbank AG
2 VIP-Tickets zum Biathlon 2020
Ilka S., Bensheim   

EKB GmbH 
Jochen-Schweizer-Erlebnis-Gutschein
Helmut B., Hollenstedt

etg24 GmbH
Huawei Mediapad 
inkl. 1 Jahr kostenfreie Nutzung von etg24
Reinhard P., Stuttgart
  
GASAG AG
Saturn-Gutscheine
Theo N., St. Wendel

GETEC Group
2 VIP-Tickets für die Eisbären Berlin
Werner W., Erfurt

Hausify GmbH
Hikanoe-Gutschein für 2 Personen
Sascha S., Ettlingen

Immomio GmbH 
Amazon-Gutschein
Monika M., Köln
  
Immowelt AG
Bluetooth-Lautsprecher
Vivien H., Donaueschingen

Kalorimeta GmbH
Musical-Wochenende in Hamburg
Martin B., Winterberg
  
MONTANA Energieversorgung GmbH
Bose-Kopfhörer
Dietmar K., Bielefeld

Pronoxa GmbH
Einkaufsgutschein für das KaDeWe
in Berlin 
Jürgen P., Kühlungsborn

Simplifa GmbH
Überraschungspaket von Berliner Brandstifter
Sylvia G., Gera

VDIV Deutschland e. V.
2 Kompakt-Tickets für den 
28. Deutschen Verwaltertag 2020
Uwe B., Duisburg
  
VDIV-INCON GmbH
Samsung Galaxy Tab
Jens R., Löcknitz

WOWIKOM Gruppe
Filofax-Kongress-Mappe
Verena B., Duisburg
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raditionsgemäß zeigte sich das Estrel Festival Center für den 

Abend glanzvoll herausgeputzt. Angemessen, nicht zuletzt des-
halb, weil die Auszeichnung der Immobilienverwalter des Jahres 
2019 einen der vielen Höhepunkte der Veranstaltung darstellte. 
Mit rund 700 Gästen geriet der Abend auch in diesem Jahr zum 
rauschenden Fest. Stimmenimitator Jörg Knör führte als Modera-
tor durch ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, 
das mit Einlagen wie den perfekt imitierten Auftritten von Aretha 
Franklin und Whitney Houston der „Stars in Concert“ wirklich mit-
reißend war. Spritzige Unterhaltung, festliche Atmosphäre, anre-

 Rauschendes 
Fest der 
 Inspirationen
Show-Einlagen, kulinarische Genüsse 

und ausgezeichnete Ideen

gende Gespräche mit Kollegen, Partnern, Freunden – all das ergab 
einen inspirierenden Mix, der in entspannter Atmosphäre die Ver-
bundenheit der Branche zum Ausdruck brachte. 

Was sie auch eint, ist die Offenheit für innovative Ideen und Unter-
nehmensstrategien, die ihrer Zeit ein stückweit voraus zu sein 
scheinen. Und genau um solche ging es bei der diesjährigen Aus-
schreibung der begehrten Auszeichnung „Immobilienverwalter des 
Jahres 2019“. Gesucht waren Miet- und WEG-Verwaltungen, die 
sich in Zeiten des Fachkräftemangels mit ihrem Konzept als starke 

VDIV-Deutschland-Präsident 
begrüßte die Gäste des 
Festabends..
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Arbeitgebermarke positionieren, um im Wett-
bewerb um die besten Köpfe zu bestehen. Die 
zahlreichen Bewerbungen wurden von einer 
Jury aus Experten der Immobilien- und Woh-
nungswirtschaft gesichtet und bewertet. Letzt-
lich überzeugten drei Konzepte. Zur feierlichen 
Ehrung auf dem Festabend des 27. Deutschen 
Verwaltertags mit Pokal und Urkunde erhalten 
die drei Gewinner ein Preisgeld. Neben einer 
umfangreichen Berichterstattung in Fach- und 
Tagesmedien sowie im VDIVnewsletter wer-
den die Preisträger bei individuellen Marketing-
maßnahmen unterstützt. Über alle Prämierten 
wurde zudem eine Reportage gedreht, die bei-
spielsweise in den sozialen Netzwerken genutzt 
werden kann.

Große Bühne für 

  überzeugende Unter-

nehmensstrategien 

Sie suchen die passende Finanzierung für Bau, Sanierung oder Modernisierung  
Ihrer Immobilie? Wir haben sie. Kompetent, zuverlässig und mit dem Ziel,  
Ihr Bauvorhaben erfolgreich zu gestalten. Sprechen Sie mit uns! 
Hotline Immobilienförderung: 030 / 2125-2662

ibb.de/vermieter_investoren

Für Projekte, die Wohnraum schaffen

DU190913_IBB_AZ_210x148,5_DDIV aktuell_ET1901014_wohnen_3_1_NEU_RZ.indd   1 23.08.19   16:22
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PLATZ 1: nunovo Immobilienverwaltung GmbH, Ottobrunn
Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen überzeugte, weil 
es bereits in einer frühen Phase eine Personalabteilung aufge-
baut und eine eigene interne Akademie für Mitarbeiter einge-
richtet hat. Zudem gibt es ein Bonussystem für Mitarbeiter, die 
neue Kollegen werben. Überdurchschnittliche Fixgehälter, hohe 
Schulungsbudgets und die Option auf einen Tag Homeoffice 
pro Woche sind ebenfalls attraktiv. Ergebnis: Innerhalb von nur 
sechs Monaten gingen rund 1 000 Bewerbungen ein, wurden 
329 Interviews geführt und letztendlich 32 neue Mitarbeiter 
gewonnen. Zur Unterstützung und für den Aufbau moderner 
Personalprozesse wurde zusätzlich in zwei Software-Tools inves-
tiert: eine Cloud-Lösung für die Personalverwaltung und das 
Bewerbermanagement sowie eine Cloud-basierte Software für 
die systematische Messung der Mitarbeiterzufriedenheit und zur 
Verbesserung der Teamarbeit.

PLATZ 2: Kirchhoff & Kollegen Wohnungsverwaltung, Köln
Das 2009 gegründete Unternehmen setzt auf sein „Great place to 
work“-Konzept, für das es im kommenden Jahr die Zertifizierung 
anstrebt. Zur Personalpolitik gehören die Gewinnbeteiligung der 
Mitarbeiter, flexible Arbeitszeiten, persönliche Zielvereinbarungen 
und Bonusleistungen. Auf Personalsuche gehen Kirchhof & Kol-
legen über das selbst aufgebaute Recruitment-Portal, auf Online-
Business-Plattformen und mit dem Angebot projektorientierter 
Praktika an potenzielle Auszubildende. Hohen Stellenwert haben 
das Mentoring neuer Mitarbeiter und die aktive Feedback-Kultur. 
Bemerkenswert: Eine Feelgood-Managerin kümmert sich zusam-
men mit der Geschäftsführung um die Teamstabilität.

Die Immobilienver- 
walter des Jahres 2019

PLATZ 3: Gewobag VB, Berlin
Das Unternehmen ist in seiner heutigen Form im Jahr 2015 durch den 
Zusammenschluss mehrerer Firmen entstanden und hat lebenslanges 
Lernen als Bestandteil einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur 
etabliert. Neben Mitgestaltungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
flexiblen Arbeitszeiten, betrieblicher Altersvorsorge und jährlichen Mit-
arbeitergesprächen gibt es ein Jobticket für den ÖPNV und attraktive 
Konditionen bei privater Nutzung von Car- und Bike-Sharing-Angebo-
ten sowie beim Leasing von Elektroautos. Außerdem werden individu-
elle Lebensstile und -entwürfe sowie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie nicht nur berücksichtigt, sie sind Leitbild des Unternehmens.

Nachwuchsstar 2018: Annika Kleineidam
Die kaufmännische Angestellte im Bereich Vermietung der Ham-
burger SAGA Unternehmensgruppe überzeugte mit Engagement 
und ihrem Willen, stetig hinzuzulernen. Die duale Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau bei der Allgemeinen Deutschen Schiffszimme-
rer-Genossenschaft und an der Beruflichen Schule für Wirtschaft 
Hamburg-Eimsbüttel schloss sie als Jahrgangsbeste ab. 2018 begann 
sie das berufsbegleitende Studium an der EBZ Business School in 
Bochum, Studienziel: Bachelor of Arts Real Estate.

VDIV-Stipendiaten
Zum fünften Mal vergab der VDIV Deutschland gemeinsam mit dem 
EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft jeweils ein Stipendium für die Ausbildung im Fernlehrgang 
„Geprüfte/r Immobilienverwalter/in“ (EBZ) und die Weiterbildung 
im Fernlehrgang „Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in“ (IHK/EBZ). 
Die glücklichen Neu-Stipendiaten: Pia Michaelis und Jan Heinrich.

Begehrte Trophäen: Bereits zum 
22. Mal wurden sie verliehen.

Immobilienverwalter des Jahres 2019: Kirchhoff & Kollegen Wohnungsverwaltung, nunovo Immobilienverwaltung und Gewobag VB,  
flankiert von Martin Kaßler (l.) und Wolfgang D. Heckeler (r.)
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Den Anschluss nicht verpassen

W 
ir werden uns daran gewöhnen müs-

sen, dass sich auch in Bezug auf unsere Kun-
den, die Eigentümer von Immobilien, die Zeiten 
ändern. Viel wird derzeit dafür getan, auch jun-
gen Familien zum Wohneigentum zu verhelfen. 
In der Struktur der Kunden von Immobilien-
verwaltungen wird es sich zukünftig bemerkbar 
machen. Dass Eigentümer immer häufiger gar 
nicht am Standort ihrer Immobilie wohnen, ist 
nur ein Aspekt, der jedoch beispielsweise neue 
Formen der Eigentümerversammlung erfordern 
wird. Insgesamt aber werden sich die an uns 
herangetragenen Wünsche und Erwartungen 
sicherlich ändern – nicht zuletzt deshalb, weil 
die kommende Eigentümergeneration im digi-
talen Zeitalter nicht erst ankommen muss, son-
dern darin geboren und aufgewachsen ist. Eines 
darf uns keinesfalls passieren: dass wir den 
anstehenden Generationenwechsel übersehen 
oder schlichtweg ignorieren. Wie man sich nicht 
abhängen lässt und neue Perspektiven für sich 
entdeckt, dazu inspirieren die folgenden Seiten.

VDIV ZUM THEMA
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Zwischen analoger und digitaler Welt

EIGEN-
TÜMER
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10TIPPS 
Die smarten Empfehlungen der Partner 
des VDIV Deutschland für die digitale 
Kommunikation mit Kunden. 
Von Andrea Körner

1
Systemintegration
Portale ermöglichen es Hausver-
waltungen, sich rund um die Uhr 
mit den Eigentümern auszutau-
schen. Dokumente wie die Tei-

lungserklärung oder die aktuelle 
Hausgeldabrechnung sind stän-

dig verfügbar – auch außerhalb der 
Geschäftszeiten. Stammdaten wie 
eine neue E-Mail-Adresse können 
Kunden selbst online ändern. Sol-

che Portale entfalten aber nur dann 
ihr volles Wertschöpfungspotenzial, 
wenn sie gänzlich ins bestehende IT-
System der Hausverwaltung integ-

riert sind, wie das Eigentümerportal 
von Aareon. Nur so ist gewährleistet, 
dass tatsächlich alle Informationen 

auch online auf dem neuesten Stand 
sind und Zeitverluste sowie Fehler 
durch manuelle Dateneingabe gar 

nicht erst entstehen.

 

2
Zusatzangebote

Mit dem anhaltenden Trend zur 
Nachhaltigkeit entstehen neue 

Konzepte und Geschäftsfelder. Bei-
spiel Mobilität: Indem neue Anbie-
ter mit Sharing-Konzepten in den 
Markt eintreten, eröffnen sie auch 
Verwaltungen neue Möglichkei-

ten, diese für ihre Liegenschaften 

zu nutzen. Die Bereitstellung über 
digitale Kommunikationsplattfor-
men schafft einen Mehrwert für 
Eigentümer und Wohnungsnut-
zer. Als Partner der Wohnungs-
wirtschaft bildet Animus dieses 
Angebot digital ab, übernimmt 

die Einrichtung und bringt auch 
gleich die entsprechenden Anbie-

ter mit: E-Autos, Car- und Bikesha-
ring, E-Scooter etc. können so in 

eine einzige App eingebunden und 
den Nutzern in der Immobilie zur 
Verfügung gestellt werden – ein 

attraktiver Service für mehr Kun-
denzufriedenheit.

 

3
Erreichbarkeit

Damit bei einem Rohrbruch nicht 
alle 30 Sekunden das Telefon klin-

gelt, weil alle Bewohner eines Hau-
ses den Schaden einzeln melden, 

lohnt sich die Einführung eines Ser-
viceportals. Karthago.VISION bie-
tet Eigentümern rund um die Uhr 
die Möglichkeit, Schäden online 
zu dokumentieren und der Ver-

waltung zu melden. Die weiterfüh-
rende Kommunikation vonseiten 

der Hausverwaltung erfolgt danach 
für alle von diesem Schaden Betrof-
fenen gleichzeitig und transparent 
über den Newsfeed des Portals – 

ohne Einzeltelefonate, E-Mails und 
Aushänge im Treppenhaus.

4
Vorgangs

management
Wer interne Abläufe nachvoll-

ziehbar gestaltet, kann pro-
zessorientiert arbeiten und die 

Abstimmung mit Eigentümern, 
ob individuell oder in der Gruppe, 

deutlich vereinfachen. Dabei 
hilft ein intelligentes Vorgangs-
management, das verschiedene 

Vorgänge einheitlich anlegt, bear-
beitet und somit optimiert. Es 

schafft unternehmensweite Pro-
zesstransparenz, und Eigentümer 

sind jederzeit über den Status 
ihrer Anfragen informiert. casavi 
bietet hierfür das Vorgangsma-

nagement-Tool SmartTask, das es 
ermöglicht, individuelle Vorgangs-

arten und Auftragstypen anzu-
legen. So können alle Anfragen 
zentral als Vorgang erfasst wer-

den, um erforderlichenfalls Dritte 
wie externe Dienstleister schnell 

und effizient zu involvieren. Noch 
nicht bearbeitete Anfragen sind 

schneller ersichtlich und können 
an die zuständige Stelle weiterge-

leitet werden.

 

5
Automatisierung

Digitalisierung bedeutet auch, 
Vorgänge zu automatisieren. Mit 

für gute  Verbindungen

TITELTHEMA
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den richtigen Werkzeugen spa-
ren Sie Zeit und Geld, wenn Ihre 
Software bestimmte Arbeiten für 
Sie übernimmt. In jedem Verwal-
tungsunternehmen gibt es Auf-
gaben, die immer auf identische 
Weise ausgeführt werden müs-
sen. Meist sind diese Vorgänge 
zeitaufwändig, und was liegen 
bleibt, wird zur Belastung fürs 
Unternehmen. Beispiele dafür 

sind Instandhaltungsmaßnahmen 
oder Trinkwasseruntersuchun-

gen. Durch die Integration einer 
Software wie SERVICECASE von 

der DOMUS Software werden sol-
che Aufgaben automatisiert erle-

digt. Benachrichtigt wird man 
nur dann, wenn etwas aus wel-
chem Grund auch immer nicht 

fristgerecht ausgeführt  
wurde.

 

6
Selbstbedienung

Die Anliegen von Eigentümern 
zu bearbeiten, kostet eine Menge 
Zeit und Geld, ganz gleich, ob es 
sich um Standardvorgänge oder 

Sonderwünsche handelt. Viel 
effizienter und angenehmer für 
beide Seiten ist es, wenn Eigen-

tümer jederzeit selbstständig 
auf alle verfügbaren Dokumente 

und Informationen zugreifen 
können – unabhängig von den 

Sprechzeiten und der Auslastung 
der Verwaltung. Möglich macht's 
das Kundenportal von etg24: Es 
ist einfach per Web-App aufruf-
bar und sorgt mit Funktionen 
wie persönlichen Postfächern, 

dem Dokumentenmanagement 
sowie der transparenten Doku-
mentation aller Vorgänge dafür, 

dass Eigentümer benötigte Infor-
mationen und Unterlagen selbst 
abrufen können. In der Verwal-
tung rührt dafür niemand einen 

Finger, und doch sind die Kunden 
zufrieden, weil der Service ein-

fach stimmt.

7
Dokumenten

erstellung
Die Belegprüfung durch die WEG 

lässt sich digital schneller und 
übersichtlicher gestalten. Zur Vor-
bereitung stellt die Verwaltung in 
der Regel alle relevanten Belege 

und Unterlagen geordnet zusam-
men: Kontoauszüge, Rechnungen, 
Angebote, dazu individuelle Erläu-

terungen, Abrechnungen, Wirt-
schaftsplan und Unterlagen zu § 35 
EStG … Kommt dabei die Hausver-
waltungssoftware HVW3 von Gie-

sse + Partner zum Einsatz, bedarf es 
hierzu lediglich einiger Mausklicks. 
Das so erstellte Sammeldokument 

wird den Beiräten automatisiert 
per E-Mail zugestellt oder es steht 

im Internetportal zum Abruf bereit. 
Die früher notwendigen langwie-
rigen Vorbereitungen entfallen – 

was den gesamten Vorgang für alle 
Beteiligten schneller, einfacher und 

komfortabler macht.

 

8
Kundenbriefkästen 

Kundenaccounts, die von jedem 
Endgerät aus über den Web-Brow-

ser einsehbar sind, stellen eine echte 
Alternative zum bisherigen Doku-
mentenversand per Post, E-Post 

oder E-Mail dar. Nicht nur das Sor-
tieren und Kuvertieren von Aus-

sendungen entfällt, sondern auch 
die Kontrolle und Nachverfolgung 
der Korrespondenz mit den einzel-
nen Eigentümern. Im digital ange-
legten Kundenaccount ist nämlich 
jederzeit alles für alle Berechtigten 
einsehbar. Selbst große Datenmen-
gen, wie sie bei Bilddateien anfallen, 

werden problemlos zugestellt – 
ohne Versandkosten. Mit Blick auf 
die diesjährige Preiserhöhung beim 

Porto der Deutschen Post bietet 
UTS damit ein weiteres unschlagba-
res Argument für die Service-Platt-

form karthago.VISION.

9
Eigeninitiative

Hausgemeinschaften können funk-
tionieren oder eben auch nicht. 
Meist ist es nur eine Frage der 

Kommunikation der Bewohner 
untereinander. Und dazu kann 

man als Hausverwaltung durchaus 
etwas beitragen. HomeBeat.Live 

beispielsweise ist eine App, mit der 
sich jedes Haus seine eigene Kom-
munikationsplattform einrichten 
kann – und die Verwaltung lässt 

sich ebenfalls einbinden. So ist die 
Frage nach dem vom Nachbarn 

angenommen Paket schnell beant-
wortet und ein Schaden ganz ein-
fach gemeldet. Weil alle stets im 
Bilde sind, wird auch gute Arbeit 
der Verwaltung besser sichtbar 

– und findet ihre verdiente Wert-
schätzung.

 

10
Vernetzung

Digitale Tools bergen ein gro-
ßes Potenzial für Qualität, Pro-

duktivität, Wirtschaftlichkeit und 
Wachstum. Gutes Beispiel: Die 

„Eigentümer-App“ erhöht für Eigen-
tümer Service und Komfort und 
ermöglicht es Verwaltungen, ihre 

Produktivität zu steigern und neue 
Geschäftsmodelle zu erschließen – 
theoretisch also ein sinnvolles Ins-
trument. Praktisch ist sie das aber 
nur, wenn sie keine Insellösung in 
einem Meer voll anderer digitaler 

Inseln darstellt, die in ihrer Vielzahl 
und Komplexität nicht beherrsch-
bar sind. ista, facilioo und immer 
mehr große wie kleine Unterneh-

men aus der Immobilienwirtschaft 
beschreiten hier z. B. den Weg zu 
einer offenen, flexibel nutzbaren 

digitalen Plattform, die alle wesent-
lichen Anwendungsfälle abbildet 
und die Beteiligten effizient ver-

netzt und so praxisnah die digitale 
Transformation in der Verwaltung 

ermöglicht. 
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Zeit ist Geld
Oder warum man den Aufwand für die Einrichtung eines  
Kundenportals nicht scheuen sollte.

W 
 
 
ieviel Aufwand es bedeutet, wenn Ver-

waltungskunden, seien es Eigentümer oder Mieter, tele-
fonisch darum bitten, ihnen verlegte Dokumente noch 
einmal zuzusenden, ist wohl hinreichend bekannt – 
zumindest, wenn diese Dokumente noch auf Papier in 
zahllosen Aktenordnern archiviert sind. Dann heißt es 
suchen, scannen oder kopieren und per E-Mail oder gar 
per Post versenden. Solche Vorgänge, die ja in der Regel 
keine Einzelfälle sind, kosten jede Menge Zeit. Und Zeit 
ist Geld, wie man weiß. In diesem Fall ist Personal zu 
bezahlen, das man weiß Gott sinnvoller beschäftigen 
und damit das Geld sinnvoller investieren könnte.

Digital mehr Effizienz erreichen
Und genau hier kommt die Digitalisierung ins Spiel, 
das große Thema, das zukünftig einige Probleme lösen 
könnte – z. B. indem ein solches Dokument bei Anruf 
direkt auf Knopfdruck zugestellt wird. Noch besser 
wäre es, wenn Kunden es sich einfach online herunter-
laden könnten. Und spätestens an diesem Punkt wird 
die Digitalisierung auch für den hartnäckigsten Skep-
tiker interessant: Wo bisher Dokumente aus Papier die 
Archive füllten, sind sie nun auf dem Computer hinter-
legt, als Dateien im PDF-Format. Diese Daten können 
von einem Online-Portal eingelesen werden. Mit der 
Hausverwaltungssoftware HausPerfekt beispielsweise 
werden Dokumente nach einem festgelegten Zeitplan 
auf eine Online-Plattform hochgeladen und können 
dann von Eigentümern respektive Mietern eingesehen 
und bei Bedarf heruntergeladen werden. Hier greift das 
Online-Portal direkt auf die Hausverwaltungssoftware 
zu. Folglich ist kein separater Upload erforderlich. 

Ganz beiläufig verbessert sich auf diese Weise die  
Servicequalität deutlich: Allein die Tatsache, dass 
Eigentümer nicht mehr auf die offiziellen Sprechzeiten 
ihrer Hausverwaltung angewiesen sind, ist für sie ein 
Gewinn. Es steht ihnen frei, sich einzuloggen, wann 
immer sie Einsicht in gesuchte Unterlagen nehmen 
oder diese herunterladen wollen. Übrigens funktio-
niert das sogar per Smartphone. Und davon profitiert 
auch die Hausverwaltung selbst, weil sie wertvolle Zeit 
für solche Anfragen spart.

Deutlich macht dies vor allem eins: Die Digitalisierung 
eröffnet eine neue Welt, in der für Verwaltungen vieles 
einfacher sein wird. Dorthin zu gelangen ist allerdings 
ein Prozess, für den man sich Zeit nehmen sollte, um 
Schritt für Schritt zu durchdenken. Das Online-Por-
tal ist dabei entscheidend – für Verwaltungen, aber 
auch für ihre Kunden. Und es gibt ein paar wesentliche 
Fragen, die man für sich in Ruhe beantworten sollte, 
bevor man sich entschließt, diesen Schritt zu gehen:

 ■ Wie weit bin ich mit der Digitalisierung, weit 
genug für ein Kundenportal? 

 ■ Sind die technischen Voraussetzungen für 
die Digitalisierung vorhanden oder ist noch 
 nachzubessern?

 ■ Verfügt die Hausverwaltungssoftware bereits 
über ein Online-Portal, oder muss ich dieses 
extern beziehen? 

 ■ Welche Möglichkeiten bietet mir ein Online-
Portal, und wie beeinflusst es die Service- 
qualität? 

Vor dem möglichen Aufwand, den die Beantwortung 
dieser Fragen mit sich bringt, sollte man nicht zurück-
schrecken. Es geht darum, die Digitalisierung des 
eigenen Unternehmens zu planen und damit einen 
wichtigen Schritt für die Zukunft zu machen. In die-
sem Fall profitieren alle gleichermaßen: Kunden von 
der verbesserten  Servicequalität, das Unternehmen 
von der höheren Effizienz und alle gemeinsam davon, 
dass Kunden wie Mitarbeiter zufriedener sind.

DER AUTOR

BENJAMIN LENNARTZ
Support HausPerfekt GmbH & Co. KG

TITELTHEMA
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Papierlos?
Viele Prozesse lassen sich heute schon rein digital abbilden.  
Und doch stapeln sich überall noch Aktenordner.

I 
 
 
m Zusammenhang mit der treuhänderischen Ver-

waltung von Immobilien entstehen unterschiedliche 
Arten von Dokumenten, z. B. Protokolle oder steuerre-
levante Unterlagen wie Rechnungen, die unterschied-
lichen Aufbewahrungsfristen unterliegen können. 
Abgelegt werden sie in Aktenordnern, sortiert nach 
Objekt und kategorisiert nach Stammdaten, Buchhal-
tung, Versammlungen – teils sogar noch Schriftver-
kehr. Sind solche Ordner erst einmal angelegt, müssen 
sie auch revisionssicher aufbewahrt werden, um den 
Grundsätzen der ordnungsgemäßen Verwaltung – und 
natürlich auch der Buchführung – zu entsprechen. 
Alle so entstehenden Ordner im Bereich der WEG-
Verwaltung gehören per se der Eigentümergemein-
schaft. Ihre Vernichtung – zu welchem Zeitpunkt auch 
immer – muss daher von ihr explizit beschlossen wer-
den, solange im Verwaltervertrag keine entsprechenden 
Regelungen getroffen  wurden. 

Das papierlose Büro
Anders verhält es sich, wenn solche Ordner gar nicht 
erst entstehen, weil sich der Verwalter für die papier-
lose Dokumentenablage entschieden hat. Ein voll-
ständig papierloser Prozess lässt sich dann realisieren, 
wenn Dokumente direkt nach ihrem postalischen 
Eingang gescannt und in ein revisionssicheres Archiv 
überführt werden. In deutschen Verwaltungen ist dies 
nach wie vor eine seltene Ausnahme, denn es ist ein 
weitverbreiteter Irrtum, dass regelmäßige Back-ups auf 
einer externen Festplatte der revisionssicheren Auf-

werden wie Unveränderbarkeit, Versionierbarkeit, Ver-
fügbarkeit etc., was nur durch das richtige Zusammen-
spiel von Soft- und Hardware zu gewährleisten ist. 

Revisionssicherheit
Mit einem Dokumenten-Management-System in der 
Cloud lassen sich kostenintensive Investments in Hard-
ware umgehen. Natürlich ist der Einsatz eines sol-
chen Systems erst dann richtig sinnvoll, wenn auch die 
Bestandsdaten in digitaler Form an gleicher Stelle abge-
legt und deren Attribute, also beispielsweise Objekt-
nummer und Datum, sauber gepflegt werden. Kein 
Mitarbeiter sollte bei der Suche nach einem Dokument 
darüber nachdenken müssen, ob es auf einem Fileserver, 
in einer Anwendungssoftware oder in einem physischen 
Ordner abgelegt sein könnte. Ein Dokumenten-Manage-
ment-System sollte idealerweise immer den Datenbe-
stand des gesamten Unternehmens abbilden, weswegen 
es auch als ECM-System (Enterprise Content Manage-
ment) bezeichnet wird. Die Cloudlösung d.velop docu-
ments by letterscan kann beispielsweise heute schon alle 
Dokumente aus Haufe-Produkten oder Portallösungen 
wie casavi verwalten und verfügbar machen.

Digitalisierung und Migration
Die Digitalisierung von Altakten und die Migration 
digitaler Unterlagen sollte am besten durch einen 
Dienstleister erfolgen. So kann zum einen ein doku-
mentierter Scanprozess nachgewiesen werden, zum 
anderen sind auch große Mengen an Dokumenten in 
kürzester Zeit digitalisierbar, ohne im Tagesgeschäft 
all zu lange zu fehlen. Die Kosten dieser Dienstleistung 
sind umlagefähig, weil die Dokumente ja der WEG 
gehören. Geht es nur um die Digitalisierung, nicht um 
die Vernichtung, ist auch keine Beschlussfassung erfor-
derlich: Wie eine Verwaltung ihre Prozesse anlegt, 
bleibt ihr nämlich selbst überlassen. Und dass die ana-
loge Variante nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, 
wird kaum jemand anzweifeln.

DER AUTOR

MAXIMILIAN KRUSCHEWSKY
Der geschäftsführende Gesellschafter der 
letterscan GmbH & Co. KG begleitet schwer-
punktmäßig Datenmigrationen und Projekte 
als externer Datenschutzbeauftragter.
www.letterscan.de
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Ein Dokumenten-Management-System ermöglicht es, 
ein Dokument in verschiedenen virtuellen Ordnern 
zur Verfügung zu stellen, ohne Kopien davon erzeu-
gen zu müssen. Das Dokument selbst ist somit in allen 
Akten dasselbe und wird lediglich verlinkt. Eine digi-
tale Notiz auf einem Dokument ist jederzeit für alle 
Zugriffsberechtigten sichtbar, unabhängig davon, in 
welchem Bearbeitungszustand es sich befindet. 

Im Unterschied zur herkömmlichen digitalen Ablage liegt 
ein revisionssicher abgelegtes Dokument nur einmal im 
ECM-System. Damit sind die Anforderungen des Daten-
schutzes erfüllt, und das Risiko der Doppelablage oder 
der Bearbeitung einer falschen Version entfällt. Auch die 
Vergabe von Dateinamen spielt keine Rolle mehr: Jedes 
Dokument wird eindeutig einer Dokumentenart zuge-
wiesen und mit Attributen versehen, die vor der Imple-
mentierung des Systems individuell festgelegt werden 
können. Für Branchen wie die Immobilienverwaltung bie-
ten cloudbasierte ECM-Systeme wie d.velop documents 
by letterscan meist schon Standardaktenpläne an. Jedes 
Dokument ist nach der Ablage im System vollständig 
durchsuchbar, was Suchanfragen deutlich vereinfacht – 
auch bei der Rechnungsprüfung: Über die Volltextsuche 
werden sowohl in einem PDF als auch im ECM-System 
selbst in einem Suchvorgang immer gleich der Beleg und 
der dazugehörige Kontoauszug angezeigt, ohne dass es 
einer vorherigen Sortierung der Belege bedarf .

Was aber geschieht mit den gescannten Papierdokumen-
ten, die im Tagesgeschäft keine Bedeutung mehr haben? 
Müssen sie vollständig aufbewahrt werden? Die klare 
Antwort lautet: Nein – wenn auch viele Anwälte, Unter-
nehmensberater und leider sogar Steuerberater Unsicher-
heit schüren, indem sie die Aufbewahrung in Papierform 
als einzig revisionssichere Option nennen. Dass dies nicht 
mal den Auflagen des Finanzamts selbst standhält, zeigt 
sich, sobald man auch nur eine einzige Rechnung auf 
elektronischem Wege erhält. Ein steuerlich relevantes 

Dokument ist immer in der Form aufzubewahren, in der 
es dem Unternehmen zugeht. Der Ausdruck eines Rech-
nungs-PDF zur Archivierung ist also unzulässig. 

Abkehr von Gewohnheiten
Ein Grund für die schleppende digitale Archivierung 
von Dokumenten liegt sicherlich auch im Festhalten 
an bereits überkommenen Vorgehensweisen. So wer-
den zur Vorbereitung von Belegprüfungen nach wie vor 
relevante Unterlagen wie Kontoauszüge und Buchungs-
nachweise in Papierform aufgehoben und sortiert, ein-
fach weil prüfende Eigentümer es seit jeher so gewohnt 
sind. Vergütet wird dieser Aufwand in den seltensten 
Fällen. Zwar dürfen Eigentümer ihre Belege jederzeit 
einsehen, in welcher Form ihnen die Dokumente unter-
jährig oder zur Belegprüfung zur Verfügung gestellt wer-
den, liegt aber im Ermessen des Verwalters. Der Einsatz 
eines ECM-Systems ermöglicht es nun, die Beiräte gar 
nicht mehr persönlich ins Büro bitten zu müssen.

In den letzten Jahren ist die Akzeptanz der digitalen 
Abbildung von Verwaltungsprozessen merklich gestie-
gen. Lediglich die Vernichtung von Dokumenten treibt so 
manchem Immobilienprofi noch immer den Schweiß auf 
die Stirn. Der Grund: Gesetzlich ist dieses Vorgehen nicht 
eindeutig geregelt und auch eine WEG-Reform wird diese 
Lücke nicht vollständig schließen. Dazu vorliegende Gut-
achten und Empfehlungen kann die Bewertung des Ein-
zelfalls durch einen sachkundigen Dienstleister ergänzen. 
Entscheidend ist in jedem Fall, ob die Digitalisierung 
von Dokumenten ein Haftungsrisiko birgt oder negati-
ven Einfluss auf die Qualität der Verwaltung hat. Dies 
kann verneint werden. Im Gegenteil: Die Verwaltung 
wird transparenter, flexibler, schneller und zudem rechts-
konform; Mitarbeiter werden entlastet und die Service-
qualität steigt. Das Beste aber: Selbst wenn nicht alle 
Kosten auf die WEG umgelegt werden können, wird sich 
die Investition in die Zukunft durch die eingesparte Zeit 
innerhalb weniger Monate amortisiert haben.
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er Kunde, das unbekannte Wesen? Besser 

man weiß, was von einem erwartet wird. Deshalb fra-
gen wir nach. Und zwar bei jemandem, der es wissen 
muss, weil er mit beiden Seiten in stetigem Kontakt 
steht – als Mittler, Meinungsbildner und Schnittstelle 
zwischen Verwaltung und Eigentümern: Interview mit 
einem Verwaltungsbeirat.

Herr Schwarz, Sie engagieren sich gleich in meh-
reren Eigentümergemeinschaften als Verwal-
tungsbeirat. Üblicherweise ist das Ehrenamt bei 
Eigentümern nicht so begehrt. Was treibt Sie an?
Die Frage ist einfach zu beantworten: Meine Frau und 
ich haben in den vergangenen 25 Jahren hart gearbei-
tet, hohe Schulden gemacht, viel Verantwortung und 
hohes Risiko getragen. Bei der ersten Immobilie habe 
ich viele Fehler gemacht und hatte nicht nur beim Ver-
kauf große Verluste. Mir wurde sehr schnell bewusst, 
dass es ganz sicher nicht einfach ist, mit Immobilien 

Auf ein Wort
Welche Erwartungen haben Kunden heute eigentlich an ihre Hausverwaltungen?

Von Andrea Körner

NACHGEFRAGT
Bernd Schwarz 
Der Industriekauf-
mann lebt mit seiner 
Familie seit 30 Jahren 
in Bayern. Während 
seiner Berufstätigkeit 
absolvierte er Weiter-
bildungen zum staat-

lich geprüften Betriebswirt, zum Fachwirt 
für Facility Management sowie zu 
Betriebskostenabrechnungen und im 
Steuerrecht. Freiberuflich ist er heute als 
unabhängiger Berater beim Kauf, Verkauf 
und der Bewirtschaftung von Wohnim-
mobilien tätig, hält deutschlandweit Vor-
träge auf Immobilien-Messen und schrieb 
zehn Jahre lang Beiträge für den jährlich 
erscheinenden Ratgeber „Immobilien-
kauf “ der größten Immobilienzeitschrift 
Europas.  F
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Geld zu verdienen. Ich habe mich dann sehr 
intensiv damit beschäftigt, mich weitergebil-
det und versucht herauszu�nden, an welchen 
Stellen ich bei eigenen Objekten Ein�uss neh-
men kann. Ich denke, als Verwaltungsbeirat hat 
man einfach die Möglichkeit, näher am Gesche-
hen zu sein, etwas mehr bewirken zu können, als 
wenn man „nur“ einmal im Jahr als Eigentümer 
abstimmt. Und es hilft mir natürlich als Bera-
ter, immer den Bezug zur Praxis zu halten. Von 
daher mache ich das, was ich tue, sehr gerne. Für 
mich ist es keine Belastung und ich habe einen 
guten kaufmännischen Background. Das ist ganz 
sicher keine notwendige Voraussetzung, um als 
Verwaltungsbeirat tätig zu sein, bei der ein- oder 
anderen Entscheidung aber ganz sicher hilfreich.

Mit wie vielen Hausverwaltungen bzw. -ver-
waltern haben Sie es dabei zu tun, und gibt es 
Unterschiede in der Zusammenarbeit? 
In den vergangen 25 Jahren habe ich mit ca. 
20 bis 25 Hausverwaltungen zu tun gehabt und 
daher einige Erfahrungen sammeln können. 
Sämtliche Hausverwaltungen werden sicher-
lich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ihrer 
Tätigkeit kennen, haben aber in der Umsetzung 
einen Spielraum. So gibt es Hausverwaltungen, 
die gehen erst kurz vor der Eigentümerversamm-
lung mal schnell durch die Wohnanlage, andere 
machen dies regelmäßig, zum Beispiel in jedem 
Quartal. Dies kann die Hausverwaltung z. B. mit 
einem Protokoll dokumentieren oder eben auch 
nicht. Es gibt Verwaltungen, die reagieren sehr 
schnell auf Anfragen von Eigentümern, Mietern 
und Verwaltungsbeiräten, andere sind da lang-
samer.

Inwiefern spielt dabei auch die Größe des 
jeweiligen Unternehmens eine Rolle?
Eine Hausverwaltung mit einer oder zwei Perso-
nen wird in der Regel nicht den Leistungsumfang 
abdecken, den eine größere Hausverwaltung 
oft abdecken kann. Dort gibt es dann neben der 
Sachbearbeitung eventuell noch einen eigenen 

Wer näher am Geschehen 

ist, kann mehr bewirken, 

als mit einer Abstimmung 

jährlich.

Immobilien einfach online verwalten.

Alles aus einer Hand.
Hand drauf!
Bestens für die Zukunft aufgestellt: 
Wenn Sie sich jetzt für Immoware24 entscheiden, 
entscheiden Sie sich für eine Vielzahl von integrierten 
Features und Funktionen, die Ihnen den Verwalter-
alltag erleichtern werden. Versprochen! 

Jetzt kostenlosen Beratungstermin vereinbaren.
www.immoware24.de/handdrauf



28 vdivaktuell 07 | 19

Haustechniker, der bei größeren Maßnahmen unter-
stützen kann, oder z. B. einen Juristen, welcher den 
rechtlichen Bereich abdeckt.

… und die der Eigentümergemeinschaft?
Es ist wie in der Familie: Besteht sie nur aus einem 
Paar ohne Kinder, brauchen sich nur zwei abzustim-
men. Kommen dazu noch  drei Kinder zwischen acht 
und 15 Jahren, dauert die Diskussion über die nächste 
Urlaubsreise sicherlich deutlich länger. Ganz ähnlich 
verhält es sich in Eigentümergemeinschaften.

Wann läuft es aus Ihrer Sicht richtig rund zwischen 
Verwaltung und Eigentümern?
Ein guter Informationsaustausch zwischen allen Betei-
ligten ist eine wichtige Voraussetzung, also Eigentü-
mer, Mieter, Verwaltungsbeiräte, Hausmeister und 
auch z. B. Handwerker. Dazu gehört es, zuhören zu 
können und offen und fair zu diskutieren, auch wenn 
man sich nicht einig ist und manchmal Kompromisse 
erarbeiten und akzeptieren muss. 

Und wenn es zwischen beiden Parteien knirscht: 
Wer ist Ihrer Meinung nach häufiger Schuld, Verwal-
ter oder Eigentümer – warum?
Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil es 
auch völlig unterschiedliche Interessen bei den Betei-
ligten gibt. Die Eigentümer dürfen nicht vergessen, 
dass eine Hausverwaltung wirtschaftlich arbeiten 
muss. Die Hausverwaltung muss mit unterschiedli-
chen Eigentümerinteressen klarkommen. Wenn ein 
Eigentümer selbst in einer Wohnanlage wohnt, hat er 
eventuell andere Erwartungen, als wenn jemand aus 
der Ferne sein Objekt als Kapitalanlage sieht und sich 
hauptsächlich für die Rendite interessiert.

… und was sind die häufigsten Streitpunkte?
Die Schwerpunkte sind sehr unterschiedlich. Manch-
mal wird ums Ballspielen in der Wohnanlage gestrit-
ten, manchmal um Investitionen ins Objekt und deren 
Notwendigkeit. Manche möchten sich an bestimmten 
Kosten nicht beteiligen, z. B. dem Fahrstuhl, der auch 
den Erdgeschossbewohnern zur Verfügung steht, oder 
am Anstrich für die Holzfenster, den man noch um 
zwei bis drei Jahre hinausschieben möchte.

Was führt nach Ihrer Erfahrung am häufigsten zu 
unzufriedenen Eigentümern, was wird andererseits 
gern gesehen, gar gelobt?
In Entscheidungsprozesse nicht eingebunden zu wer-
den, in Abstimmungen „untergebuttert“ zu werden, 
keine ausreichenden Erklärungen für Entscheidungs-
findungen zu bekommen, macht sicher unzufrieden. 
Eine gute Kommunikation beugt dem vor, erklärt und 

argumentiert. So fühlen sich Eigentümer und Bewohner 
ernst genommen. Das ist aber immer eine Gratwande-
rung und weder ein schneller noch ein einfacher Prozess.

Wie wichtig sind digitalisierte Prozesse für die Kun-
denzufriedenheit, also Apps, Kundenportale und elek-
tronisch versandte Unterlagen?
Ich persönlich finde es sehr wichtig und gut. Die heutige 
Zeit ist schnelllebig. Allerdings kann ich mir auch gut 
vorstellen, dass einige das recht negativ empfinden und 
sie den ganzen neuen Medien eher skeptisch gegenüber-
stehen. 

Haben Sie Erfahrung mit größeren Vorhaben wie z. B. 
energetischen Sanierungsmaßnahmen? Wie erfolgt 
die Entscheidungsfindung, Meinungsbildung etc.? 
Welche Rolle spielt dabei der Verwalter, welche der 
Beirat?
Einige größere Baumaßnahmen, z. B. Tiefgaragen- und/
oder Fassadensanierungen etc., habe ich in meiner Auf-
gabe als Verwaltungsbeirat schon begleitet und dabei 
eine Menge gelernt. Je nach Wissensstand der Hausver-
waltung und der Mitglieder des Verwaltungsbeirates 
ging es dann recht zügig oder aber auch holprig über die 
Bühne. 

Wenn ein guter Verwaltungsbeirat auf Ressourcen wie 
Techniker, Kaufleute etc. zurückgreifen kann und diese 
auch möglichst kooperativ an einem gemeinsamen Ziel 
arbeiten, sind wir schon nah am Ideal.

Wenn dann die Hausverwaltung auch Erfahrungswerte 
aus der Vergangenheit mitbringt und ähnliche Projekte 
bereits durchgeführt hat, dann steht der erfolgreichen 
Umsetzung nicht mehr viel im Weg.

Was würden Sie Verwaltern gern mit auf den Weg 
geben, um die Zusammenarbeit mit den Beiräten 
bestmöglich zu gestalten?
Eine gute Kommunikation, Wertschätzung und gegen-
seitige Unterstützung der Beteiligten sowie gut ausge-
bildete, motivierte und informierte Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg, der in der Immobilienbranche ja 
nicht kurzfristig zu erzielen ist. 

Kundenzufriedenheit ist 

häufig nur eine Frage des 

guten kommunikativen 

Miteinanders.
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Wie das Wohnungseigentumsgesetz in Bezug auf den  
Verwaltungsbeirat reformiert werden müsste.

Von Ste�en Haase

D 
 
 
er Verwaltungsbeirat hat in der Verwalter-

praxis eine große Bedeutung. Er ist das Bindeglied zwi-
schen den Eigentümern und der Verwaltung. Schaut 
man jedoch in das aktuelle Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG), insbesondere in § 29, so spiegelt sich seine Bedeu-
tung dort nicht wieder. In den letzten Jahren wurden 
immer wieder Überlegungen angestellt, ob und wenn ja 
was man an § 29 WEG ändern könnte oder sollte. Das 
Bundesministerium der Justiz hat am 27.8.2019 den 
Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Reform des Wohnungseigentumsgesetzes vorgelegt. Um 
die Ergebnisse soll es im Folgenden gehen.

Ist der Verwaltungsbeirat verp�ichtend  
zu bestellen?
Die Einrichtung eines Verwaltungsbeirats ist – auch 
in sehr großen Gemeinschaften – gesetzlich nicht 

vorgeschrieben. Die Arbeitsgruppe kam nun zu dem 
Ergebnis, an dieser Regelung festzuhalten. Auch etwa 
für größere Eigentümergemeinschaften soll der Ver-
waltungsbeirat nicht verp�ichtend werden. Was 
dafür spräche, sind zum einen die vergleichsweise 
überschaubaren Kompetenzen des Verwaltungsbei-
rats, zum anderen aber auch der Umstand, dass das 
Gesetz nicht einmal zur Bestellung eines Verwalters 
zwinge. Einzelfälle, in denen alleine die Einrichtung 
eines Verwaltungsbeirats ordnungsgemäßer Verwal-
tung entspricht, könnten durch den Anspruch auf 
ordnungsgemäße Verwaltung (§ 21 Abs. 4 WEG) an-
gemessen gelöst werden. 

Wieviel Mitglieder sollte der  
Verwaltungsbeirat haben?
Der Verwaltungsbeirat besteht – vorbehaltlich abwei-
chender Regelungen in der Gemeinschaftsordnung – 
aus einem Wohnungseigentümer als Vorsitzendem 
und zwei weiteren Wohnungseigentümern als Beisit-

Energetische 
Balkon-
sanierung
-  schwer entflammbare  

Abdichtungs-System-
lösung (Cfl-s1) gem. 
EN 13501-1

-  von der Dämmung  
bis zum Finish

WestWood Kunststofftechnik GmbH 
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de
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zern (§ 29 Abs. 1 WEG). Ein abweichender Besetzungs-
beschluss ist nach der Rechtsprechung aufzuheben. 
Ferner ist nicht ausdrücklich geregelt, wer den in § 24 
Abs. 3 und Abs. 6 WEG vorausgesetzten Vorsitzen-
den des Verwaltungsbeirats und seinen Stellvertreter 
bestimmt. Dies wird verbreitet als nicht praxisgerecht 
kritisiert. 

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass die Woh-
nungseigentümer nicht nur durch Vereinbarung, 
sondern auch im Beschlusswege über die Anzahl 
der Beiratsmitglieder bestimmen können sollen. 
Eine Differenzierung zwischen großen und klei-
nen Gemeinschaften erscheine insoweit nicht gebo-
ten. Im Hinblick auf die besonderen Funktionen, die 
das Gesetz dem Vorsitzenden und seinem Vertreter 
zuweist (§ 24 Abs. 3 und Abs. 6 S. 2 WEG), soll der Ver-
waltungsbeirat aber aus mindestens zwei Mitgliedern 
bestehen. Auch soll ausdrücklich klargestellt werden, 
dass es den Wohnungseigentümern obliegt, den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter zu bestimmen. 

Ergebnis: Vorgeschlagen wird, dass die Anzahl der Ver-
waltungsbeiräte sowie die Person des Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter durch Beschluss bestimmt 
werden sollen. Dafür müsste § 29 Abs. 1 WEG etwa 
wie folgt durch Streichung geändert werden: „Die 
Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehr-
heit über die Bestellung und die Anzahl der Mitglieder 
eines Verwaltungsbeirats beschließen. Der Verwal-
tungsbeirat besteht aus einem Wohnungseigentümer 
als Vorsitzenden und zwei weiteren Wohnungseigen- 
tümern als Beisitzern. Die Wohnungseigentümer 
bestimmen mit Stimmenmehrheit einen Wohnungs-
eigentümer zum Vorsitzenden und einen weiteren 
Wohnungseigentümer zum stellvertretenden Vorsit-
zenden.“

Die geplante Regelung zur Zusammensetzung halte 
ich für sinnvoll. Dies ist auch eine Forderung des VDIV, 
die wir schon oft publiziert haben. Kritisch sehe ich 
aber zusätzliche Reglementierungen für den Beirat. 
Die Wahl des Vorsitzenden sollte flexibel bleiben. Viele 
Beiräte bestimmen aus ihrer Mitte einen Vorsitzen-
den. Dies ermöglicht auch einen Wechsel während der 
Amtszeit, wenn ein Beirat erkrankt, umzieht oder sich 

beruflich verändert – sich seine Zeit- und Terminpla-
nung ändert. Dies dann über eine womöglich außeror-
dentliche Eigentümerversammlung zu regeln, erscheint 
praxisfremd und nicht sinnvoll.

Die Amtszeit 
§ 29 WEG macht keine Vorgaben zur Amtszeit. Im Falle 
einer Bestellung auf unbestimmte Zeit endet das Amt 
also durch Niederlegung, Abberufung oder Ausscheiden 
aus der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Dis-
kutiert wurde, ob dies geändert werden soll. Die unbe-
fristete Bestellung erschwere in der Praxis den Wechsel 
der Beiratsmitglieder. Laien, denen nicht ohne Weite-
res klar sei, dass sie das Amt jederzeit niederlegen kön-
nen, könnten dadurch von der Übernahme des Amtes 
abgeschreckt werden. Die Einführung einer Höchst-
frist von vier Jahren mit der Möglichkeit der Wieder-
bestellung wird deshalb für sinnvoll erachtet. Bedarf 
für eine Mindestbefristung wird dagegen nicht gese-
hen. Einigkeit besteht auch darin, dass die Amtszeit 
nicht automatisch enden soll, um die Problematik eines 
„Scheinbeirats“ zu vermeiden. Im Ergebnis wird vorge-
schlagen, die Amtszeit des Verwaltungsbeirats auf vier 
Jahre mit der Möglichkeit der Wiederbestellung festzu-
legen. Dafür müsste § 29 Abs. 1 WEG etwa um folgen-
den Satz ergänzt werden: „Die Dauer der Bestellung soll 
vier Jahre nicht überschreiten; Wiederbestellungen sind 
möglich.“ 

Dritte als Mitglieder 
Mitglieder des Verwaltungsbeirats können – vorbehalt-
lich abweichender Regelungen in der Gemeinschafts-
ordnung – nur Wohnungseigentümer sein (§ 29 Abs. 1 
WEG). Diese Beschränkung wird in der Praxis teilweise 
als nicht sachgerecht empfunden, da sie die Bestellung 
qualifizierter Dritte verhindert. Dennoch hält es die 
Arbeitsgruppe nicht für gerechtfertigt, dass der Verwal-
tungsbeirat durch Beschluss für Dritte geöffnet werden 
kann. Es soll keine Änderung erfolgen.

Die Kompetenzen 
Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei 
der Durchführung seiner Aufgaben (§ 29 Abs. 2 WEG). 
Außerdem sollen der Wirtschaftsplan, die Abrechnung 
über den Wirtschaftsplan, Rechnungslegungen und 
Kostenvoranschläge vor der Beschlussfassung vom Ver-
waltungsbeirat geprüft und mit einer Stellungnahme 
versehen werden (§ 29 Abs. 3 WEG). 

Gesetzliche Kompetenzen: Es wurde eine Auswei-
tung der gesetzlichen Aufgaben abgelehnt, etwa die 
Bestimmung des Verwaltungsbeirats zum gesetzlichen 
Ersatzzustellungsvertreter. Es soll keine Neureglung 
erfolgen.

Die geplante Regelung 

zur Zusammensetzung 

unterstützt der VDIV.
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Rechtsgeschäftlich übertragene Kompeten-
zen: § 29 WEG enthält bislang keine Vorgaben, 
ob, wie und in welchen Grenzen eine rechtsge-
schäftliche Übertragung der Kompetenzen der 
Wohnungseigentümer auf den Verwaltungsbei-
rat zulässig ist. In der Praxis besteht insoweit 
Rechtsun sicherheit. 

Erörtert wurde, ob hierzu gesetzliche Vorgaben 
gemacht werden sollen. Die Problematik, inwie-
weit die Wohnungseigentümer Kompetenzen im 
Beschlusswege delegieren können, stelle sich aber 
auch in anderem Zusammenhang, etwa beim Ver-
walter. Jedenfalls eine auf den Verwaltungsbeirat 
beschränkte Lösung ist aus Sicht der Arbeits-
gruppe nicht empfehlenswert. Sollte eine Kom-
petenzübertragung auf den Verwalter zugelassen 
werden, könnte dies dafür sprechen, Gleiches für 
den Verwaltungsbeirat zuzulassen. Es wird vor-
geschlagen, die Übertragung von Kompetenzen 
durch Beschluss nicht isoliert für den Verwal-
tungsbeirat zu regeln.

Die Haftung 
Bereits einfache Fahrlässigkeit kann zu einer 
Haftung des Verwaltungsbeirats führen. Dieses 
Haftungsrisiko erscheint geeignet, Wohnungsei-
gentümer davon abzuhalten, ehrenamtlich tätig 
zu werden. 

Deshalb erhielt der Vorschlag Zustimmung, in 
Anlehnung an die Regelungen im Vereinsrecht 
(§ 31a und § 31b BGB) die Haftung des Verwal-
tungsbeirats gesetzlich zu beschränken. Diese 
Haftungsbeschränkung soll nicht nur gegenüber 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, 
sondern auch gegenüber den übrigen Wohnungs-
eigentümern gelten. Im Außenverhältnis soll sich 
die Haftungsbeschränkung dahingehend aus-
wirken, dass dem Mitglied ein Anspruch gegen 
die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auf 
Freistellung zusteht. Im Ergebnis wird vorge-
schlagen, die Haftung eines ehrenamtlichen Mit-
glieds des Verwaltungsbeirats zu beschränken. 
Dafür müsste § 29 WEG etwa wie folgt ergänzt 
werden: „§ 31a des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt 
entsprechend.“

Fazit
Abschließend kann festgestellt werden, dass wir in 
der Verwalterpraxis mit den angestrebten Ände-
rungen sehr gut leben werden können und sie 
gerade im Hinblick auf die Zusammensetzung des 
Beirates eine deutliche Verbesserung darstellen.

Das offi zielle Organ des Verbandes der 
 Immobilienverwalter Deutschland e.V. 

und seiner  Landesverbände

Bestellen Sie jetzt – 
die 6.  Ausgabe 
für Ihre Beiräte

www.vdivaktuell.de/ 
verwaltungsbeirat 

Sie kennen das 
Fachmagazin noch nicht? 

Fordern Sie Ihr kostenloses
Musterexemplar an: 

redaktion@vdivaktuell.de

Nutzen Sie „vdivaktuell – 
Verwaltungsbeirat“, um Ihre 

 Kunden langfristig an Ihre 
 Hausverwaltung zu binden und 
um Neukunden zu gewinnen!

JETZT 
 bestellen!
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Auf dem neuesten Stand
Der VDIV Deutschland hat seine Musterverträge für die WEG-,  
Miet- und SE-Verwaltung aktualisiert. 
Von Arne Degener, Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des VDIV Deutschland

D 
 
 
er VDIV Deutschland passt seine Muster-

verträge und Vollmachten für die WEG-, Miet- und 
Sondereigentumsverwaltung regelmäßig an die aktu-
elle Rechtsprechung an, sodass höchstrichterliche 
Grundsatzentscheidungen und neue Gesetzesvor-
gaben einfließen. Um hilfreiche Unterstützung im 
beruflichen Alltag zu bieten, berücksichtigen die Ver-
walterverträge nunmehr auch neueste Entwicklungen 
zur variablen Vergütung. Unterschieden wird zwischen 
Leistungen, die mit einer festen Pauschale abgegolten 
werden, und solchen, für die Kosten nach Aufwand 
entstehen. Dies wurde notwendig, da die Rechtspre-
chung mitunter Klauseln zu Zusatzvergütungen 
zunehmend kritisch beurteilt. Neben den entsprechen-
den Klauseln gibt es zudem hilfreiche Hinweise und 
Erläuterungen zu diesem Komplex. 

Variable Vergütung im Fokus
Aufgrund der Entwicklung in der Rechtsprechung 
und ihrer zunehmenden Fokussierung auf den Trans-
parenzgrundsatz ist eine Differenzierung zwischen 
Kurz- und Langfassung des Vertragsmusters wie in 
den vergangenen Jahren nicht mehr zielführend. Auch 
der Passus, wonach zwischen Grund- und besonde-
ren Leistungen unterschieden wird, ist in der aktuali-
sierten Version der Musterverträge gestrichen. Ebenso 
wurde mit der Passage zur vorzeitigen Niederlegung 
und Abberufung verfahren. Auch Alternativen zur Ver-
tragsverlängerung entfallen künftig.

Ergänzt wurde, dass sich die Aufgaben und Befug-
nisse des Verwalters nicht nur aus der Teilungserklä-

rung, sondern auch aus sonstigen Vereinbarungen 
der Gemeinschaft ergeben können. Klargestellt wurde 
zudem, dass die Bestimmungen über den entgeltli-
chen Geschäftsbesorgungsvertrag bereits von Geset-
zes wegen gelten und nicht erst vertraglich vereinbart 
werden. Im Folgenden wird dann nicht mehr zwischen 
Grundleistungen und besonderen Leistungen unter-
schieden, sondern zwischen fest vergüteten und vari-
abel vergüteten Verwalterleistungen. Zusätzlich wird 
erläutert, weshalb zwischen diesen beiden Vergütun-
gen differenziert wird. Und das ist besonders wichtig, 
weil sich für Verwalter daraus komplett neue Vergü-
tungsstrukturen und -möglichkeiten ergeben.

Zusätzlicher Passus zur Verwaltungsübergabe
Oft waren in der Vergangenheit die Aufgaben einer 
Verwaltung bei der Übernahme einer Liegenschaft 
nicht geregelt. Da jedoch mehrfach gegen Vorverwalter 
wegen der Herausgabe von Unterlagen und Erteilung 
von Auskünften vorgegangen wurde, ist diesem Aufga-
benbereich jetzt ein zusätzlicher Passus gewidmet. Die 
Teilnahme an Beiratssitzungen war bislang teilweise 
durch die Vorbereitung von Eigentümerversammlun-
gen und andererseits durch die Betreuung in gemein-
schaftlichen Angelegenheiten geregelt. Dies wurde nun 
zusammengefasst und transparent gegenübergestellt. 
Des Weiteren sind nun auch Formen der Willensbil-
dung durch Umlaufbeschlüsse und Vereinbarungen 
erfasst worden. 

Als Balanceakt erweist sich die Regelung zur Abgel-
tung außergerichtlichen Schrift-, Telefon- und sons-
tigen Geschäftsverkehrs. Auch die Einladung zu 
Eigentümerversammlungen kann zumindest in grö-
ßeren Gemeinschaften einen erheblichen Papier- und 
Portoaufwand verursachen. Die Erläuterungen für den 
Verwalter weisen nun darauf hin, dass er dies intern 
zunächst kalkulieren und dann mit der Gemeinschaft 
verhandeln sollte. Neu aufgenommen wurde die Unter-
scheidung zur Aufbewahrung und Digitalisierung von 
Verwaltungsunterlagen, aus denen hervorgehen muss, 
dass eine Vernichtung nur auf ausdrückliche Anwei-
sung sämtlicher Eigentümer erfolgen darf. 

Vertragsklauseln zu Zusatz-

vergütungen vor Gericht 

 zunehmend kritisch.
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Einholen von Kostenangeboten
Gleichfalls mehr Beachtung findet nun, ob Tätigkei-
ten für die Einholung von Angeboten vergütungspflich-
tig sind. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich 
die Angebotseinholung zunehmend zeitaufwändiger 
gestaltet, die Rechtsprechung aber beharrlich an min-
destens drei Angeboten festhält. Es ist daher notwen-
dig, hier zu differenzieren. Das Vertragsmuster enthält 
aus diesem Grund den Vorschlag, dass nur einfache 
Vertragsverhandlungen mit der Festvergütung abgegol-
ten sind. Mehraufwand und damit verbundene Kosten 
sind unverzüglich anzuzeigen und zu vergüten. Wie bis-
her werden übersichtlich einzelne Vertragsarten auf-
geführt und es wird beispielsweise erläutert, welche 
Entscheidungskompetenzen dem Verwalter auch über 
die wohnungseigentumsgesetzliche Verpflichtung hin-
aus eingeräumt werden können, um ohne nochmalige 
Beschlussfassung zu agieren. Eingefügt wurde, dass die 
Einholung von drei Angeboten in Ermangelung hin-
reichender ortsnaher Anbieter untunlich sein kann. 
Zusätzlich wurde die Ermächtigung zum Abschluss von 
Mietverträgen für die Durchführung von Eigentümer-
versammlungen aufgenommen, da hier der Verwalter 
nicht zur Kostentragung verpflichtet ist. 

Die gerichtliche und behördliche Vertretung wurde 
zusammengeführt. Zu beachten ist, dass im Verwal-
tervertrag, insbesondere was Entnahmen aus Gemein-
schaftskonten anbelangt, lediglich Regelungen zur 
Vertretung der Gemeinschaft enthalten sein können. 
In einem weiteren Punkt wurde klargestellt, dass Rech-
nungslegungen, die zusätzlich zur Jahresabrechnung 
bzw. unabhängig von der Beendigung des Verwalter-
amtes erfolgen, auch zusatzvergütungspflichtig sind.

Die Varianten, in denen der Verwalter eine feste Provi-
sion anhand von Bausummen erhält, wurden aufgrund 
der Tendenzen in der Rechtsprechung gestrichen und 
durch reine Zeitklauseln ersetzt. Die Klauseln, wonach 
eine Zusatzvergütung nicht geschuldet ist, wenn ihr 
Entstehen durch den Verwalter zu vertreten ist, wurde 
zusammenfassend normiert. 

Die Mustervorlagen für Verwalterverträge und Voll-
machten stehen Mitgliedsunternehmen der Lan-
desverbände des VDIV Deutschland  im Intranet 
kostenlos zum Download zur Verfügung, Nicht-Mit-
glieder können sie im Online-Shop des VDIV Deutsch-
land erwerben. 

„Hier bekomme ich individuelle Beratung und 
modernstes Kabelfernsehen über Glasfaser 
zu Top-Konditionen.“

ein Partner für 
 Kabelfernsehen

Jetzt 
persönlich 

beraten lassen:  
0800 6649336

Ernst Stadler, 
Geschäftsführer Hausgrund GmbH
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Neue Wege
Vom Hausverwalter zum Berater und  Vermittler 

in Sachen Immobilien: Das Know-how der 
 klassischen Verwaltung lässt sich auch in  

anderen Bereichen sinnvoll einsetzen.

L 
 
 
ange Jahre, von 1972 bis 2018, war die Schick 

Hausverwaltung in Berlin ganz klassisch auf dem 
Gebiet der Haus- und WEG-Verwaltung tätig – mit 
zwei Generationen, durchaus erfolgreich und bestän-
dig. Die Fortführung langjähriger und vertrauensvol-
ler Kundenbeziehungen war stets wichtiger als das 
Wachstum des Unternehmens, das niemals Leitge-
danke war.

In Zeiten der Digitalisierung und wenn zudem Fach-
kräftemangel herrscht, muss sich ein Unternehmen 
mit einem kleinen Verwaltungsbestand von 500 Ein-
heiten allerdings zukunftsfähig orientieren: Wachs-
tum oder Spezialisierung, lautete die Frage, die wir uns 
stellten. Wir haben uns für Letzteres entschieden – 
und über die Kooperation mit einer größeren Haus-

verwaltung unseren Tätigkeitsschwerpunkt deutlich 
verändert.

Sonderaufgaben erweisen sich als lukrativ.
In den zuvor vergangenen zehn Jahren hatten wir 
einen deutlichen Umsatzzuwachs mit zusätzlich ver-
güteten Sonderleistungen der Hausverwaltung erzielt, 
z. B. mit Vermietung, Verkauf und Beratung. Zuletzt 
machte dieser Geschäftsbereich circa 35 Prozent des 
Jahresumsatzes aus – eine ausbaufähige Basis für eine 
Spezialisierung!

Inzwischen haben wir das Tagesgeschäft der Hausver-
waltung eingestellt und arbeiten in diesem Bereich mit 
einer größer aufgestellten Verwaltung aus dem Berlin-
Brandenburger Landesverband zusammen. Unsere 
Expertise auf diesem Gebiet nutzen wir aber weiter – 
indem wir zusätzlich für Hausverwaltungen und für 
private Eigentümer Mieter und Käufer suchen. Unsere 
Verwaltererfahrung unterscheidet uns dabei vom klas-
sischen Immobilienmakler, und wir bringen damit 
einiges mit, was für die Auswahl geeigneter Mieter, 
aber auch für den Ver- und Ankauf von Objekten von 
Vorteil ist.

Für vermietende Eigentümer bieten wir als Zusatzleis-
tungen die Erstellung des Mietvertrags und die Woh-
nungsübergabe an. Branchenkenner wissen, welch 
großen Schaden die vorschnelle und unbedachte Ver-

DER AUTOR

OLIVER SCHICK
Inhaber der Berliner Oliver Schick 
 Immobilienagentur
www.schick-24.de
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mietung einer Wohnung an den nächstbesten 
Interessenten nach sich ziehen kann. Hausverwal-
tungen und Eigentümer wissen es zu schätzen, 
wenn wir als Vermittler auch Aufgaben überneh-
men, die sonst im Zuge eines Mieterwechsels an 
der Verwaltung hängen bleiben, beispielsweise die 
Übergabe der Wohnung und das Protokoll davon 
oder die Organisation notwendiger Schönheitsre-
paraturen. Sie profitieren von der Einsparung von 
Fahrtwegen und Personalaufwand.

Gute Beratung ist gefragt.
Erstaunlich groß ist die Nachfrage kleinerer pri-
vater Investoren, die bei uns Unterstützung wäh-
rend des Ankaufsprozesses von Objekten suchen. 
Diesen Service bieten wir nur für Objekte an, die 
wir nicht im Portfolio haben oder selbst zum Ver-
kauf anbieten, um unsere Unabhängigkeit als 
Berater gewährleisten zu können. Falls Kunden 
es wünschen, begleiten wir sie bei solchen Vorha-
ben auch über den Notartermin heraus – z. B. um 
das Investment in ruhige und planbare Fahrwas-
ser zu bringen. Für Bestandseigentümer nehmen 
wir uns die Zeit, um mit dem objektiven Blick des 
außenstehenden Marktkenners Denkanstöße zu 
geben und Handlungskonzepte zur wertorientier-
ten Entwicklung ihrer Immobilien zu erstellen.

Fazit
Mit der Neuausrichtung unseres Unternehmens 
haben wir uns eine interessante Nische erschlos-
sen. Die große Nachfrage nach unseren Dienst-
leistungen bestärkt uns darin, den richtigen Weg 
eingeschlagen zu haben. 

Gerade in Berlin sind Eigentümer und Investo-
ren vor dem Hintergrund des derzeit diskutierten 
Mietendeckels stark verunsichert. Mittelfristig 
werden neue Strategien entwickelt werden müs-
sen, um wirtschaftlichen Schäden vorzubeugen 
oder sie zumindest möglichst gering zu halten. 
Die objektive Sichtweise des unabhängigen Profis 
ist unerlässlich, um Eigentümern neue Perspekti-
ven zu eröffnen und gemeinsam mit ihnen neue 
Wege zu beschreiten. Wir begleiten sie mit dem 
nötigen Weitblick und der gebotenen Ruhe.

Wir haben uns eine 

i nteressante Nische 

 erschlossen.

Connect now.
Zukunftssicher vernetzt.

Die smarte Funklösung Minol Connect macht die 
Abrechnung für Sie ab sofort genauer, einfacher und 
sicherer denn je. Dank offenem Übertragungsstandard 
LoRaWANTM sind wir bereit für alle vernetzten Anwen-
dungen der Zukunft.

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

minol.de/connect

Minol_Connect_alle_Motive_hoch_99,5_297_3_mm_Minol_Logo.indd   4 19.12.2018   14:54:30
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GEBÄUDE & TECHNIK

Rauch-
warnmelder
Können Eigentümergemeinschaften die  

einheitliche Ausstattung von Liegenschaften  

beschließen? Der BGH sagt: „Ja“.

I
 
 
 
n seinem viel beachteten Urteil vom  

7.12.2018, Az. V ZR 273/17, hat der Bun-
desgerichtshof über die Beschlusskom-
petenz von Wohnungseigentümern zum 
nachträglichen Einbau von Rauchwarnmel-
dern entschieden – und diese bejaht. Auch 
hat das Gericht wesentliche Kriterien auf-
gestellt, wann ein Beschluss zur nachträg-
lichen Ausrüstung von Wohnungen mit 
Rauchwarnmeldern ordnungsgemäßer Ver-
waltung entspricht.

Die Ausgangslage
Für Neu- und Umbauten sehen bundes-
weit sämtliche Landesbauordnungen zum 
Teil schon seit dem Jahr 2004 eine Ver-

pflichtung zur Ausstattung neu errichte-
ter Gebäude mit Rauchwarnmeldern vor. 
Nach und nach haben die Bundesländer 
schließlich Regelungen getroffen, dass sie 
auch in Bestandswohnungen nachzurüs-
ten sind. Hierfür wurden Übergangsfristen 
bestimmt. Zuletzt haben die Bundesländer 
Brandenburg und Berlin im Jahr 2016 ent-
sprechende Nachrüstpflichten angeordnet – 
mit einer Übergangsfrist bis 31.12.2020. 
In allen anderen Bundesländern sind die 
Übergangsfristen bereits abgelaufen. Ledig-
lich Sachsen hat bislang davon abgesehen, 
eine Nachrüstpflicht für Bestandsbauten 
anzuordnen und schreibt die Ausstattung 
mit Rauchwarnmeldern lediglich für neu 
errichtete Gebäude vor.

Die auszustattenden Räume
Der Umfang der Nachrüstungspflicht in 
den Landesbauordnungen ist unterschied-
lich. Regelungen finden sich entweder in 
der Vorschrift zum „Brandschutz“ oder (in 
den meisten Fällen) unter der Vorschrift mit 
den Anforderungen an „Wohnungen“. Teil-
weise erfasst die Ausstattungspflicht sämt-
liche Aufenthaltsräume und Flure, über die 
Fluchtwege führen. Zum Teil wird die Aus-
stattung nur für Kinderzimmer und Schlaf-
räume sowie Flure (Fluchtwege) angeordnet. 
Badezimmer und Küchen sind, insbesondere 

wegen der Gefahr von Fehlalarmen, grund-
sätzlich ausgenommen.

Die Verpflichtung zur Ausstattung von Woh-
nungen mit Rauchwarnmeldern aus der 
jeweiligen Landesbauordnung richtet sich 
grundsätzlich an den Eigentümer. Im Falle 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
ist also jeder Eigentümer einer Wohnung 
dazu verpflichtet. Es handelt sich um eine 
sogenannte eigentumsbezogene Pflicht. 
Für Teileigentum (nicht zu Wohnzwecken 
genutzte Räume, z. B. Gewerbe) besteht 
keine Ausstattungspflicht mit Rauchwarn-
meldern. Hier können sich aber – je nach 
Nutzung – andere Verpflichtungen zur 
Ausstattung mit Brandschutzeinrichtun-
gen ergeben.

Die Beschlusskompetenz  
der Eigentümer
Der BGH bejaht in seiner Entscheidung 
vom 7.12.2018 eine Beschlusskompetenz 
der Wohnungseigentümer. Da es sich 
bei der hier geprüften Verpflichtung der 
Landesbauordnung Nordrhein-Westfa-
len um eine eigentumsbezogene Pflicht 
handele, bestehe eine Wahrnehmungs-
kompetenz der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer. Insoweit besteht kein 
Unterschied zu den Regelungen in ande-
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Der Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht der 
Berliner Kanzlei Grund-
mann Immobilienanwälte 
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Brandenburg. 
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ren Bundesländern. Es handelt sich um eine 
Verpflichtung, die alle Wohnungseigentü-
mer in gleicher Weise betrifft. In diesem 
Fall können die Eigentümer dann auch 
entscheiden, die ihnen obliegenden Ver-
pflichtungen gemeinschaftlich zu erfüllen, 
also zu beschließen, die Nachrüstung der 
Wohnungen im vorgeschriebenen Umfang 
einheitlich und gemeinsam über die Eigen-
tümergemeinschaft vorzunehmen.

Was gilt für Kontrolle und Wartung?
Auch wenn Rauchwarnmelder in den jewei-
ligen Wohnungen installiert sind, werden 
die Geräte dadurch nicht zu Sondereigen-
tum des jeweiligen Eigentümers. Es wird 
sich aber auch nicht um gemeinschaftliches 
Eigentum nach § 5 Abs. 2 WEG handeln, 
sondern um Verwaltungsvermögen der 
Gemeinschaft. Die Rauchwarnmelder sind 
gemäß § 97 BGB Zubehör, denn sie bleiben 
bewegliche Sachen, die nicht dauerhaft und 
fest mit dem Baukörper verbunden sind. In 
der Regel werden sie angeschraubt, häufig 
auch geklebt, und können ohne Weiteres 
entfernt oder ausgetauscht werden. Der 
BGH erwähnt in seiner Entscheidung sogar 
ausdrücklich die Möglichkeit, dass Eigentü-
mer ihre bereits vorhandenen Geräte wei-
terverwenden.

Wenn sich die Eigentümer positiv dafür ent-
schieden haben, die Nachrüstungspflicht 
gemeinschaftlich auszuüben, dann folgt hie-
raus auch die Kompetenz, über die regelmä-
ßige Kontrolle und Wartung zu entscheiden 
und hierüber zu beschließen. Nun verpflich-
tet die Bauordnung von Nordrhein-Westfa-
len (wie die vieler anderer Bundesländer) 
den unmittelbaren Besitzer einer Wohnung 
dazu, die Betriebsbereitschaft sicherzustel-
len, solange der Eigentümer dies nicht selbst 
übernimmt. Führt dieser die Kontrolle nicht 
selbst durch, bleibt es bei der grundsätzli-
chen Verpflichtung des Nutzers der Woh-
nung, den Betrieb zu gewährleisten.

Rauchwarnmelder sind  weder 

Sonder- noch Gemein-

schaftseigentum.

Glasfaser in der 
 Wohnungswirtschaft
„Auch für den Privatbereich werden zunehmend 
höhere Bandbreiten nachgefragt.“

Moderne Wohngebäude werden mit Glasfaser-
anschlüssen ausgestattet, um den Breitband-
anforderungen von Mietern auch in Zukunft 

gerecht zu werden und als Mietobjekte attraktiv zu 
bleiben. Stefan Tiemann, Geschäftsführer des regio-
nalen Netzbetreibers RFT kabel und ein enger Partner 
der Brandenburgischen Wohnungswirtschaft, erklärt, 
warum das aktive Zukunftsvorsorge ist.

Lebensqualität und Wohnkomfort gehören heute 
untrennbar zusammen. Sie sagen, eine zentrale 
Voraussetzung dafür sei die Internetanbindung. 
Warum?
ST: E-Mails schreiben, Neuigkeiten in sozialen Netz-
werken austauschen, Zeitungen online lesen oder in 
virtuellen Geschäften einkaufen – wir verbinden uns 
tagtäglich über Computer, Tablet oder Smartphone mit 
der digitalen Welt. Auch Fernsehen und Internet wach-
sen stärker zusammen. Klassische TV-Formate werden 
durch multimediale Angeboten ergänzt und gewin-
nen an Bedeutung. Zudem werden in Zukunft Smart 
Home-Lösungen selbstverständlich zum Wohnen 
dazugehören wie Strom und Wasser. Auf diese Dinge 
wollen Mieter nicht mehr verzichten.

Wie können Wohnungsunternehmen dahingehend 
vorsorgen? 
ST: Die Digitalisierung des Alltags wird in den nächsten 
Jahren zu einem massiven Anstieg des Datenverkehrs 
führen. Es sind leistungsstarke Netzinfrastrukturen für 
Immobilien gefordert, die eine Nutzung von hochbitra-
tigen Breitbanddiensten sicherstellen. Die Lösung liegt 
im Glasfaserausbau (FttB/ FttH). RFT kabel ist Partner 
für Wohnungsunternehmen, sowohl bei der Planung 
als auch dem Betrieb der-
artiger Projekte.

www.rftkabel.de

ADVERTORIAL
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Bei einer solchen landesrechtlichen Rege-
lung besteht mithin ein Wahlrecht, ob die 
Eigentümer auch die Kontrolle und War-
tung übernehmen wollen oder dies den 
Mietern überlassen. Andere Bundesländer 
verpflichten von vornherein ausschließlich 
den Eigentümer zum Betrieb.

Bereits vorhandene Rauchwarnmelder
Die Eigentümer können sich selbst dann für 
den einheitlichen Einbau und die einheitli-
che Wartung und Kontrolle von Rauchwarn-
meldern in allen Wohnungen entscheiden, 
wenn dies auch Einheiten betrifft, in denen 
einzelne Eigentümer bereits Geräte ange-
bracht haben. Der BGH begründet dies mit 
dem berechtigten Interesse der Wohnungs-
eigentümer an einer einheitlichen Regelung. 
Werden Einbau und Wartung von Rauch-
warnmeldern für das gesamte Gebäude 
„in eine Hand“ gegeben, würde dies ein 
hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. 
Die Gemeinschaft kann so sicherstellen, 
dass die Rauchwarnmelder einschlägigen 
DIN-Normen entsprechen und durch quali-
fiziertes Fachpersonal installiert und gewar-
tet werden. Zudem erkennt der BGH ein 
schutzwürdiges Interesse der Wohnungsei-
gentümer an, versicherungsrechtliche Risi-
ken zu minimieren.

Vorbereitung der Beschlussfassung
Bei Rauchwarnmeldern gilt wie für andere 
Instandsetzungsmaßnahmen und damit 
verbundene Ausgaben, dass mindestens 
drei vergleichbare Angebote eingeholt 
werden müssen. Zudem besteht die Alter-
native, die Geräte entweder zu kaufen 
oder zu mieten. Die gängigen Anbieter 
von Rauchwarnmeldern verbinden mit 
dem Einbau stets auch die Überwachung 
der Betriebsbereitschaft. Angesichts der 
verwendeten Langzeitbatterien und ihrer 
Lebensdauer hat sich ein Vertragszeitraum 

von zehn Jahren als gängig herausgebil-
det, nach dem die Geräte ohnehin auszu-
tauschen sein werden. Die Batterien sind 
anders als bei früheren Geräten in der 
Regel fest verbaut, sodass ein komplet-
ter Gerätetausch erfolgen muss. Entschei-
den sich die Wohnungseigentümer für die 
gemeinschaftliche und einheitliche Instal-
lation, bietet es sich an, zugleich auch die 
Wartung mit zu beauftragen.

Notwendige Mehrheiten
Ob es sich um eine Modernisierung nach 
§ 22 Abs. 2 WEG handelt, ist umstritten. Für 
eine solche Beschlussfassung würden hohe 
Hürden (doppelt qualifizierte Mehrheit) 
gelten. § 22 Abs. 2 WEG verweist ledig-
lich auf § 555 BGB Nr. 1 – 5 BGB, nimmt 
also die Ziffern 6 und 7 ausdrücklich aus. 
In Betracht kommt eine Modernisierung 
durch Erhöhung des Gebrauchswerts der 
Mietsache oder Verbesserung der all-
gemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer, 
wenn durch die Maßnahme die Sicherheit 
erhöht wird. Mietrechtlich stellt die Instal-
lation von Rauchwarnmeldern jedenfalls 
eine Modernisierung dar, da der Vermieter 
die Maßnahme nicht zu vertreten hat und 
die gesetzliche Verpflichtung zum Einbau 
besteht (§ 555 BGB Nr. 6 BGB).

Auch wenn also § 22 Abs. 2 WEG ausdrück-
lich nicht auf § 555b Nr. 6 BGB verweist, ist 
die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur 
Nachrüstung von Wohnungen mit Rauch-
warnmeldern in jedem Fall eine Maßnahme 
der ordnungsgemäßen Verwaltung (Instand-
haltung) nach § 21 Abs. 3, 5 Nr. 2 WEG. 
Für Beschlüsse hierüber ist eine einfache 
Mehrheit ausreichend. Das Gleiche gilt für 
den Beschluss über die gemeinschaftliche 
Beauftragung der Kontrolle und Wartung 
der Rauchwarnmelder, die ebenfalls eine 
Maßnahme der Instandhaltung darstellt.

Wie verteilen sich die Kosten?
Eine vom Gesetz oder der Teilungserklä-
rung abweichende Kostenverteilung kommt 
in Betracht, wenn nicht alle Einheiten mit 
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden 
müssen, wenn also auch Teileigentumsein-
heiten vorhanden sind. Für einen Beschluss 
über die Kostenverteilung nach § 16 Abs. 4 
BGB besteht das Erfordernis der doppelt 
qualifizierten Mehrheit. Kommt die erfor-
derliche Mehrheit für eine abweichende Kos-
tenverteilung nicht zustande, bleibt nur die 
Verteilung der Kosten nach dem gesetzlichen 
oder in der Gemeinschaftsordnung verein-
barten Verteilungsschlüssel, in der Regel also 
nach Miteigentumsanteilen oder Wohnflä-
che. Damit werden auch die Eigentümer der 
Teileigentumseinheiten einbezogen.

Die Kosten der regelmäßigen Kontrolle und 
Wartung können nach § 16 Abs. 3 WEG 
durch (ausdrücklichen) Beschluss auch 
abweichend, etwa nach Verbrauch oder 
Verursachung, verteilt werden. Denkbar 
wäre eine Heranziehung lediglich der Flä-
chen oder Miteigentumsanteile (nur) der 
Wohnungen, in denen Rauchwarnmelder 
installiert sind, oder eine Verteilung der 
Kosten nach Geräteanzahl.

Soweit Betriebskosten an Mieter weiter-
gereicht werden sollen, ist aber auf einen 
transparenten Verteilungsschlüssel zu ach-
ten. Teileigentümer werden etwaige auf sie  F
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entfallende Betriebskosten nicht auf ihre 
Mieter umlegen können, wenn in den Ein-
heiten keine Geräte installiert sind.

Erneute Ausstattung 
Ist das Ende der Lebensdauer der Batte-
rie und damit in der Regel auch der Geräte 
erreicht, also zehn Jahre nach der Erstinstalla-
tion, wird sich jede Eigentümergemeinschaft 
mit der Neuinstallation befassen müssen – 
erstmalig dann auch die in neu errichteten 
Gebäuden, wo der Bauherr die gesetzliche 
Erstausstattungspflicht erfüllt hat. Bei erneu-
ter Ausstattung gilt für die Beschlussfassung 
das oben Gesagte. Soll der Auftrag wieder an 
den bisherigen Anbieter vergeben werden, 
kann auf die Einholung der Vergleichsange-
bote unter Umständen verzichtet werden, 
wenn dieser sich bis dato als zuverlässig und 
wirtschaftlich erwiesen hat.

Verzicht auf gemeinschaftliche 
Installation
Mit seiner Entscheidung vom 7.12.2018 hat 
der BGH den Weg zur gemeinschaftlich 
einheitlichen Ausstattung mit Rauchwarn-
meldern zwar geebnet und die Beschluss-
fassung hierüber für zulässig erklärt. Ein 
solcher Beschluss ist aber nicht alternativ-
los. Die Wohnungseigentümer könnten ein 
erhebliches Interesse daran haben, vorhan-
dene Geräte weiter zu nutzen, insbesondere 
dann, wenn viele von ihnen ihre Wohnungen 
bereits damit ausgestattet haben. Ebenso 

dürfte es sich verhalten, wenn Mieter bereits 
Rauchwarnmelder installiert haben. Miet-
rechtlich ist es jedenfalls höchst fraglich, ob 
der Vermieter überhaupt noch einen Dul-
dungsanspruch für die Modernisierungsmaß-
nahme gegenüber dem Mieter besitzt, wenn 
dieser die Ausstattung bereits vorgenommen 
hat. Zudem könnte es sich für Eigentümer bei 
entsprechender Prüfung als günstiger erwei-
sen, erforderliche Geräte selbst anzuschaffen. 
Dies insbesondere dann, wenn die Anschaf-
fung nicht auch gleich mit einem Wartungs-
vertrag verbunden werden soll. Der Verzicht 
auf die Beauftragung der Wartung bietet 
sich gerade in den Bundesländern an, wo 
originär der Nutzungsberechtigte (Mieter) 
für die Betriebssicherheit verantwortlich ist.

Auch wenn der BGH im Vorhandensein 
bereits installierter Geräte keinen Hinde-
rungsgrund für den einheitlichen Einbau 
durch die Gemeinschaft sieht, kann dies 
bei sehr hohem Ausstattungsgrad anders 
zu beurteilen sein. Der Gebrauch des 
Ermessens durch die Wohnungseigentü-
mer könnte dann auch gegen eine gemein-
schaftliche Installation ausfallen.

Für vermietende Eigentümer besteht zudem 
bei jeder Installation von Rauchwarnmel-
dern die Notwendigkeit, die Maßnahme 
Mietern rechtzeitig vorher ankündigen zu 
müssen. Da es sich um Bagatellmaßnahmen 
handelt, allerdings nicht mit der üblichen 
Dreimonatsfrist. Auch das Entstehen neuer 
Betriebskosten ist Mietern vom Vermieter 
vorher anzukündigen. Diese Notwendig-
keit entfällt, wenn der Mieter zur Kontrolle 
und Wartung verpflichtet bleibt, sodass dies 
nicht vom Eigentümer in Auftrag zu geben 
ist und folglich keine Kosten entstehen. 

Empfehlungen für Verwalter
Will man als Verwalter auf eine Entscheidung 
der Eigentümer gegen die gemeinschaftli-
che und einheitliche Installation von Rauch-
warnmeldern „hinwirken“, so empfiehlt es 
sich, rechtzeitig vor Ablauf der Übergangsfrist 

nach der jeweiligen Landesbauordnung oder 
vor Ende der Lebensdauer bereits installier-
ter Geräte die Eigentümer ausdrücklich und 
schriftlich auf die gesetzliche Verpflichtung zur 
Installation von Rauchwarnmeldern hinzuwei-
sen. Dies sollte in der Einladung zur Eigentü-
merversammlung geschehen. Anstatt sogleich 
den Beschluss aufwändig vorzubereiten und 
drei Vergleichsangebote einzuholen, kann man 
zunächst auch lediglich einen Grundlagenbe-
schluss initiieren und zur Abstimmung stellen, 
etwa mit folgendem Wortlaut:

„Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung 
gemäß § xy LBauO soll eine einheitliche Aus-
stattung der Wohnungen mit Rauchwarnmel-
dern durch die Gemeinschaft erfolgen. Der 
Verwalter wird beauftragt, für den Ankauf 
(alternativ: Anmietung) drei Vergleichsange-
bote einzuholen. Zusätzlich soll die Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft über einen 
Zeitraum von zehn Jahren durch den Gerä-
teanbieter beauftragt werden.“

Findet dieser Beschluss keine Mehrheit und 
wird abgelehnt, bleibt es bei der Pflicht 
eines jeden Eigentümers zur Ausstattung 
einer Wohnung mit Rauchwarnmeldern. 
Für die Gemeinschaft und damit auch den 
Verwalter wäre das Thema damit erledigt, 
insbesondere wenn der Verwalter die Eigen-
tümer ausdrücklich darauf hingewiesen hat.

Fazit
Die Eigentümer haben ein Wahlrecht. Dass 
nur eine gemeinschaftliche Entscheidung 
für den einheitlichen Einbau von Rauch-
warnmeldern erfolgen könnte, ist keines-
wegs zwingend. Die Entscheidung des BGH 
vom 7.12.2018 eröffnet den Eigentümerge-
meinschaften lediglich die Möglichkeit, die 
allen Eigentümern obliegende Verpflich-
tung zur Ausstattung der Wohnungen mit 
Rauchwarnmeldern einheitlich zu erfüllen. 
Die Eigentümer können sich aber ebenso, 
etwa aus wirtschaftlichen Gründen, dage-
gen entscheiden und die Ausstattung ihrer 
Wohnung jeweils selbst vornehmen.

Der vom BGH geebnete Weg zur einheitli-

chen Ausstattung ist nicht alternativlos.
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In den Grundfesten  
erschüttert

Warum bei der geplanten 5. Novelle des Telekommunikationsgesetzes  

unbedingt Augenmaß zu walten hat.

Von Martin Kaßler, Geschäftsführer des VDIV Deutschland

A
 
 
 
ufgrund des am 20. Dezember 

2018 in Kraft getretenen Europäischen 
Kodex für die elektronische Kommunika-
tion (Kodex) haben das Bundesministerium 
für Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur bereits vor einigen Monaten 
ein Eckpunktepapier zur Novellierung des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) vor-
gestellt, welches im Internet abrufbar ist. 
Nunmehr wurde ein Referentenentwurf für 
den Herbst dieses Jahres in Aussicht gestellt.

Die geplante Novellierung soll zur Stärkung 
des Verbraucherschutzes und verbesserten 
Rahmenbedingungen für den Wettbewerb 
im Telekommunikationssektor sowie zum 
zügigen Ausbau des Glasfasernetzes füh-
ren. Vor dem Hintergrund, dass Markt-
zugangsbeschränkungen innerhalb der 
EU vermieden werden sollen, steht hier-
bei auch die Streichung von § 2 Nr. 15 b 
Betriebskostenverordnung (BetrKV) zur 
Diskussion, der die Umlagefähigkeit von 
Kosten für Breitbandanschlüsse regelt. 
Damit wird die in der Praxis sehr häufig 
mietvertraglich geregelte Betriebskosten-
umlage infrage gestellt. Das Argument 
vonseiten der Ministerien: Die dauerhafte 
Umlagefähigkeit im Rahmen der Wohnne-
benkosten hemme die Wahlfreiheit der 
Verbraucher und stelle einen Nachteil für 
den Wettbewerb dar. Die Umsetzung des 
Art. 105 Kodex muss zudem gewährleisten, 
dass Verbraucher nicht durch vertragliche 
Hindernisse vom Anbieterwechsel oder 

einer Vertragsbeendigung abgehalten wer-
den, vgl. § 46 TKG. 

Um welche Kosten geht es?
Nach § 2 Nr. 15 b BetrKV zählen zu den 
Betriebskosten auch die Kosten „des 
Betriebs der mit einem Breitbandnetz ver-
bundenen privaten Verteilanlage; hierzu 
gehören die Kosten entsprechend Buch-
stabe a, ferner die laufenden monatlichen 
Grundgebühren für Breitbandanschlüsse“. 
Dass es sich bei diesen Kosten – wie auch 
bei der Umlagefähigkeit der Kosten für 
Betrieb und Wartung von Gemeinschafts-
antennenanlagen in § 2 Nr. 15 a BetrKV – 
um Betriebskosten handelt, beruht darauf, 
dass ein Vermieter wegen der mittelbaren 
Drittwirkung des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Grund-
gesetz verpflichtet ist, seinen Mietern eine 
Möglichkeit zu verschaffen, sich aus öffent-
lich zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Der Vermieter muss insofern 
für einen ausreichenden TV- und Hörfunk-
empfang in jeder Wohnung sorgen. 

Die monatlichen Entgelte für einen Breitband-
anschluss decken sowohl sämtliche Kosten für 
den physischen Anschluss einer Wohnung an 
das Breitbandnetz als auch die Kosten für die 
darüber erbrachte TV- und Hörfunkbasisver-
sorgung ab. Da nur die „Grundgebühren für 
den Breitbandanschluss“ umlagefähig sind, 
werden sämtliche weiteren Dienste auf Basis 
unmittelbar zwischen Mieter und Netzbe-
treiber geschlossener Verträge erbracht. Der 
Mieter ist also in der Wahl der jeweiligen Ver-
tragspartner für Pay-TV-Dienste sowie für über 
den Breitbandanschluss erbrachte Internet- 
und Telefoniedienste frei. 

Hier muss nationales  
Recht geändert werden.
Nach Art. 105 Abs. 1 des Kodex, welcher 
sich bereits im bestehenden § 43 b TKG 
wiederfindet, muss sichergestellt sein, dass 
Verträge über Telekommunikationsdienste 
Verbraucher nicht länger als 24 Monate 
an ihren Anbieter binden. Eine Ausnahme 
soll jedoch laut Art. 105 Abs. 1 Unterabs. 
2 Kodex dann gelten, wenn der Verbrau-
cher „[…] in einem gesonderten Vertrag 
Ratenzahlungen ausschließlich für die Bereit-
stellung einer physischen Verbindung, ins-
besondere zu Kommunikationszwecken mit 
sehr hoher Kapazität, zugestimmt hat […]“. Fo
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Für § 2 Nr. 15 b BetrKV ergeben sich aus 
dem Kodex keine zwingenden Anpassungs- 
oder gar Aufhebungsanforderungen, da 
die 24-Monats-Regelung im Kodex nur auf 
Verbraucherverträge Anwendung findet, 
welche aber weder im Verhältnis Netzbe-
treiber/Vermieter noch im Verhältnis Ver-
mieter/Mieter vorliegt. Die Möglichkeit, 
bei Ratenzahlungsverträgen für physische 
Netzanschlüsse von der 24-Monats-Regel 
abweichen zu können, bezieht sich ebenfalls 
nur auf Verbraucherverträge. Unabhängig 
davon zeigt sie aber, dass der europäische 
Richtliniengeber anerkennt, dass bei Netz-
anschlüssen selbst im Verbraucherverhältnis 
längere Laufzeiten möglich sein müssen. 

Warum die Umlagefähigkeit  
wichtig ist
Ist der Vermieter alleiniger Vertragspartner 
des Netzbetreibers und übernimmt das Sam-
melinkasso für alle Wohnungen seiner Liegen-
schaften, hat das für alle Beteiligten Vorteile: 
Die langfristige vertragliche Vereinbarung zwi-
schen Vermieter und Netzbetreiber garantiert 
dem Anbieter konstant hohe Anschlusszahlen. 
Das Sammelinkasso und die Übernahme des 
damit verbundenen Risikos für den Vermieter 
sind die Basis für die Bereitstellung der Grund-
versorgung zu einem geringeren Entgelt als im 

Vergleich zum Einzelinkasso durch den Anbie-
ter. Würde die Umlagefähigkeit der Entgelte 
gesetzlich gekippt, würden die Preise für dann 
erforderliche Einzelverträge deutlich steigen – 
zum Nachteil insbesondere der bildungsfer-
nen und einkommensschwachen Haushalte, 
die bisher Medieninformationen zu bezahlba-
ren Konditionen erhalten. Für Empfänger von 
Transferleistungen werden die auf sie im Rah-
men der Nebenkosten umgelegten Grundge-
bühren für die Kabelversorgung als Kosten der 
Unterkunft ohnehin von den öffentlichen Leis-
tungsträgern übernommen. Entfiele die Umla-
gefähigkeit, wäre dieser Personenkreis ohne 
entsprechende Versorgung oder müsste die 
Kosten selbst tragen. Die Stärkung des Wett-
bewerbs im Telekommunikationsmarkt darf 
nicht dazu führen, dass gerade finanzschwa-
che Haushalte von ihrem verfassungsrechtlich 
geschützten Zugang abgeschnitten werden. 

Gefahren für den Netzausbau
Teurer würde es auch für Bauträger mittlerer 
bis hochpreisiger Objekte, was letztlich zur 

weiteren Erhöhung der Immobilienpreise 
führen würde, weil Käufer in diesem Preis-
segment die Ausstattung mit Glasfasernetz 
als Standard voraussetzen. Schließlich muss 
darüber hinaus auch berücksichtigt werden, 
dass gerade in ländlichen Gegenden der Breit-
bandausbau gefährdet wäre: Netzanbieter 
werden nur dann in den Ausbau investieren, 
wenn ihnen vom Vermieter eine gewisse 
Abnehmerzahl garantiert wird. Vermieter 
müssten in Zukunft die Kosten der Kabel-
grundversorgung über die Kaltmiete umlegen. 
Damit ist das gesetzte Ziel der Bundesregie-
rung in Gefahr, gemeinsam mit den Telekom-
munikationsunternehmen in Deutschland 
flächendeckend schnellere Netze zu schaffen. 

Fazit und Ausblick
Die angeführten Argumente zeigen, dass ein 
rechtliches Erfordernis zur Streichung von § 2 
Nr. 15 b BetrKV nicht besteht. Vielmehr sollte 
das Sammelinkasso neben der Liberalisierung 
des Telekommunikationsmarktes fortbe-
stehen, um den Wettbewerb auf dem Tele-
kommunikationssektor zu fördern und das 
Niveau im Verbraucherschutz zu erhöhen.

Technisch haben die Netzanbieter bereits 
die Möglichkeit, sich Nutzungsrechte für die 
Kabelinfrastruktur gegenseitig einzuräumen. 
Im Rahmen der geplanten TKG-Novellie-
rung wären in jedem Falle Übergangsrege-
lungen zugunsten der auf Langfristigkeit 
angelegten Altverträge wünschenswert, 
welche sowohl das Vertragsverhältnis zum 
Netzanbieter als auch zum Mieter in ange-
messener Weise regeln. 

Damit bleibt zu hoffen, dass die im Rah-
men der Novellierung des TKG derzeit 
noch diskutierte Streichung des § 2 Nr. 15 b 
BetrKV im Sinne der Vermieter und auch 
der Mieter fallen gelassen wird. Der VDIV 
Deutschland wird gemeinsam mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Immobilienwirt-
schaft Deutschland (BID) im angekündigten 
Gesetzgebungsverfahren darauf drängen, 
Augenmaß walten zu lassen.

Die Streichung von § 2 Nr. 15 b BetrKV  

ist rechtlich nicht erforderlich.
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Radon, Gefahr  
aus dem Erdreich

Das radioaktive Gas dringt durch Hauswände in Gebäude – und muss wegen seiner 

 gesundheitsgefährdenden Wirkung als Baumangel angesehen werden. 

R
 
 
 
adon ist ein natürlich im Erdbo-

den vorkommendes, radioaktives Gas. Es 
liegt in Deutschland quasi überall, jedoch 
in unterschiedlichen Konzentrationen im 
Boden vor.  In Gebäude dringt Radon auf-
grund potenzieller Undichtigkeiten des erd-
berührenden Bereichs der Gebäudehülle in 
bewohnte Bereiche ein und reichert sich 
aufgrund seiner hohen Dichte insbesondere 
in den unteren Geschossen an. Ausschlag-
gebend für das Auftreten höherer Radon-
konzentrationen in Gebäuden sind neben 
der Konzentration im Erdreich und der Gas-
dichtigkeit des Gebäudes zum Untergrund 
die Druckdifferenz zwischen dem Innern des 
Gebäudes und dem Untergrund sowie die 
Luftwechselrate.

Gesundheitliche Gefahren und 
 gesetzliche Grundlagen
Mit der Novelle des Strahlenschutzgeset-
zes 2018, basierend auf der EU-Richtlinie 
2013/59/EURATOM, wurde der Schutz 
der Bevölkerung vor dem wegen seiner 
Radioaktivität gesundheitsgefährdenden 
natürlichen Gas und seiner Anreiche-
rung in Gebäuden geregelt. Dabei wurde 
im Wesentlichen das Risiko von Lungen-
krebserkrankungen durch Radonbelastung 
untersucht und zugrunde gelegt. Studien 
aus Japan, Kanada, der Schweiz und aus 
Dänemark zeigen aber darüber hinaus 
einen signifikanten Zusammenhang der 
Radonbelastung in Wohngebäuden mit 
anderen schweren Erkrankungen: Die Häu-
fung von Leukämiefällen bei Neugebore-
nen wird mittlerweile auch auf der Website 
des Bundesamtes für Strahlenschutz (www.
bfs.de) unter dem Punkt „Ionisierende 
Strahlung“ erwähnt und bestätigt. Auch 
eine Zunahme von Haut-Melanomen bei 
steigender Radonkonzentration kann fest-
gestellt werden. Diese Aspekte wurden 
bisher bei der Festlegung der zulässigen 
Grenzwerte für die Bevölkerung nicht 
berücksichtigt. 

Im deutschen Strahlenschutzgesetz wurde 
ein „Referenzwert“ von 300 Bq/m³ ange-
geben, welcher nach Studien der WHO zu 
einem Krebsrisiko von 1 : 500 führt. Diesen 

Wert als Grenzwert festzulegen, scheint eine 
erhöhte Gefährdung der Bevölkerung in Kauf 
zu nehmen. Alle behördlichen oder medizini-
schen Institutionen wie z. B. BfS und WHO, die 
das Sicherheitsrisiko beschreiben, empfehlen 
einen Grenzwert von 100  Bq/m³ als abso-
lut höchste vertretbare Grenze. Aufgrund 
der im Strahlenschutzgesetz festgelegten 
maximalen Strahlendosis und auf Basis der 
aktuellen Bewertungsfaktoren der interna-
tionalen Strahlenschutzkommission IRCP 
müsste der Grenzwert sogar noch niedri-
ger angesetzt werden.

In der Folge besteht so deutschlandweit bei 
rund 800 000 Gebäuden Handlungsbedarf, 
schon mit Blick auf den gesetzlich festgelegten 
Wert von 300 Bq/m³. Strebt man hingegen 
den von der WHO und dem BfS empfohle-
nen Wert von etwa 100 Bq/m³ an, dürften 
fast 1,8 Millionen Gebäude betroffen sein. 

Der Radonmaßnahmenplan
Im Nachgang zum Strahlenschutzgesetz 
publizierte das Bundesumweltministerium 
(BMU) im März 2019 einen Radonmaßnah-
menplan. Er regelt für die nähere Zukunft 
detailliert, welche Schritte einzuleiten sind, 
um die Gefährdung der Bevölkerung zu 
reduzieren. Hierzu gehören Maßnahmen 
zur Information der Bevölkerung, die Iden-
tifizierung besonderer Risikogebiete und 
die Festlegung einheitlicher Messverfah-

DER AUTOR

DIPL.-ING. RICHARD 
ZINKEN
Einen Vortrag zum Thema 
hält der bei der Corroventa 
Entfeuchtung GmbH Tätige 
im Rahmen des 13. Sächsi-

schen Radontags am 14./15.11.2019 an der 
HTW Dresden.
www.corroventa.de
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ren. Des Weiteren werden auch Maßnah-
men zur Verhinderung des Eindringens von 
Radon in Neubauten beschrieben sowie das 
Bestreben, Verfahren zur Reduzierung der 
Radonkonzentration in der Luft im Gebäu-
debestand zu erarbeiten. Für effektive Sanie-
rungsverfahren ist eine gezielte finanzielle 
Förderung vorgesehen. All dies gilt übri-
gens auch für Arbeitsstätten und die dort 
befindlichen Arbeitsplätze. In Bezug auf die 
Einhaltung der genau geregelten Maximal-
konzentrationen haben hier Arbeitgeber 
sowie Gebäudeeigentümer eine Fürsorge-
pflicht, so wie dies auch für andere Schad-
stoffe am Arbeitsplatz gilt.

Haftungsrisiken
Im Strahlenschutzgesetz wird lediglich die 
Haftung für die nach Inkrafttreten der 
EURATOM-Richtlinie errichteten Gebäude 
geregelt, d. h. nach dem 5.12.2013. § 121 
Abs. 1 S. 1 Strahlenschutzgesetz trifft dazu 
für die Errichtung von Neubauten sowie 
den Umbau von Bestandsimmobilien klare 
Aussagen.  Verantwortung und Haftung lie-
gen beim Errichter und dem Betreiber einer 
Immobilie. Anzumerken ist jedoch, dass 

selbst im Bauplanungsrecht (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
Baugesetzbuch) die „Pflicht der Gemein-
den, die künftige Wohnbevölkerung vor 
Gesundheitsgefahren zu schützen“ noch 
erheblich nachzubessern ist, da bislang nicht 
geklärt ist, welche Radonkonzentration im 
Bauuntergrund zu einer erhöhten Konzen-
tration des Gases in der Raumluft führt. In 
einem Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 
6.11.2013, Az. 8 C 10607/13, wird die Kenn-
zeichnung in Bebauungsplänen geregelt. 

Die Rechtsprechung hat sich zu Haftungs-
risiken bei Radon in Bestandsgebäuden 
noch nicht hinreichend geäußert. Aus eini-
gen Veröffentlichungen und Fachvorträ-
gen geht jedoch hervor, dass eine erhöhte 
Radonkonzentration auch in Bestandsge-
bäuden einen Mangel darstellt, da von ihr 
eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit 
ausgeht. Zu beachten ist hierzu das BGH-
Urteil vom 27.3.2009, Az. V ZR 30/08: 
„Ein Sachmangel liegt dann vor, wenn die 
ernsthafte Gefahr besteht, dass Stoffe mit 
einem erheblichen gesundheitsgefährden-
den Potenzial im Rahmen der üblichen Nut-
zung der Sache auftreten.“ Zudem entschied 

das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss 
vom 4.8.1998, Az. 1 BvR1711/94: „Die recht-
liche Beurteilung von Gesundheitsrisiken 
kann sich auch nachträglich ändern, wenn 
eine neue wissenschaftliche Risikobeur-
teilung zur Änderung von solchen Grenz-
werten führt. 'Selbstverständlich' müssen 
Mietwohnungen ohne Gesundheitsgefah-
ren nutzbar sein.“ Entscheidend ist hier 
also nicht das Strahlenschutzgesetz, son-
dern das Vorliegen eines Sachmangels i. 
S. d. § 536 BGB. Inwiefern eine Gebäude-
versicherung mit Elementarschaden- oder 
Allgefahrenschutz dieses „natürliche“ Risiko 
mit abdeckt, wäre zu prüfen.

Handlungsempfehlungen
Grundsätzlich kann eine erhöhte Radonkon-
zentration in jedem bestehenden Gebäude 
auftreten. Um Haftungsrisiken auszuschlie-
ßen, sollten entsprechende Messungen ver-
anlasst werden. Zertifizierte Messstellen 
und sogenannte Radonfachpersonen sind 
auf der Internetseite des BfS aufgeführt. 

Im Falle einer Radonbelastung oberhalb des 
Referenzwertes (bei nach 2013 errichteten 
Gebäuden über 100 Bq/m³) entsteht nun 
Handlungsbedarf. Auch im Bestand ist eine 
Radonsanierung  sehr kosteneffizient und 
zugleich quasi prozesssicher möglich, womit 
Radonkonzentrationen von unter 100 Bq/m³ 
erreicht werden können. 

Der Maßnahmenplan des BMU soll die 

 Gefährdung der Bevölkerung reduzieren.
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Aktuelle Urteile
Welche Regelungen gelten für die Kostenteilung unter Eigentümern?  

Und müssen Verwalter Beschlüsse wirklich immer umsetzen? So entschied der BGH.

AUSLEGUNG VON KOSTENVERTEILUNGSREGELUNGEN  
IN DER GEMEINSCHAFTSORDNUNG

(BGH, Urteil vom 22.3.2019, Az. V ZR 145/18)

 `DAS THEMA
Welche Partei – sei es der Sondereigen-
tümer selbst oder die gesamte Woh-
nungseigentümergemeinschaft – welche 
Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten an welchem Teilbereich des Woh-
nungseigentums zu tragen hat, ist gesetzlich 
geregelt, kann aber auch abweichend und 
kleinteilig in der Gemeinschaftsordnung 
(GO) geregelt werden. Hiervon wurde vor-
liegend Gebrauch gemacht. Die Gemein-
schaftsordnung traf Regelungen über die 
Instandhaltung und Instandsetzung von 
Schäden in der Tiefgarage sowie zur ent-
sprechenden Kostentragung. Nach erfolg-

ter Instandsetzung und Kostenverteilung 
divergierten jedoch die Auslegungen der 
Klägerin und des Verwalters. Nun hatte der 
BGH zu entscheiden. 

 `DER FALL
Die Parteien bilden eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft. Zur Anlage der Gemein-
schaft gehört eine Tiefgarage, die sich aus 
mehreren Kfz-Einzelstellplätzen, Doppel- und 
Vierfachparkern zusammensetzt. Mit dem 
Miteigentum der Klägerin ist das Sondernut-
zungsrecht an zwei oben auf einem Vierfach-
parker gelegenen Kfz-Stellplätzen verbunden. 
Die GO enthält u. a. folgende Regelungen: Fo
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„§ 7 Instandhaltungspflichten
(2) [...] 2Die jeweiligen Sondernutzungsbe-
rechtigten sind verpflichtet, die dem Sonder-
nutzungsrecht unterliegenden Räumlichkeiten 
bzw. Flächen auf eigene Kosten zu unterhal-
ten und instandzuhalten.

§ 13 Zahlungsverpflichtung des Woh-
nungseigentümers
2Die Bewirtschaftungskosten bestehen aus: 
[…]

2. 1Die auf die Sondereigentümer entfallen-
den Anteile an den vorbezeichneten Kos-
ten werden nach den Verhältniswerten der 
Miteigentumsanteile ermittelt, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. […]

4Die Kosten der Unterhaltung der einzelnen 
Doppel- bzw. Vierfachparker in der Tiefga-
rage werden von den jeweiligen Eigentü-
mern eines Doppel- bzw. Vierfachparkers 
getragen.“

2016 wurden in der Tiefgarage verschiedene 
Arbeiten ausgeführt, u. a. auch an dem Vier-
fachparker, auf dem sich die Stellplätze der 
Klägerin befinden. Der Verwalter verteilte die 
dadurch entstandenen Kosten in der Jahres-
abrechnung 2016 jeweils zu einem Viertel auf 
die jeweiligen Sondernutzungsberechtigten 
der vier Stellplätze und somit zur Hälfte auf 
die Klägerin. In der Eigentümerversammlung 
vom 10. Mai 2017 genehmigten die Eigentü-
mer die Jahresabrechnung. Hiergegen erhob 
die Klägerin Beschlussanfechtungsklage. 

Das Amtsgericht erklärte den Beschluss über 
die Genehmigung der Gesamt- und Einzel-
abrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 
insoweit für unwirksam, als sie den Punkt 
„Reparatur Hebebühnen verteilt nach DP 
+ VP“ betrifft. Die Berufung der Beklagten 
gegen dieses Urteil wies das Landgericht 
zurück. Mit der von dem Landgericht zuge-
lassenen Revision, deren Zurückweisung die 
Klägerin beantragte, wollten die Beklagten 
die Abweisung der Klage erreichen. Die Revi-
sion hatte Erfolg. Der BGH begründet seine 
Entscheidung wie folgt: 

Nach Ansicht des BGH ist der Beschluss der 
Wohnungseigentümer über die Genehmi-
gung der Jahresabrechnung für das Jahr 2016 
hinsichtlich der Umlage der Kosten für die 
Reparatur der Hebebühnen der Doppel- 
und Vierfachparker nicht zu beanstanden. 
Die Umlage dieser Kosten auf die jeweiligen 
Sondernutzungsberechtigten nach Köpfen 
entspricht der in der GO festgeschriebenen 
Kostentragungsregelung. 

Für den vorliegenden Sachverhalt ist hierfür 
allein die Regelung in § 13 Abs. 2 S. 4 GO 
anzuwenden; die Regelung in § 7 Abs. 2 S. 2 
GO betrifft Sondernutzungsrechte an Stell-
plätzen in Mehrfachparkern laut BGH nicht. 
Die Normen können auch nicht nebenein-
ander angewandt werden. 

Dies folgt bereits aus dem Sinn und Zweck des 
§ 7 Abs. 2 GO, der eine Ausnahme von der 
gesetzlichen Aufgabenverteilung in § 21 Abs. 
1 und Abs. 5 Nr. 2 WEG bestimmt, wonach 
die ordnungsgemäße Instandhaltung und 
Instandsetzung des Gemeinschaftseigen-
tums gemeinschaftliche Aufgabe aller Woh-
nungseigentümer ist. Für „Räumlichkeiten bzw. 
Flächen“, an denen Sondernutzungsrechte 
bestehen, soll diese Aufgabe auf die Woh-
nungseigentümer verlagert werden, deren 
Sondereigentum Sondernutzungsrechte zuge-
ordnet sind. Sie sollen allein für die Instand-
haltung und Instandsetzung verantwortlich 
sein – sich somit selbst und auf eigene Kosten 
darum kümmern, dass die zur Instandhaltung 
und Instandsetzung erforderlichen Maßnah-
men veranlasst werden. Die Anwendung des 

VERWALTER STRATEGIE 
Die Regelungen einer Teilungserklärung oder der Gemeinschaftsordnung 
bieten zuweilen weiten Auslegungsspielraum, der zu Differenzen zwischen 

den Wohnungseigentümern und dem Verwalter führen kann.   
Um zu einer Auslegung zu gelangen, deren Anwendung vor Gericht stand-

hält, sollten Verwalter insbesondere auf den Wortlaut wie auch auf Sinn 
und Zweck der jeweiligen Norm abstellen. Hilfestellung bietet auch die Sys-
tematik: Etwa die Reihenfolge oder die Regelungstiefe gibt Hinweis darauf, 

welche Regelung ggf. vorrangig anzuwenden ist. 

§ 7 Abs. 2 GO auf Mehrfachparker würde 
zu einer geteilten Verantwortung für die 
Instandhaltung und Instandsetzung führen, 
die eine außerordentliche Verkomplizierung 
der Maßnahmen zur Folge hätte: So wäre 
beispielsweise die Eigentümergemeinschaft 
für Maßnahmen an tragenden Teilen verant-
wortlich, während der jeweilige Sondernut-
zungsberechtigte sich um die Instandhaltung 
und -setzung einzelner Bauteile kümmern 
müsste. Eine solche Unterteilung kann nicht 
dem Normzweck entsprechen. 

§ 13 Abs. 2 S. 4 GO trifft hingegen für die 
Verteilung der für die Instandhaltung und 
Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums 
anfallenden Kosten offensichtliche Sonderre-
gelungen in Bezug auf die für Instandhaltung 
und Instandsetzung von Mehrfachparkern 
anfallenden Kosten. Die Norm geht somit § 7 
Abs. 2 GO vor. Als lex specialis, also als spe-
ziellere Norm, ist sie vorrangig anzuwenden.  
Zudem ist der Begriff des „Eigentümers“ hier 
als Wohnungseigentümer zu verstehen, dem 
Sondernutzungsrechte an den Stellplätzen 
auf den jeweiligen Mehrfachparkern zuge-
ordnet sind. Der Begriff der „Unterhaltung“ 
dient hier als Oberbegriff für die Instandhal-
tung und Instandsetzung und erfasst somit 
auch die Kosten der streitgegenständlichen 
Reparatur.

Die vorliegend angefallenen Kosten wurden 
somit zu Recht in der Jahresabrechnung 2016 
auf die jeweiligen Sondernutzungsberechtig-
ten an den Stellplätzen in den Mehrfachpar-
kern nach Köpfen umgelegt.
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 `DAS THEMA
Wird der Verwalter von der Eigentümer-
versammlung per Beschluss zu einer Hand-
lung aufgefordert, ist er gesetzlich dazu 
verpflichtet, diesen Beschluss umzusetzen. 
Kommt er dieser Umsetzungspflicht nicht 
nach, können die Wohnungseigentümer 
einzeln, aber auch als Gemeinschaft, den 
Verwalter in bestimmten Fällen gerichtlich 
zur Umsetzung des Beschlusses zwingen. 

In vorliegendem Fall sollte der Verwalter auf-
grund eines Beschlusses der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft seine Vorgängerin 
im Auftrag der Eigentümergemeinschaft auf 
Neuerstellung der fehlerhaften Abrechnun-
gen für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012 
verklagen. Diesen Beschluss setzte der Ver-
walter erst nach Verurteilung durch das Amts-
gericht um, verlangte anschließend jedoch 
Klageabweisung und weigerte sich, der Erle-
digterklärung zuzustimmen und damit die 
Begründetheit der Klage anzuerkennen. 

 `DER FALL
Die Kläger sind Mitglieder einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, der Beklagte ist 
deren Verwalter. Am 14. Dezember 2015 
wurde in der Eigentümerversammlung 
beschlossen, dass der Beklagte im Auf-
trag der Eigentümergemeinschaft Klage 
gegen die frühere Verwalterin mit dem Ziel 
erheben soll, die fehlerhaften Abrechnun-
gen für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012 
neu zu erstellen. Diesem Beschluss kam 
der Beklagte aber nicht nach – trotz einer 
Aufforderung der Kläger mit anwaltlichem 
Schrei ben vom 21. Mai 2016.

Die Kläger reichten daraufhin Klage ein 
und verlangten darin die Verurteilung des 
Beklagten, den Beschluss durchzusetzen und 
mit von ihm auszuwählenden Anwälten im 

PFLICHT DES VERWALTERS ZUR UMSETZUNG  
VON BESCHLÜSSEN

(BGH, Urteil vom 15.2.2019, Az. V ZR 71/18)

Namen der Eigentümergemeinschaft Klage 
gegen die frühere Verwalterin zu erheben, 
mit dem Ziel der Erstellung der Einzel- und 
Jahresabrechnungen 2009 bis 2012.

Einen Tag vor Klageeinreichung jedoch, am 
21. Juli 2016, beschlossen die übrigen Mitei-
gentümer in der Eigentümerversammlung, 
dass der Beklagte die frühere Verwalte-
rin unter Fristsetzung aufzufordern hat, 
die Abrechnungen für die Wirtschaftsjahre 
2009 bis 2012 neu zu erstellen, und dass er 
gleichzeitig anzukündigen hat, andernfalls 
werde eine kostenpflichtige Ersatzvornahme 
erfolgen. Zudem wurde der Beschluss vom 
14. Dezember 2015 aufgehoben. Dieser Auf-
hebungsbeschluss vom 21. Juli 2016 wurde 
auf die anschließende Anfechtungsklage 
der Kläger mit Urteil vom 9. Januar 2017 
für ungültig erklärt.

Das Amtsgericht hat der gegen den Beklag-
ten gerichteten Klage stattgegeben. Auf Ver-
anlassung des Beklagten mit Schriftsatz vom 
20. April 2017 wurde daraufhin gegen die 
frühere Verwalterin mit dem Ziel der Neuer-
stellung der Abrechnungen Klage erhoben. 

Die Kläger haben den Rechtsstreit daraufhin 
in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die-
ser Erledigungserklärung widersprach der 
Beklagte jedoch mit dem Ziel, die Abwei-
sung der Klage zu erreichen. Das Landge-
richt wies die Berufung mit der Feststellung 
zurück, dass der Rechtsstreit in der Haupt-
sache erledigt ist. Mit der vom Landgericht 
zugelassenen Revision, deren Zurückwei-
sung die Kläger beantragten, wollte der 
Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage 
erreichen. Der BGH wies die Revision jedoch 
ab mit folgender Begründung: 

Jeder Wohnungseigentümer kann vom Ver-
walter verlangen, dass er seine gesetzliche 

Pflicht zur Durchführung von Beschlüssen 
gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG erfüllt. Der 
Anspruch auf Erstellung einer Jahresabrech-
nung ist also ein Individualanspruch, der 
grundsätzlich von jedem einzelnen Eigen-
tümer selbstständig gegenüber dem Ver-
walter gerichtlich geltend gemacht werden 
kann. Vorliegend hat die Eigentümerge-
meinschaft diesen Anspruch rechtmäßig 
an sich gezogen. In diesem Fall wirkt der 
Individualanspruch des Eigentümers auf 
Abrechnungserstellung auf diese Weise fort, 
dass nun ein gesamt-individueller Anspruch 
gegen den Verwalter auf Umsetzung des 
Beschlusses besteht. Dieser Anspruch kann 
auch im Klageweg durchgesetzt werden (vgl. 
BGH, V. Zivilsenat, Urteil vom 8.7.2018, Az. 
V ZR 125/17). 

Dementsprechend waren die Kläger 
berechtigt, den Beklagten auf Umsetzung 
des Beschlusses vom 14. Dezember 2015 
gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Der 
Zulässigkeit und Begründetheit der Klage 
steht auch die Tatsache nicht entgegen, 
dass der Beschluss vom 14. Dezember 2015 
durch den Beschluss der Wohnungseigentü-
mer vom 21. Juli 2016 aufgehoben worden 
ist und der Aufhebungsbeschluss erst mit 
Rechtskraft des Urteils im Beschlussanfech-
tungsverfahren für ungültig erklärt wurde. 

Eine Beschlussanfechtungsklage entfal-
tet im Prozessrecht keine aufschiebende 
Wirkung. Das bedeutet, dass ein Beschluss 
solange gemäß § 23 Abs. 4 S. 2 WEG gültig 
ist, solange er nicht rechtskräftig für ungültig 
erklärt worden ist (BGH, V. Zivilsenat, Urteil 
vom 4.4.2014, Az. V ZR 167/13). So liegt 
der Fall hier: Zwar wurde der streitgegen-
ständliche Beschluss in der Eigentümerver-
sammlung vom 21. Juli 2016 aufgehoben, 
doch erst mit Urteil vom 9. Januar 2017 
für ungültig erklärt, sodass er zum Zeit-
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punkt der Klageerhebung am 22. Juli 2016 
gültig war. Zu diesem Zeitpunkt war der 
Beklagte nicht verpflichtet, im Namen der 
Kläger seine Vorgängerin auf Neuerstel-
lung der Jahresabrechnungen zu verklagen. 
Die Pflicht zur Umsetzung des streitgegen-
ständlichen Beschlusses vom Dezember 
2015 lebte erst wieder mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Urteils vom 9. Januar 2017, 
mit dem der ihn abändernde Beschluss vom 
21. Juli 2016 für ungültig erklärt wurde, 
wieder auf. 

Dieser Pflicht kam der Beklagte durch Kla-
geerhebung am 20. April 2017 nach, sodass 
hierdurch das erledigende Ereignis eintrat 
und die Klage daher für erledigt zu erklären 
war. Eine Klageabweisung hingegen konnte 
der Beklagte nicht verlangen. 

VERWALTER STRATEGIE 
Dieser Fall wiederholt und verdeutlicht drei feste Prinzipien des Woh-

nungseigentumsrechts. Erstens: Jeder einzelne Wohnungseigentü-
mer kann vom Verwalter verlangen, dass er seine gesetzliche Pflicht 
zur Durchführung von Beschlüssen gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG 

erfüllt. Zweitens: Gegen eine schlichte Nichterfüllung kann sich der 
Wohnungseigentümer dadurch wehren, dass er den Anspruch aus § 

27 Abs. 1 Nr. 1 WEG gerichtlich durchsetzen kann. Und drittens: Von 
der Wohnungseigentümergemeinschaft gefasste Beschlüsse sind trotz 
anhängiger Beschlussanfechtungsklage so lange gültig, bis die Ungül-
tigkeit rechtskräftig festgestellt wurde. Eine aufschiebende Wirkung 
entfaltet diese Klageart nicht. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, wie 

vorliegender Fall verdeutlicht: Wird in einem parallelen Beschlussan-
fechtungsverfahren ein Beschluss, mit dem ein anderer Beschluss auf-
gehoben wurde, für ungültig erklärt, lebt der ursprüngliche Beschluss 

und somit die ggf. damit verbundene Handlungsverpflichtung des 
 Verwalters wieder auf. 

WEG-Verwaltung
Vertrag über die Verwaltung von Wohnungseigentumsanlagen
(in einer Lang- und einer Kurzfassung)
€ 89 (zzgl. MwSt.)

ZMR Sonderheft 2017
WEG-Musterabrechnung 2.0
€ 18,50 (zzgl. MwSt.)
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Musterabrechnung 2.0 für Wohnungs- 
eigentümergemeinschaften

Die Erstauflage der Musterabrechnung 
für Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten (ZMR Sonderheft 1/2011) hat 
große Verbreitung gefunden. Um ihrem 
Anspruch auf eine möglichst rechtssi-
chere und praxisgerechte Gestaltung 
gerecht zu werden, wurde sie – fünf Jahre 
nach ihrem Erscheinen – im Dialog mit 
meinungsführenden Experten und unter 
Auswertung zwischenzeitlich ergangener 
Rechtsprechung überprüft. Das Ergebnis: 
Die Musterabrechnung hat sich bewährt, 
die Version 2.0 beinhaltet als Fortent-
wicklung eine veränderte Gestaltung der 
Gesamt- und Einzelabrechnung und der 
Darstellung der Vermögenslage der Woh-
nungseigentümergemeinschaft.

Michael Casser / Astrid Schultheis

Der Dachverband Deutscher  
Immobilienverwalter e.V. (DDIV)  
präsentiert:

Die Musterabrechnung 2.0 des  
Verbands der nordrhein-westfä- 
lischen Immobilienverwalter e.V. 
(VNWI)

Sonderheft

Herausgeber

Heiko Ormanschick 
Dr. Olaf Riecke
 
Redaktionsbeirat

Dr. Dr. Andrik Abramenko
Prof. Dr. Christian Armbrüster
Dr. Lothar Briesemeister
Dr. Rainer Burbulla
Dr. Michael Casser
Dr. Wolf-Dietrich Deckert
Wolfgang Dötsch
Johannes Drabek
Prof. Dr. H.-J. Driehaus
Dr. Oliver Elzer
Hubert Fleindl
Günther Geldmacher
Prof. Dr. Martin Häublein
Dr. Werner Hinz
Prof. Dr. Stefan Hügel
Prof. Dr. Florian Jacoby
Dr. Georg Jennißen
Prof. Dr. Siegbert Lammel
Prof. Dr. Arnold Lehmann-Richter
Dr. Klaus Lützenkirchen
Horst Müller
Dr. Marcel M. Sauren
Edwin Schläger
Dr. Jan-Hendrik Schmidt
Prof. Wolfgang Schneider
Ferréol Jay von Seldeneck
Prof. Dr. Dominik Skauradszun
Prof. Dr. Friedemann Sternel
Dr. A. Olrik Vogel
Dr. Joachim Wichert

SE-Verwaltung
Vertrag über die Verwaltung 
von Sondereigentum
€ 59 (zzgl. MwSt.)

Mietverwaltung 
Vertrag über die Verwaltung von Wohngebäuden
€ 59 (zzgl. MwSt.)

DDIV-Kompendium
Energieeffi zienz maßnahmen in Wohnungs-
eigentümergemeinschaften
3., überarbeitete Aufl age
September 2017, € 4,63 (zzgl. MwSt.)

VDIV-Branchenbarometer

7. VDIV-Branchenbarometer
Ergebnisse der Jahresumfrage in der 
Immobilienverwalterwirtschaft 2019
Unternehmensberatungen/Rechtsanwälte: € 249 (zzgl. MwSt.)
Branchenfremde Unternehmen/Behörden/Institutionen/Verbände: € 149 (zzgl. MwSt.)
Verwaltungsunternehmen (Nichtmitglieder): € 79 (zzgl. MwSt.)
Mitgliedsunternehmen der VDIV-Landesverbande: € 39 (zzgl. MwSt.) www.vdiv-management.de

VDIV Management GmbH • Leipziger Platz 9 • 10117 Berlin • www.vdiv-management.de • 030 300 96 79 0 



48 vdivaktuell 07 | 19

RECHT & STEUERN

MIETRECHT

Aktuelle Urteile
Was bisher nur für Wohnraummietverhältnisse galt, wird nun auch auf Gewerberäume übertragen. 

Zwei Gerichte urteilten zu Schönheitsreparaturen und der Räumungsverfügung im Eilverfahren.

FEHLENDE ANFANGSRENOVIERUNG UND SCHÖNHEITS
REPARATUREN IM GEWERBERAUMMIETRECHT

(OLG Dresden, 6.3.2019, Az. 5 U 1613/18)

 `DAS THEMA
Wie wir mehrfach an 
dieser Stelle berich-
teten, hat der BGH 
seine Rechtspre-
chung zur Wirksam-
keit von Allgemeinen 
Geschäftsbedingun-
gen, die dem Mieter 
die Schönheitsrepa-
raturen aufbürden, 
in den letzten Jahren 
deutlich verschärft. 
Zuletzt erging am 
18.3.2015 das BGH-
Urteil zur unreno-
vierten Übergabe 
einer Wohnung, 
wonach bei fehlender 
Anfangsrenovierung 
durch den Vermieter 
der Mieter am Ende 
des Mietverhältnisses nicht wirksam zur 
Übernahme von Schönheitsreparaturen ver-
pflichtet werden kann; dies hätte nämlich 
nach der stringenten Argumentation des 
BGH zur Folge, dass der Mieter auch für die 
Beseitigung von Abnutzungserscheinungen 
verantwortlich wäre, die er selbst nicht ver-
ursacht hat, sondern die vor seiner Miet-
zeit entstanden sind. Die diesbezüglichen 
Entscheidungen des BGH traf bisher alle 
der VIII. Senat zum Wohnraummietrecht. 
Nun hat das OLG Dresden erstmals eine 

veröffentlichte Entscheidung zum Gewer-
beraummietrecht getroffen, in der es diese 
Argumentation übernimmt. Gleichzeitig 
hatte das OLG Dresden Gelegenheit, die 
gängige Abgrenzung zwischen Wohnraum-
Mietvertrag und Geschäftsraum-Mietver-
trag zu bestätigen.

 `DER FALL
Zwischen der Vermieterin und Kläge-
rin und der beklagten Mieterin, einer 

UG, bestanden vier 
gleichlautende Miet-
verträge über vier 
Wohnungen, die die 
Mieterin ausdrück-
lich an Dritte, z. B. 
Messegäste, Mon-
teure oder Bauar-
beiter überlassen 
durfte. Damit han-
delte es sich bei 
den Mietverträgen 
jedenfalls um allge-
meine Geschäfts-
bedingungen. In 
§ 8 der jeweiligen 
Mietverträge war 
geregelt, dass die 
Mieterin die Schön-
heitsreparaturen 
während der Dauer 
des Mietverhältnis-

ses auf ihre Kosten durchzuführen habe. 
Nach ordentlicher Kündigung und fünf-
jähriger Nutzungsdauer forderte die Klä-
gerin die Mieterin zur Durchführung von 
Schönheitsreparaturen und Renovierung 
auf und verlangte schließlich die Kosten. 
Die Beklagte berief sich darauf, dass die 
Wohnungen bereits bei Übergabe an die 
Mieterin einen abgewohnten und man-
gelhaften Zustand aufwiesen, was in der 
Beweisaufnahme der unteren Instanzen 
bestätigt wurde. Fo
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RÄUMUNGSVERFÜGUNG IM EILVERFAHREN AUCH IM GEWERBE
(Kammergericht, Beschluss vom 9.5.2019, Az. 8 W 28/19)

Zunächst stellt das OLG Dresden fest, dass 
es sich bei den abgeschlossenen Mietver-
trägen nicht um Wohnraummietverträge 
handelt, obwohl Wohnungen angemietet 
wurden. Wohnraummietverträge liegen 
nur dann vor, wenn der Mieter die Räume 
zu eigenen Wohnzwecken nutzen soll. Eine 
juristische Person – hier war die Miete-
rin eine UG – kann schon begrifflich nicht 
wohnen. Es handelt sich daher zwischen 
der Vermieterin und der Beklagten als Zwi-
schenvermieterin um ein Gewerbemiet-
verhältnis.

Das OLG Dresden begründet sodann erst-
mals in der oberlandesgerichtlichen Recht-
sprechung, warum die BGH-Rechtsprechung 
zum abgewohnten Zustand einer Woh-
nung bei Übergabe und der Unwirksamkeit 
der Übertragung von Schönheitsreparatu-
ren auf den Mieter auch auf gewerbliche 
Mietverhältnisse anzuwenden ist. Es zieht 
hierzu zunächst ein Urteil des OLG Celle 
aus dem Jahr 2016 heran, in dem erstmals 
die Rechtsprechung des BGH zur Unwirk-
samkeit einer Endrenovierungsklausel in 
Wohnraummietverträgen auf das Gewer-
beraummietrecht übertragen wurde. Das 
OLG Celle hatte damals argumentiert, die 
Benachteiligung des Wohnraummieters, die 
der BGH in seinen damaligen Entscheidun-
gen dargelegt hatte, gelte ebenso für den 
Gewerberaummieter, und die Rechtspre-

chung sei daher ohne Weiteres übertrag-
bar. Diese Argumentation nimmt das OLG 
Dresden nun auf. Eine Verpflichtung des 
Mieters zur Beseitigung von Gebrauchsspu-
ren, die nicht er, sondern ein Vormieter ver-
ursacht hat, und die damit unterschiedslos 
und untrennbar Abnutzung und Gebrauchs-
spuren den Mietern zurechnet, wirkt im 
Gewerberaummietrecht ebenso benachteili-
gend wie im Wohnraummietrecht. Das OLG 
Dresden betont insbesondere das prak-
tische Problem, dass Abnutzungen durch 
Mieter nicht voneinander abgegrenzt wer-
den können, sodass es unmöglich ist, am 
Ende einen Mieter allein für von ihm verur-
sachte Abnutzungen aufkommen zu lassen. 

Die den Überlegungen des BGH zugrunde 
liegenden gesetzlichen Regelungen gel-
ten gleichermaßen für Wohnraum- und 
Gewerberaummietverhältnisse, sodass die 
Erwägungen zur Unwirksamkeit ebenfalls 
übertragbar sind.

Aufgrund des schon zum Zeitpunkt der 
Übergabe abgewohnten Zustands wurden 
nach Ansicht des OLG Dresden die Rege-
lungen zur Abwälzung der Schönheitsrepa-
raturen auf den Mieter bereits unwirksam in 
den Vertrag aufgenommen. Die Klage der 
Vermieterin auf Durchführung der Schön-
heitsreparaturen bzw. Kostenerstattung war 
daher abzuweisen.

 `DAS THEMA
Wie bereits berichtet, wurde mit der Miet-
rechtsreform 2013 § 940a Abs. 2 ZPO neu 
eingeführt, der es erlaubt, eine einstweilige 
Räumungsverfügung gegen unbekannte 
Untermieter zu beantragen. Häufig stellt 
sich nämlich erst bei der Räumungsvoll-
streckung gegen den Hauptmieter heraus, 

dass dieser die Räume vertragswidrig an 
Untermieter überlassen hat, die dem Ver-
mieter bis zum Räumungstermin unbekannt 
waren. Dies zieht in der Regel eine wei-
tere Räumungsklage gegen die Untermie-
ter nach sich, und häufig wurden während 
der Dauer dieses Verfahrens die Räume 
erneut vergeben, sodass der Hauptmieter 

die tatsächliche Räumung auf längere Zeit 
verhindern konnte. Das im Jahr 2013 einge-
führte Eilverfahren wollte dies verhindern, 
indem es die Verfahrensdauer auf wenige 
Wochen verkürzte, sodass ein erneuter 
Wechsel der Untermieter rein zeitlich deut-
lich erschwert wurde. Zur Bekämpfung des 
Mietnomadentums wurde diese Vorschrift 

VERWALTER STRATEGIE 
Der BGH hatte in seinen Urteilen zum Wohnraummietrecht eine Aus-
nahme zugelassen, nämlich dann, wenn dem Mieter eine ausreichende 

Kompensation für die Übernahme anfänglicher Mängel, die er nicht ver-
ursacht hat, vertraglich zugestanden wird. Hierzu hat das OLG Dresden lei-
der nicht entschieden. Dies ist jedoch bei Gewerbemietverhältnissen gang 
und gäbe, sei es durch die Einräumung mietfreier Zeiten oder durch einen 
Baukostenzuschuss des Vermieters. Wird die Rechtsprechung des BGH zur 
Unwirksamkeit bei fehlender Anfangsrenovierung auf das Gewerbemiet-
verhältnis übertragen, so ist davon auszugehen, dass erst recht auch die 
Rechtsprechung zur Kompensation übertragbar ist. Hierbei ist jedoch zu 

beachten, dass diese Kompensation in ausreichender Höhe vereinbart wer-
den muss, mindestens in Höhe der Kosten der Anfangsrenovierung.
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vom Gesetzgeber allerdings ausdrücklich 
nur für Wohnraummietverhältnisse einge-
führt. Im Gewerberaummietrecht besteht 
weiterhin das gleiche Problem, das in der 
Praxis hauptsächlich bei kleinen Gaststät-
ten virulent wird. In jüngster Zeit zeichnet 
sich deutlich eine Tendenz der Gerichte ab, 
das einstweilige Verfügungsverfahren auch 
bei gewerblichen Untermietern zuzulassen.

 `DER FALL
Der Entscheidung des Kammergerichts war 
ein Räumungsverfahren gegen den Haupt-
mieter vorausgegangen, in dem zunächst 
das zuständige Landgericht im Juli 2018 die 
Mieterin zur Räumung und Herausgabe der 
Büroräume nach fristloser Zahlungsverzugs-
kündigung verurteilt hatte, und die eingelegte 
Berufung mit Beschluss des gleichen Senats 
des Kammergerichts zurückgewiesen worden 
war. Bei der Räumungsvollstreckung stellte 
sich heraus, dass eine Teilfläche des Büros von 
etwa ein Viertel als Wohnung untervermie-
tet war, was dem Vermieter bis dahin nicht 
bekannt war. Der Vermieter erhob daher 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung auf Räumung und Herausgabe gegen 
die Untermieter, die das zuständige Landge-
richt allerdings zunächst zurückwies, weil § 
940a Abs. 2 ZPO auf andere als Wohnraum-
mietverhältnisse weder direkt noch analog 
anwendbar sei.

Das Kammergericht gab dem Landgericht 
zwar insoweit recht, als der Wortlaut die-
ser Vorschrift seine direkte Anwendung auf 
Gewerbemietverhältnisse ausschließt und 
auch die Entstehungsgeschichte und Geset-
zesbegründung eine analoge Anwendung 
nicht zulassen. Aus der Gesetzesbegründung 
ist klar zu erkennen, dass der Gesetzgeber 
die Vorschrift nicht auf Gewerberaummiet-
verhältnisse ausdehnen wollte.

Ob eine einstweilige Verfügung zulässig und 
begründet ist, entscheidet sich jedoch nicht 
nur nach der Spezialvorschrift des § 940a 
ZPO. Vielmehr ist die allgemeine Vorschrift 
des § 940 ZPO auf ihre Voraussetzungen, 

nämlich Verfügungsanspruch und Verfü-
gungsgrund, zu prüfen; diese muss der 
Antragsteller ausreichend glaubhaft machen.

Der Verfügungsanspruch ist in solchen Fäl-
len der Räumungsanspruch aus Eigentum 
nach § 985 BGB. Ein Untermietvertrag gibt 
den Untermietern kein Recht zum Besitz 
gegenüber dem Eigentümer. Der bei der 
Räumung vorgelegte Untermietvertrag zeigt 
(nur) das Nutzungsrecht der Untermieter 
gegen den bereits zur Räumung verurteil-
ten Hauptmieter.

Problematisch ist allerdings der Verfügungs-
grund. Die Regelung in einer einstweili-
gen Verfügung muss notwendig sein, um 
wesentliche Nachteile abzuwenden. Dies 
gilt gerade auch, wenn mit der einstweili-
gen Verfügung die vorläufige Befriedigung 
des Gläubigers (hier durch Räumung und 
Herausgabe) angestrebt wird. Dies wurde 
bisher bei Räumungsverfügungen von den 
Gerichten gerade nicht angenommen. Vor-
reiter der Rechtsprechungsänderung war inso-
fern das OLG München im Dezember 2017, 
das erstmals die gesetzgeberische Wertung 
aus dem Wohnraummietrecht, § 940a ZPO, 
auch für die allgemeine einstweilige Verfü-
gung im Gewerbemietrecht betrachtete. Das 

Kammergericht entscheidet nun – unter aus-
drücklicher Aufgabe seiner bisherigen Recht-
sprechung – ebenso wie das OLG München: 
Die gesetzgeberische Wertung, die sich in § 
940a ZPO ausdrückt, kann auch im Rahmen 
eines einstweiligen Verfügungsverfahrens 
nach § 940 ZPO angewendet werden. § 940a 
ZPO sieht gerade für die besonders schutz-
würdige Wohnraumnutzung einen typisierten 
Verfügungsgrund vor. Diese Wertung muss 
auch im Gewerbemietrecht anwendbar sein.

Schließlich hat das Gericht eine Abwägung 
der schutzwürdigen Interessen der Parteien 
vorzunehmen. Hier spricht für die Antrag-
stellerin und Vermieterin, dass sie bereits 
einen vollstreckbaren Titel auf Räumung 
und Herausgabe gegen die Mieterin hatte 
und außer Stande war, im gleichen Verfah-
ren auch gegen den Untermieter vorzuge-
hen, da dieser nicht bekannt war. Auch hat 
die Vermieterin seit über eineinhalb Jahren 
keine Miete mehr erhalten. Hieraus ergibt 
sich eine besondere Dringlichkeit. Obwohl 
die Untermieter die Büroräume (zweckwid-
rig) zum Wohnen nutzten, und deshalb ihre 
Interessen ebenfalls schwer wogen, über-
wog daher das Interesse der Antragsteller, 
und der einstweiligen Räumungsverfügung 
wurde stattgegeben.

VERWALTER STRATEGIE 
Während eines Räumungsverfahrens gegen einen Hauptmieter sind sämt-

liche Informationen auszuwerten, ob nicht Hinweise auf einen noch 
unbekannten Untermieter gegeben werden. Nur wenn der Untermieter 
tatsächlich unbekannt war, steht die Möglichkeit einer einstweiligen Ver-

fügung offen! Anderenfalls muss die Klage im Hauptsacheverfahren erwei-
tert werden. Stellt sich die unberechtigte Untervermietung allerdings erst 
nach Abschluss des Hauptverfahrens während der Räumungsvollstreckung 
heraus, dürfte der Vermieter nun nach den Entscheidungen des OLG Mün-
chen und des Kammergerichts gute Chancen haben, bundesweit mit einer 
entsprechenden einstweiligen Verfügung durchzudringen, indem er sich 
auch im Gewerbemietrecht auf die gesetzgeberischen Wertungen des 

§ 940a ZPO beruft. Zu beachten ist allerdings, dass die einstweilige Verfü-
gung immer noch ein Eilverfahren darstellt und daher sehr kurzfristig nach 
Bekanntwerden der unzulässigen Untervermietung, maximal vier Wochen, 

eingereicht werden muss.
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o unkompliziert es klingt: Zu Hause 

arbeiten zu können, bedeutet für Arbeitneh-
mer nicht nur mehr Freiheit und Flexibilität. 
Arbeits- und datenschutzrechtlich kann diese 
Möglichkeit sowohl für Arbeitnehmer als auch 
für Arbeitgeber recht knifflig sein, auch mit 
Blick auf die gesetzliche Unfallversicherung. 
Und deshalb bewirkt der von Mitarbeitern 
geäußerte Wunsch nach einem Homeoffice 
bei Arbeitgebern häufig gemischte Gefühle, 
von Unsicherheit bis Ablehnung.

Das Bundesarbeitsministerium hat ange-
kündigt, noch in diesem Jahr einen Gesetz-
entwurf für das „Recht auf Homeoffice“ auf 
den Weg zu bringen – er liegt aber noch 
nicht vor. Geplant ist dem Vernehmen nach, 
für alle Arbeitnehmer, deren Tätigkeit eine 
Beschäftigung von zu Hause aus zulässt, 
einen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice 
zu schaffen. Arbeitgeber sollen in Zukunft 
begründen müssen, warum sie dem Wunsch 
der Beschäftigten nach Heimarbeit nicht 
entsprechen können.

Aktuell gibt es in Deutschland also keinen 
gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. 

Welche Themenkreise bei der Gewährung 
von Homeoffice geregelt werden sollten, 
wird im Folgenden beleuchtet.

Generelle Regelung der  
Tätigkeit im Homeoffice
Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart 
ist, hat kein Arbeitnehmer einen Anspruch 
auf die Einrichtung eines Heimarbeitsplat-
zes oder die Ausübung seiner Tätigkeit von 
zu Hause aus. Umgekehrt kann ein Arbeit-
geber aber einem Arbeitnehmer auch nicht 
einseitig die Ausübung seiner Tätigkeit 
von zu Hause aus zuweisen. In einem vom 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
am 14.11.2018 entschiedenen Fall war der 
Arbeitnehmer als Ingenieur beschäftigt. 
Der Arbeitsvertrag enthielt keine Regelun-
gen zu einer Änderung des Arbeitsortes. 
Der Arbeitgeber bot dem Arbeitnehmer 
nach einer Betriebsschließung an, seine 
Arbeit im „Homeoffice“ zu verrichten. 
Nachdem der Arbeitnehmer hierzu nicht 
bereit war, kündigte der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund 
wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung. 
Das Gericht hat die Kündigung für unwirk-
sam gehalten, da der Beschäftige arbeits-
vertraglich nicht verpflichtet war, die ihm 
angebotene Arbeit zu Hause zu verrich-

ten. Der Arbeitgeber hätte ihm dies nicht 
aufgrund seines arbeitsvertraglichen Wei-
sungsrechts (§ 106 GewO) einseitig zuwei-
sen dürfen. 

Aus Arbeitgebersicht ist es ratsam, Arbeit-
nehmern keinen einseitigen und dauerhaf-
ten Anspruch auf Ausübung ihrer Tätigkeit 
von zu Hause aus einzuräumen. Wenn dies 
aus betrieblichen Gründen oder wegen 
des Verhaltens des Arbeitnehmers irgend-
wann nicht mehr opportun erscheint, sollte 
die Möglichkeit bestehen, die Homeoffice-
Tätigkeit einseitig wieder zu beenden.

Einfach 
zu Hause 
 arbeiten …?!
Homeoffice – in Zeiten der Digitalisierung  

ja eigentlich überhaupt kein Problem mehr,  

zudem spart es Wege. Aber arbeits - 

rechtlich birgt es reichlich Tücken.

DIE AUTOREN

TOBIAS SCHWARTZ
Der Fachanwalt für Arbeits-
recht sowie für Handels- und 
Gesellschaftsrecht ist Ge-
schäftsführer der LKC Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH.

DANIELA DOMJAN
Die Rechtsanwältin ist in 
derselben Kanzlei mit Sitz 
in München-Bogenhausen 
tätig.
www.lkc-recht.de 

Fo
to

: ©
 T

ie
rn

ey
M

J 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



52 vdivaktuell 07 | 19

RECHT & STEUERN

Arbeitsschutz
Auch im Homeoffice fällt ein Arbeits-
platz unter die arbeitsschutzrechtlichen 
Vorgaben, z. B. in Bezug auf Ergonomie, 
Unfallverhütung und Arbeitssicherheit. 
Der Arbeitgeber muss daher, bevor er das 
Homeoffice gewährt, sicherstellen, dass 
in der Wohnung des Arbeitnehmers auch 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die 
für die geplante Tätigkeit geeignet sind. Der 
Arbeitsraum muss zu lüften und beheiz-
bar sein, es müssen ein der Arbeitsstät-
tenverordnung genügender Arbeitstisch, 
Arbeitsstuhl und EDV-Ausstattung vorhan-
den sein. Der Arbeitgeber muss also auch 
eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen. 
Den Arbeitsplatz selbst inspizieren muss er 
aber nicht, er kann sich die erforderlichen 
Angaben durch Befragung des Arbeitneh-
mers beschaffen. 

Auch die Vorgaben des Arbeitszeitgeset-
zes (ArbZG) gelten für die Tätigkeit im 
Homeoffice. So wünschenswert es für viele 
Arbeitnehmer ist, beispielsweise an einem 
schönen Sommertag nachmittags mit den 
Kindern ins Freibad zu gehen und die Arbeit 
dann in den Abendstunden zu Hause zu 

erledigen – die in § 5 ArbZG angeordnete 
elfstündige Ruhezeit ist jedenfalls einzuhal-
ten, bevor die Arbeit am nächsten Morgen 
wieder aufgenommen wird. 

Datenschutz
Bei der praktischen Umsetzung der Beschäf-
tigung im Homeoffice sind die Eingriffs- und 
Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers 
erschwert, die Einflussnahme- und Miss-
brauchsgefahr durch Dritte ist aber deut-
lich erhöht. Um den gesetzeskonformen 
Schutz personenbezogener Daten, die im 
Homeoffice genutzt oder verarbeitet wer-
den, zu gewährleisten, sollte schon bei der 
Planung eines solchen Arbeitsplatzes nicht 
nur der Datenschutzbeauftragte des Unter-
nehmens hinzugezogen werden, auch ent-
sprechende technische und organisatorische 
Maßnahmen sind zu treffen und schriftlich 
zu fixieren. Denn auch im Büro zu Hause 
trägt der Arbeitgeber datenschutzrechtlich 
die Verantwortung dafür, dass insbesondere 
personenbezogene Daten nicht von Unbe-
fugten eingesehen werden können. 

Ohne auf die einzelnen Anforderungen 
detailliert einzugehen, die eine datenschutz-

rechtlich sinnvolle Vereinbarung fürs Home-
office enthalten sollte: Die Aufbewahrung 
von Daten innerhalb des Arbeitsraumes, 
dessen Verriegelung sowie die Sicherung 
von Eingabegeräten und Datenträgern muss 
geregelt sein, ferner auch die Verpflich-
tung, Datenübermittlungen zu verschlüs-
seln, und welche Arbeitsutensilien dazu 
zur Verfügung gestellt werden. Der Arbeit-
geber sollte sich und weiteren Personen, 
beispielsweise aus dem ggf. vorhandenen 
Betriebsrat, der Schwerbehindertenver-
tretung, aber auch von Behörden, etwa für 
Arbeits- und Datenschutz, Kontroll- und 
Zutrittsrechte vorbehalten. Diese dürfen 
allerdings das grundgesetzlich geschützte 
Recht des Arbeitnehmers auf Unverletz-
lichkeit der Wohnung nicht über Gebühr 
einschränken.

Nutzung eigener Arbeitsmittel
In der Fachsprache steht das Kürzel BYOD 
für „bring your own device“. Darunter ver-
steht man die einvernehmliche Nutzung von 
Arbeitsmitteln wie Smartphone, Laptop, 
Tablet, PC, die dem Arbeitnehmer gehö-
ren, um die Arbeitsleistung zu erbringen. 
So attraktiv das für Arbeitgeber auf den 
ersten Blick erscheinen mag, weil die Kos-
ten für Anschaffung und laufenden Unter-
halt entfallen, so problematisch stellt sich 
BYOD bei näherer Betrachtung dar: Der 
Arbeitgeber bleibt der datenschutzrecht-
lich Verantwortliche für personenbezogene 

Bisher gibt es keinen gesetzlich geregelten 

Anspruch, zu Hause zu arbeiten.
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Daten, auch auf Endgeräten des Mitarbei-
ters. Speichert der Arbeitnehmer nun bspw. 
Dateien des Arbeitgebers mit personen-
bezogenen Daten auf seinem privaten 
Rechner ab und machen Dritte Berichti-
gungs- oder Löschungsansprüche geltend, 
kann es – wenn der Arbeitnehmer nicht 
„mitzieht“ oder die Weisung des Arbeit-
gebers nicht befolgt – für den Arbeitgeber 
schwierig sein, die Berichtigung/Löschung 
durchzusetzen. Entsprechendes gilt für die 
datenschutzrechtlich gebotenen technisch-
organisatorischen Maßnahmen. Was, wenn 
der Arbeitnehmer seinen privaten Laptop, 
auf dem dienstliche Daten gespeichert 
waren, verkauft, ohne den Arbeitgeber 
zu informieren und ohne die Daten zuvor 
gesetzeskonform zu löschen? Will man 
sich als Arbeitgeber dennoch im Einzelfall 
auf BYOD einlassen, kommt man um eine 
strikte Trennung privater Daten (auf die der 
Arbeitgeber keinen Zugriff haben darf) und 
dienstlicher Daten (auf die der Arbeitgeber 
zwingend Zugriff haben muss) nicht herum.

Die durch den dienstlichen Gebrauch der 
privaten Arbeitsmittel verursachten Kosten 
sind dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
regelmäßig entsprechend § 670 BGB zu 
ersetzen. Nur durch Individualabrede kann 
dieser Aufwendungsersatzanspruch ausge-
schlossen werden, nicht aber durch einen 
nicht-individuell ausgehandelten Arbeitsver-
trag. Zulässig ist allerdings die Vereinbarung 

einer angemessenen Nutzungspauschale, 
mit dem die zu erwartenden Kosten des 
Arbeitnehmers abgegolten werden.

Übrigens: In Betrieben, in denen es einen 
Betriebsrat gibt, unterliegt die Einführung 
und Ausgestaltung von BYOD grundsätzlich 
dessen Mitbestimmung! 

Gesetzliche Unfallversicherung
Generell fällt eine vom Arbeitnehmer im 
Homeoffice verrichtete arbeitsvertragliche 
Tätigkeit zwar unter die gesetzliche Unfall-
versicherung (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). 
Im Einzelfall können sich aber bei Unfäl-
len während der Tätigkeit im Homeoffice 
Zuordnungsprobleme ergeben. Sofern das 
schädigende Ereignis in einem inneren 
Zusammenhang mit der zu verrichtenden 
Arbeit steht, liegt ein versicherter Arbeits-
unfall vor. Die Tätigkeit ist aber nicht versi-
chert, wenn der Arbeitnehmer eine private 
Verrichtung vornimmt. Bei einer mehrfach 
motivierten Handlung ist entscheidend, 
ob der Arbeitnehmer die betrieblich ver-
anlasste Tätigkeit auch ausgeführt hätte, 

wenn er die privaten Interessen außer Acht 
gelassen hätte. Die Sozialrichter sprechen 
von einer objektivierbaren Handlungsten-
denz. Diese Problematik lässt erkennen, 
wie wichtig es für den Arbeitnehmer ist, 
bei einem Unfall, der sich im Bereich der 
Tätigkeit im Homeoffice ereignet, exakt 
zu dokumentieren, was er zu diesem Zeit-
punkt gemacht hat. 

In einem aktuellen Fall entschied das Sozi-
algericht München, dass ein Arbeitnehmer, 
der im Homeoffice arbeitet und auf dem 
Gang zur eigenen Toilette verunglückt, nicht 
durch die gesetzliche Unfallversicherung 
geschützt sei. Der Kläger war als Arbeit-
nehmer mit Zustimmung seines Arbeitge-
bers in einem Büro im Keller seines Hauses 
tätig, wo sich die vom Arbeitgeber zur Ver-
fügung gestellte EDV-Anlage befand und 
das regelmäßig auch für Besprechungen 
diente. Auf dem Weg zur Toilette stürzte 
der Beschäftige. Die daraus resultierende 
Verletzung machte er als Arbeitsunfall gel-
tend. Das Sozialgericht lehnte den Anspruch 
ab. Der Arbeitgeber habe in den Räumlich-
keiten seines Mitarbeiters keinen Einfluss 
auf die Sicherheit der Arbeitsumgebung. 
Das Homeoffice sei deshalb nicht als Teil 
der Betriebsstätte zu sehen (Sozialgericht 
München, Urteil vom 4.7.2019, Az. S 40 U 
227/18,  nicht rechtskräftig). Ähnlich argu-
mentiert die Sozialgerichtsbarkeit auch auf 
Gängen vom heimischen Büro in die Küche, 
um z. B. ein Glas Wasser zu holen.

Regelungsbedarf
Die Ausführungen zeigen, dass es durchaus 
klug ist, das Modell Homeoffice in vielerlei 
Hinsicht zu durchdenken und rechtlich wirk-
same Regelungen zu treffen, bevor man es 
in die Tat umsetzt. Dies vermeidet Streitig-
keiten über das Bestehen und den Umfang 
der einzelnen Rechte und Pflichten, die sich 
allzu oft zum Nachteil des Arbeitgebers aus-
wirken können.

Für den Gebrauch eigener, privater 

 Arbeitsmittel kann eine Nutzungs

pauschale vereinbart werden.
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Nicht 
 automatisch  
gut geschützt
Zur richtigen Ausgestaltung der Vermögens  schaden-

Haftpflichtversicherung ist eine genaue Analyse 

 unverzichtbar.

E
 
 
 
ine Pflichtversicherung gemäß § 34 

Gewerbeordnung (GewO) bietet Wohn-
immobilienverwaltern nicht automatisch 
ausreichenden Versicherungsschutz für alle 
Tätigkeitsbereiche. Sinnvoll kann es sein, 
sich darüber hinaus zusätzlich abzusichern. 

Abgesehen von der sechsmonatigen Über-
gangsfrist besteht die Versicherungspflicht für 
Wohnimmobilienverwalter bereits seit über 
einem Jahr. Seitdem musste jeder Wohnim-
mobilienverwalter die Versicherungsbestäti-
gung seines Versicherers bei der zuständigen 
Erlaubnisbehörde vorlegen. Eine Versiche-
rungssumme von 500.000 Euro für Vermö-
gensschäden war verpflichtend nachzuweisen.

Die Berufs- bzw. Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung bietet Schutz für den 
Fall, dass das versicherte Unternehmen 
wegen eines bei der Ausübung beruflicher 

Tätigkeit begangenen Verstoßes von einem 
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen für einen Vermögensschaden 
verantwortlich gemacht wird. Berechtige 
Ansprüche werden befriedigt, unberech-
tigte abgewehrt.

Bereits ein behauptetes Versehen kann die 
berufliche Existenz des Verwalters gefähr-
den. Eine gute Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung sollte auf jeden Fall den 
Versicherungsschutz für Schäden im Zusam-
menhang mit Versicherungsverträgen (nicht 
ordnungsgemäß abgeschlossene, erfüllte 
oder fortgeführte Verträge) sowie die 
Auferlegung von Prozesskosten nach § 49 
Abs. 2 WEG enthalten. Doch von wichtigen 
Leistungserweiterungen einmal abgese-
hen: Das weite Tätigkeitsfeld des Verwalters 
sollte umfassend und obligatorisch mitver-
sichert sein, zum Beispiel die Vermittlung 
von Mietverträgen, die Entgegennahme von 
Mietkautionen, die Erstellung von Tarif- und 
Preisvergleichen von Energieunternehmen 
oder das Gebäudemanagement (Organisa-
tion von Gärtner-, Hausmeister- und Rei-
nigungsdiensten etc.). Aber es geht eben 
auch explizit um den ausreichenden Ver-
sicherungsschutz für die Verwaltung von 
Wohn- und Gewerbeimmobilien. 

Welche Tätigkeitsbereiche genau fallen 
eigentlich unter die Versicherungspflicht 
gemäß § 34c GewO? Viele Immobilienver-
walter verwalten nicht nur Wohn- sondern 
darüber hinaus auch Gewerbeeinheiten. 

Sie bieten eventuell Hausmeisterdienste 
an und vermitteln oder bewerten Immobi-
lien. Versicherungen sprechen hier von den 
„branchenüblichen Nebenrisiken“. Einige 
Immobilienverwalter generieren ihren 
Hauptumsatz aus diesen Nebenrisiken und 
nicht aus der Verwaltung von Immobilien. 

Die gesetzlichen Regelungen
§ 34c GewO Abs. 4 regelt, welcher Personen-
kreis unter die Versicherungspflicht fällt: Die 
Versicherungspflicht besteht für Personen, die 
gewerbsmäßig das gemeinschaftliche Eigen-
tum von Wohnungseigentümern im Sinne 
des § 1 Abs. 2, 3, 5 und 6 des Wohnungsei-
gentumsgesetzes oder für Dritte Mietverhält-
nisse über Wohnräume im Sinne des § 549 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs verwalten. 

§ 1 WEG ist zu entnehmen, in welchen 
Eigentumsbereichen die Tätigkeit eines 
Wohnimmobilienverwalters unter die Ver-
sicherungspflicht fällt:

 ■ Wohnungseigentum ist das Son-
dereigentum an einer Wohnung in 
Verbindung mit dem Miteigentums-
anteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum, zu dem es gehört.

 ■ Teileigentum ist das Sondereigen-
tum an nicht zu Wohnzwecken die-
nenden Räumen eines Gebäudes in 
Verbindung mit dem Miteigentums-
anteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum, zu dem es gehört.

DIE AUTORIN

KRISTINA KRÖNCKE
Bei PANTAENIUS zustän-
dig für Angebote und 
Ausschreibungen, betreut 
sie bei dem spezialisierten 
Versicherungsmakler bun-

desweit die Rahmenverträge für Immobili-
enverbände. www.pantaenius.eu/immo
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 ■ Gemeinschaftliches Eigentum im 
Sinne dieses Gesetzes sind das 
Grundstück sowie die Teile, Anlagen 
und Einrichtungen des Gebäudes, 
die nicht im Sondereigentum oder 
im Eigentum eines Dritten stehen.

Es gibt demnach drei unterschiedliche Sze-
narien: Ein Immobilienverwalter verwaltet 
nur gemeinschaftliches Eigentum. Somit fällt 
sein Tätigkeitsbereich zu 100 Prozent unter 
die Versicherungspflicht, unabhängig davon 
welcher Anteil auf Gewerbeflächen ent-
fällt. Wenn ein Immobilienverwalter fremde 
Wohnimmobilien (gegebenenfalls) mit 
Gewerbeanteil (keine Wohnungseigentü-
mergemeinschaften, sondern beispielsweise 
Mietverwaltungen oder Grundstücksgesell-
schaften sämtlicher Unternehmensformen) 
verwaltet, wäre der versicherungspflich-
tige Anteil lediglich für den Wohnanteil 
anzurechnen. Ein Immobilienverwalter, der 
ausschließlich Gewerbeimmobilien (kein 
Wohneigentum nach WEG) verwaltet, 
unterliegt nicht der Versicherungspflicht. 

Für die Praxis
Wenn ein Immobilienverwalter eine „marktüb-
liche“ Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung nach der Versicherungspflicht aus § 34c 

GewO abgeschlossen hat, besteht also nicht 
automatisch Versicherungsschutz für sämtliche 
Tätigkeitsbereiche sondern lediglich für die

 ■ gewerbsmäßige Wohnungseigen-
tumsverwaltung (WEG-Verwal-
tung) und 

 ■ gewerbsmäßige Verwaltung von 
Mietwohnungen für Dritte.

Tätigkeiten, die darüber hinausgehen, fal-
len nicht unter die Versicherungspflicht. Es 
steht dem Immobilienverwalter grundsätz-
lich frei, sich gegen diese Risiken über einen 
separaten Vertrag oder mit einem „Zusatz-
Baustein“ zu seiner bestehenden Berufs-
Haftpflichtversicherung zu versichern.

Selbstverständlich hat der Verband der 
Immobilienverwalter Deutschland e. V. sei-
nen Mitgliedern bereits vor Inkrafttreten der 
Versicherungspflicht umfassende Versiche-
rungskonzepte zu besonderen Konditionen 
zur Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit 
mit Pantaenius wurden die passenden Versi-
cherungsbedingungen und Rahmenverträge 
entwickelt, die exklusiv von Mitgliedern der 
Landesverbände des VDIV Deutschland 
genutzt werden können.

Neben der reinen Versicherungspflicht 
gemäß § 34c GewO ist über die Exklusiv-
Konzepte ein weitreichendes Tätigkeitsfeld 
abgesichert. Es war immer das Ziel, den 
VDIV-Mitgliedern über nur einen Vertrag 
Versicherungsschutz für sämtliche Tätigkei-
ten eines modernen Immobiliendienstleis-
ters zu bieten.

Zwei unterschiedliche Konzepte stehen zur 
Verfügung, die auf die speziellen Bedürf-

nisse des jeweiligen Immobilienverwalters 
zugeschnitten sind. Zum einen besteht ein 
VDIV-Rahmenvertrag mit der Allianz Versi-
cherungs-AG. Dieser Rahmenvertrag wurde 
speziell für Immobilienverwalter entwickelt, 
deren Umsatz hauptsächlich aus der Verwal-
tung und wenig bis gar nicht aus den bran-
chenüblichen Nebenrisiken generiert wird. 

Über einen „Zusatz-Baustein“ ist gere-
gelt, dass beispielsweise die Verwaltung 
von Gewerbeimmobilien außerhalb einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft, das 
Facility Management und die Begutachtung 
und Bewertung von Immobilien mitversi-
chert sind. Dieser gilt immer dann, wenn 
der erwirtschafte Jahresnettoumsatz aus 
diesem Bereich nicht über 100.000 Euro 
hinausgeht. Liegt der generierte Umsatz 
über 100.000 Euro, wird dem Verwalter 
selbstverständlich eine adäquate Zusatz-
deckung angeboten.

Um auch den Immobilienverwaltern gerecht 
zu werden, die einen hohen Umsatz aus 
Nebenrisiken erzielen, hat sich der VDIV – 
in Zusammenarbeit mit Pantaenius – mit 
einem weiteren Rahmenvertragspartner 
auf ein exklusives Deckungskonzept ver-
ständigt. Hierbei handelt es sich um die 
Hiscox SA, einen Spezial-Versicherer für die 
Sparte Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung. Bei der Hiscox wird nicht zwi-
schen der Tätigkeit als Immobilienverwalter 
gemäß § 34c GewO und weiterführen-
den Tätigkeitsbereichen differenziert. Die 
gewählte Versicherungssumme (mindestens 
500.000 Euro) steht sowohl im Rahmen der 
Pflichtversicherung als auch für Tätigkeiten, 
die nicht aus der reinen Verwaltung von 
Wohnimmobilien resultieren, zur Verfügung. 

Eine Pflichtversicherung gemäß § 34 GewO 
bietet also nicht automatisch ausreichenden 
Versicherungsschutz! Für einen bedarfs-
gerechten Versicherungsschutz muss das 
individuelle Tätigkeitsfeld genauestens ana-
lysiert werden. 

Ausschlaggebend für die Versicherungs-

pflicht ist das genaue Tätigkeitsfeld.

Die Versicherungspflicht gilt nur für die 

 Verwaltung von Wohnimmobilien.
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Benchmarking
Die Optimierung von Betriebskosten kann zur kleinteiligen Fleißarbeit werden –  

oder man zieht ganz einfach zuverlässige Vergleichswerte heran.

D
 
 
 
ie „warmen Betriebskosten“ einer 

WEG sind in diesem Jahr höher als üblich. 
Die Kosten der Aufzugswartung laufen bei 
vergleichbaren Wohnanlagen weit ausei-
nander. Will ein Verwalter hier den Über-
blick behalten und die Ursachen ergründen, 
begibt er sich in den sprichwörtlichen Heu-
haufen, um die entscheidende Stecknadel 
zu finden. Dass es auch anders geht, davon 
profitieren Technische Leiter vieler Woh-
nungsunternehmen oder auch große Ver-
waltungen schon seit einigen Jahren: Sie 

vergleichen einzelne Kostenpositionen aus 
verschiedenen Jahrgängen, von vergleichba-
ren Gebäuden oder auch überregional auf 
immobench.de. Ob es um Jahresabrech-
nungen in ihrer Gesamtheit geht oder um 
die Feinanalyse einer speziellen Kostenpo-
sition – das multifunktionale Benchmar-
king-Portal liefert Nutzern klare Befunde 
und ermöglicht es so, Problemfälle gezielt 
einzugrenzen und Möglichkeiten zur Opti-
mierung zu finden.

Hintergrund der hohen Treffsicherheit ist 
eine Datenbank, in der Betriebskostenda-
ten von mehr als einer Million Wohn- und 
Gewerbeeinheiten hinterlegt sind, die nach 
Region, Gebäudegröße oder -typ bis hin 
zur Heizungsart bequem als Vergleichspool 
zusammengestellt werden können. 

Fakten statt Bauchgefühl
Detaillierte Analysen beispielsweise für ein 
Immobilienportfolio sind so schnell abruf-
bar: In welchem Gebäude sammeln sich 
Kostentreiber? Es lassen sich Rankings pro 

Kostenart erstellen: Was schlägt mit wel-
chem Verbrauch/Betrag zu Buche? Und 
man kann ermitteln, welche Kosten eines 
Gebäudes oder Portfolios über oder unter 
denen des ausgewählten Vergleichsbestan-
des liegen. Um gezielt eingreifen zu können, 
wird eine Abweichungsanalyse erstellt. Sie 
zeigt, welche Kostenart in welchem Maß 
vom Vergleichsbestand abweicht und wie 
breit das Spektrum der Abweichungen ins-
gesamt ist. So zeigt sich, wie die Daten des 
analysierten Objekts einzuordnen sind – am 
unteren oder oberen Ende des Spektrums. 
Die Nutzung dieser Analysen ist sehr viel 
verlässlicher als das wage Bauchgefühl, dass 
Optimierungsbedarf besteht. Sie erspart vor 
allem aber die detaillierte Überprüfung von 
Liefer- und Leistungsverträgen zur effizien-
teren Immobilienbewirtschaftung.

Multifunktionale Plattform
Da die Datenbank zudem über weitere 
Bausteine verfügt, kann sie auch für das 
Benchmarking reiner Gewerbe- oder Spezi-
alimmobilien genutzt werden. Dabei werden 

DER AUTOR

RONNY SUSKE
Geschäftsführer der IRN 
Immobilienservices Rhein-
Neckar GmbH und Betrei-
ber von immobench.de
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die jeweiligen spezifischen Eigenschaften 
der Immobilien berücksichtigt. Genutzt 
wird das Portal u. a. bereits von den Woh-
nungsunternehmen des Gesamtverban-
des der Wohnungswirtschaft. Sie versorgen 
den GdW mit Betriebskostenwerten, der 
sie für statistische Auswertungen verwen-
det. Im Gegenzug steht den Unternehmen 
selbst das Benchmarking für ihre Betriebs-
kostenoptimierung zur Verfügung.

Sichtbar gemachte Verwalterleistung
Für Verwalter und Technische Leiter wird 
die Nutzung des Portals zum Aushänge-
schild: Die Entwicklung der Betriebskosten 
eines Objekts von einem Jahr zum nächsten 
lässt sich grafisch eindrucksvoll darstellen 
und gehört daher fest auf die Agenda jeder 
Eigentümerversammlung und des Gesprä-
ches mit Auftraggebern. Übersichtlich dar-
gestellte Fakten bringen die Leistung der 
Verwaltung bei der Optimierung der Wirt-
schaftlichkeit einer Immobilie überzeugend 
zur Geltung. So wird transparent und sicht-
bar, was sonst im Tagesgeschäft untergeht. 
Auch für die inzwischen verbreitet erstellten 
Nachhaltigkeitsberichte großer Wohnungs-
unternehmen sind die übersichtlichen Aus-
wertungen der Betriebskostenentwicklung 
mittlerweile wichtige Bausteine.

Woher kommen die Vergleichsdaten?
Die Nutzung von immobench.de beruht auf 
Gegenseitigkeit: Daten, die für eine Analyse 
ins Portal einstellt werden, stehen anony-
misiert für andere als Vergleichsdaten zur 
Verfügung. Basierend auf der Geislinger 
Konvention werden alle Daten nach einem 

festgelegten Schlüssel regional sowie den Kos-
tenpositionen zugeordnet, um sie vergleich-
bar zu machen. So bilden sie einen Pool, den 
andere für ihr Benchmarking nutzen können.

Damit Abrechnungen von Betriebskosten 
problemlos in das Portal übernommen wer-
den können, verfügt es über Schnittstel-
len zu allen in der Immobilienwirtschaft 
gängigen ERP-Systemen. Die Übermitt-
lung erfolgt über ein SSL-verschlüsseltes 
Upload-Portal, wobei Daten zunächst eine 
Qualitäts- und Plausibilitätsprüfung durch 
sachkundige Mitarbeiter durchlaufen, um 
die Konformität mit der Datenbankstruk-
tur zu gewährleisten. 

Dass der Datenbestand von mehr als einer 
Million Einheiten nicht über Nacht zustande 
kam, versteht sich von selbst. Er hat sich seit 
1998 aufgebaut. Den Anfang machte der 
Bestand eines großen Property Manage-
ments, dann folgten schnell weitere Woh-
nungsunternehmen, die das Potenzial des 
Benchmarking-Portals fürs eigene Controlling 
erkannten. Seit dem Start vor mittlerweile 20 
Jahren wurde immobench.de dem technolo-
gischen Fortschritt entsprechend und mit den 
erweiterten Möglichkeiten, die das Internet 
heute bietet, stetig weiterentwickelt. Inzwi-
schen ist es selbst für mittlere und kleinere 
Unternehmen ein ebenso komfortables wie 
profitables Instrument. Das kann man übri-
gens ganz einfach testen: Über einen Gastzu-
gang auf immobench.de gewinnt man einen 
Überblick über alle zur Verfügung stehenden 
Analysen, Grafiken und Listen, die man zu 
Präsentationszwecken, z. B. für die Eigentü-

GEISLINGER 
 KONVENTION
Die Vergleichbarkeit von 
Betriebskosten und einzel-
ner Kostenpositionen basiert 
auf einer Kodifizierung nach 
der Geislinger Konvention. 
Vertreter von immobilien-
wirtschaftlichen Verbänden, 
Wohnungsunternehmen 
und wohnungswirtschaft-
lichen Dienstleistern erar-
beiteten diese im Jahr 2000 
unter Federführung von 
Prof. Dr. Hansjörg Bach, 
Fachhochschule Nürtingen, 
Studiengang Immobilien-
wirtschaft.

Die Geislinger Konvention 
berücksichtigt alle Anforde-
rungen sowohl des unter-
nehmensbezogenen als auch 
des unternehmensüber-
greifenden Benchmarkings. 
Die eng an die Betriebskos-
tenverordnung angelehnte 
tief gestaffelte Untergliede-
rung der Einzelbetriebskos-
tenarten stellt sicher, dass 
alle Wohnungs- und Ver-
waltungsunternehmen, die 
ihre Betriebskosten entspre-
chend buchen, sich unab-
hängig von der Tiefe ihrer 
Datenstruktur beteiligen 
können.

merversammlung, erstellen kann. Zudem 
steht das immobench-Team auch telefonisch 
beratend zur Verfügung.

Optimierte Kosten und grafisch aufberei-

tete Daten machen gute Arbeit sichtbar.

HAUS- UND WOHNUNGSVERWALTUNGS UNTERNEHMEN  GESUCHT für etablierte 
und bonitätsstarke Kau�  nteressenten. Bei  absoluter  Diskretion und  Vertraulichkeit sind 
wir spezialisiert auf:

UNSER AUFTRAG IN 3 SCHRITTEN:
1  Ihr Lebenswerk bewerten.
2  Die Ermittlung eines bonitätsstarken und für Sie passenden Käufers.
3  Moderation und Begleitung der Verhandlungsprozesse.

Informieren Sie sich vertraulich und 
unverbindlich unter Tel.: +49 6196 400 108

Dr. Adams Consulting GmbH & Co KG
www.adamsconsulting.de

Tel. +49 6196 400 108
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VDIV Baden-Württemberg

T 
raditionell organisiert der  VDIV Baden-

Württemberg im November den Ver-
walter-Workshop im Kronenzentrum in 
Bietigheim-Bissingen. In diesem Jahr findet 
die zweitägige Veranstaltung, zu der mehr 
als 200 Teilnehmer erwartet werden, unter 
dem Motto „Knackpunkte der Wohnungs-
eigentumsverwaltung“ am Donnerstag, 
dem 28., und Freitag, 29. November 2019, 
statt. Und auch diesmal liegt der Fokus wie-

Save the Date: 29. Verwalter-Workshop im November
der auf den täglichen Herausforderungen 
der Wohnungseigentumsverwaltung. Auf 
dem Programm stehen Themen wie „Die 
Abberufung des Verwalters aus wichtigem 
Grund“, „Aufgaben und Fallstricke für den 
Verwalter im Beschlussanfechtungsver-
fahren und im Hausgeldprozess“, „Wirt-
schaftliche Aspekte bei der Inspektion und 
Wartung haustechnischer Anlagen – was 
muss, was kann?“. Insgesamt bietet der 
Workshop damit ein umfassendes Update 

für die tägliche Praxis – und zwar mit den 
folgenden Referenten: Rechtsanwalt Kon-
stantin Riesenberger, München; Dr. Frank 
Zschieschack, Vorsitzender Richter am LG 
Frankfurt am Main, und Dipl.-Ing. Dieter 
Uhlig, Lehrbeauftragter der Universität 
Weimar, der Beuth-Hochschule Berlin und 
der HTW Berlin.

Programm und Anmeldung: 
www.vdiv-bw.de/veranstaltungen

Fachexkursion nach Lissabon und Porto 2019

D 
ie diesjährige Fachexkursion des VDIV 

Baden-Württemberg führte die Führungs-
kräfte aus Immobilienverwaltungen nach 
Lissabon und Porto. 52 Teilnehmer reisten 
vom 7. bis 12. Juli 2019 nach Portugal. Bei 
schönem Wetter und sommerlich warmen 
bis heißen Temperaturen besuchten die Teil-
nehmer unter fachkundiger Führung die bei-
den Städte. In Lissabon übernahm dies der 
deutsche Architekt Sven Klöcker, der seit über 
zehn Jahren dort lebt und arbeitet. An aus-
gewählten städtebaulich und architektonisch 
interessanten Orten erhielten die Teilnehmer 

Einblicke in Stadtgeschichte und -entwick-
lung – und waren davon hellauf begeistert. 
Am vierten Tag ging es für die Reisenden 

KG, VDIV-INCON GmbH Versicherungsmak-
ler, ista Deutschland GmbH und svt Brandsa-
nierung GmbH. 

Verwaltungsbeiratschulung im Juli 2019

B 
ereits zum siebten Mal organisierte der 

VDIV Baden-Württemberg für seine Mit-
glieder aus dem Bodenseeraum eine Ver-
waltungsbeiratsschulung – mit sensationell 
guter Resonanz: 200 Verwaltungsbeiräte 
folgten der Einladung am 17. Juli nach Wein-
garten, um sich zu informieren.

Uschi Schneeweis, Assistentin der Geschäftslei-
tung des Landesverbandes, begrüßte die Teil-
nehmer und beglückwünschte sie zugleich zu 

dem Privileg, es mit einem in einer Qualitäts-
gemeinschaft organisierten Verwalter zu tun 
zu haben und so auch an einer solchen Infor-
mationsveranstaltung teilnehmen zu können.

Den Auftakt der Vortragsreihe machte Wolf-
gang Schleicher als Vertreter des Premiumpart-
ners Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH 
& Co. KG mit Ausführungen zum Thema „Die 
Digitalisierung kommt – Minol Connect als 
ganzheitliche Lösung“. Anschließend erläuterte 
Martin Müller den Weg zu mehr störungsfreier 

Bandbreite und schnelleren Reaktionszeiten in 
der Multimediaversorgung, den Premiumpart-
ner Unitymedia BW GmbH DOCSIS 3.1 ebnet. 
Im Hauptvortrag widmete sich Rechtsanwältin 
Patricia Ostertag, Kanzlei Elser, Dr. Kohnke, Dr. 
Kugler Partnerschaftsgesellschaft mbB, Tett-
nang, der Hausordnung, und wie man unsin-
nige Regelungen umgeht.

Die nächste Verwaltungsbeiratsschulung des 
Landesverbandes für Mitgliedsunternehmen 
findet am 23.10.2019 im Raum Karlsruhe statt. 

nach Porto und ins Duer-
otal, wo der portugiesische 
Architekt Bernardo Amaral 
die Exkursion durch „seine“ 
Stadt Porto leitete. 

Besonderer Dank gilt den 
Sponsoren der diesjährigen 
Fachexkursion: Unitymedia 
BW GmbH, EKB GmbH, 
METRONA GmbH & Co. 
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VDIV Hessen

M 
ehr praktische und technische Themen 

wünschen sich die Mitglieder des Hessischen 
Landesverbandes im Veranstaltungspro-
gramm. Das ergab die Mitgliederbefragung 
zum Jahresbeginn. Dem entsprechend setzte 
der VdIVH mit der dritten Veranstaltung des 
Jahres einen Praxisworkshop ins Programm, 
der gemeinsam mit dem Kooperationspart-
ner svt Brandsanierung GmbH am 8.8.2019 
in Eppertshausen stattfand.

Technisches Know-how  
und neue Verfahren
40 Teilnehmer, überwiegend Mitglieder 
des Verbandes, durchliefen in drei Gruppen 
mehrere Stationen, an denen technische 
Kenntnisse vermittelt wurden. Präsentiert 
wurde das svt-Schleifverfahren nach BIA 
BT 17.4 zur Sanierung von Bodenflächen, 
mit dem asbesthaltige Kleber rückstandslos 
entfernt werden können. Das maschinelle 
Verfahren ist emissionsarm und ermöglicht 
so deutlich kürzere Sanierungszeiten, die 
zudem kostengünstig sind und keine Räu-
mung der Wohnung erfordern.

Vorgestellt wurden auch verschiedene Ver-
fahren zur Leckage-Ortung bei Wasserschä-
den. Als Beispiele wurden Thermografie 
und Videoendoskopie erklärt, der kon-
krete Ablauf einer solchen Ortung zudem 
an einem Flachdach demonstriert.

Zur Sanierung von Wasserschäden wurden 
verschiedene Trocknungsgeräte vorgestellt, 
ihre Vor- und Nachteile erläutert und wann 
welches am besten zum Einsatz kommen 
sollte. Auch der Brandschadensanierung war 
eine Station gewidmet. Hier wurde das Vor-
gehen nach einem Brand erklärt und welche 
Maßnahmen zur Reinigung und Geruchs-
neutralisation zum Einsatz kommen.

Realitätsnahe Demonstrationen
Am Ende des Sanierungs-Parcours trafen 
sich die Teilnehmer wieder, um gemeinsam 

Praxisworkshop Brandschutz 
und Brandsanierung

die nach oben hin abbrennen, beschichtete 
Kabel, denen die dauerhafte Beflammung 
kaum etwas anhaben kann, und banda-
gierte Kabel, die vollkommen unversehrt 
bleiben. 

Mit einem hessischen „Weckglas-Buffet“ 
stärkten sich die Teilnehmer zwischen den 
einzelnen Stationen und tauschten sich 
rege über die gewonnenen Erkenntnisse 
aus. Einhelliges Fazit: Im Rahmen dieser 
Veranstaltung ließen sich wirklich prakti-
sche Einblicke gewinnen, womit das Ver-
ständnis für das Thema Brandschutz enorm 
vertieft wurde. Der Dank des Landesver-
bandes gilt der svt Brandsanierung GmbH 
für die Gastfreundschaft der Niederlassung 
Eppertshausen und einen rundum gelun-
genen Praxisworkshop.
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Leckage-Ortung: Welches Verfahren 
eignet sich wofür?

Spiel mit dem Feuer: Beim realen 
Brandversuch wurden Kabelbrände 
simuliert.

1

2

weitere Programmpunkte zu durchlaufen. 
Der Nachbau eines Installationsschachts 
diente zunächst als Demonstrationsob-
jekt, um die Probleme aufzuzeigen, die 
sich in mehrgeschossigen Gebäuden erge-
ben können, wenn brennbare Isolierun-
gen und elektrische Versorgungsleitungen 
ohne Etagenabschottung verbaut sind: Im 
Brandfall breitet sich in der Regel Feuer 
ungehindert auf andere Stockwerke aus. 
Eine kostengünstig und schnell umsetzbare 
Lösung ist die Verfüllung des Schachtes 
mit nicht brennbaren Steinwoll-Flocken. 
Die Teilnehmer bekamen einen Eindruck, 
wie eine homogene Schachtverfüllung mit 
einer definierten Rohdichte von 80 bis 
120 kg/m³ erreicht wird, da das Mate-
rial bestehende Konturen hohlraumfrei  
umschließt. 

Highlight des Nachmittags war der reale 
Brandversuch: An Musterwänden wurde 
das Brandverhalten verschiedener Mate-
rialien demonstriert. Was die Teilnehmer 
gleichermaßen in Staunen versetzte wie 
auch nachdenklich machte, waren die deut-
lichen Unterschiede: ungeschützte Kabel, 

1

2
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VDIV Rheinland-Pfalz/Saarland

VDIV Berlin-Brandenburg

Verwalterforum Miet- & WEG-Recht

Save the Date: Verwalterforum Frankenthal

10. Berlin-Brandenburger Verwalterforum

G 
roßes Verwalter-Event in einer ganz 

besonderen Location: In der Opel Arena in 
Mainz veranstaltete der Verband der Immo-
bilienverwalter Rheinland-Pfalz/Saarland 
e. V. am 4. September sein drittes Verwal-
terforum des Jahres. Wo die Fußballer des 
1. FSV Mainz 05 an Spieltagen um wichtige 
Punkte kämpfen, erwartete die rund 150 
Teilnehmer aus der Immobilienbranche ein 
interessantes Tagesprogramm. 

Nach dem Grußwort unter dem Titel 
„Benchmarks und Digitalisierung“ von VDIV-
Deutschland-Geschäftsführer Martin Kaß-
ler referierten die Fachanwälte Stephan 
Volpp und Michael Luhmann informa-
tiv und unterhaltsam über das Miet- und 

D 
ie Vorbereitungen für das nächste Ver-

walterforum am 13. November im Fran-

WEG-Recht. Sie gaben den Besuchern 
einen kompakten Überblick über die neu-
este Rechtsprechung und aktuelle Gerichts-
urteile. Ihre Beiträge thematisierten unter 
anderem die Aspekte Wohnraummiete, 
Kautionsabrechnung und Formalitäten rund 
um Instandhaltungsmaßnahmen. Neben den 
Vorträgen konnten sich die Teilnehmer in 
den Pausen mit Kollegen austauschen, die 
Fachausstellung mit Ständen verschiedener 
Unternehmen aus dem Bereich der Woh-
nungswirtschaft besuchen oder einen Blick 
auf den heiligen Rasen der Arena werfen.

Hinter den Kulissen der Opel Arena
Nach einem Cocktailempfang präsentierte 
der Verband den Teilnehmern ein beson-
deres Highlight: Bei einer Führung durch 

kenthaler Congressforum laufen bereits. Im 
Mittelpunkt der Fachvorträge von Prof. Dr. 
Florian Jacoby, Universität Bielefeld, Fakul-

die Opel Arena erlebten sie das Bundesli-
gastadion hautnah. Der Blick hinter die Kulis-
sen bot einen exklusiven Streifzug durch die 
Katakomben der Arena und auch zu Presse-
bereich, VIP-Räumen, Umkleidekabinen, Tri-
bünen und in den Stadioninnenraum. Markus 
Herrmann, Geschäftsführender Vorstand 
des VDIV-RPS: „Wir haben den Anspruch, 
unsere Mitglieder und Besucher nicht nur 
über aktuelle Verwalterthemen zu informie-
ren, sondern ihnen auch immer mal wieder 
ein unvergessliches Ereignis abseits ihres Ver-
walteralltags zu bieten. Wie uns die zahlrei-
chen positiven Reaktionen zeigen, ging diese 
Kombination aus Informationstransfer und 
Networking-Event wieder voll auf. Für viele 
war der Blick hinter die Kulissen der Mainzer 
Fußballarena ein tolles Erlebnis.“

tät für Rechtswissenschaft, steht an diesem 
Tag die WEG-Rechtsprechung. 
Anmeldung: www.vdiv-rps.de

Z 
ehn Jahre Berlin-Brandenburger Ver-

walterforum – dazu lädt der Verband der 
Immobilienverwalter Berlin-Brandenburg 
Immobilienverwaltungen aus der Haupt-

Abnahme des gemeinschaftlichen Eigentums 
und Herausforderungen bei der Schaffung 
von Voraussetzungen zur E-Mobilität in 
Mehrfamilienhäusern informieren. Mitre-

den können die Teilnehmer bei der Podi-
umsdiskussion zum Thema „Image und 
Vergütung“, in der beleuchtet wird, wie 
die Leistungen von Immobilienverwaltun-
gen und ihre Vergütung besser in Einklang 
gebracht werden können.

Weiterbilden, netzwerken, feiern
Im Anschluss an das Fachprogramm wird 
es anlässlich des 10. Geburtstages des Ver-
walterforums ein feierliches Get-together 
geben, das zum Netzwerken in entspann-
ter Atmosphäre einlädt. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung: www.vdiv.de/
verwalterforum-berlin Fo
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stadtregion am 5. November 
2019 in die Alte Försterei, Hei-
mat des legendären 1. FC Union 
Berlin. 

Die Teilnehmer erwarten auch im 
Jubiläumsjahr informative Vor-
träge mit renommierten Refe-
renten, die über neue Urteile 
mit Bezug zum Wohnungseigen-
tumsgesetz, Fallstricke bei der 



VDIV Mitteldeutschland

M 
it dem E-Bike schwimmend übers 

Beachvolleyballfeld laufen – klingt überra-
schend, war am 29. August 2019 aber mög-
lich: Laufen und Walken über Distanzen von 
4,5, 8,7 oder 17,5 km um den Schladitzer 
See, Beachvolleyball mit zwölf Mannschaf-
ten, der E-Bike-Test mit dem ehemaligen 
Radprofi Robert Förster, das anschließende 
Bad im See und ein Lagerfeuer bei Son-
nenuntergang. All das hatte das Team des 
Landesverbandes der Immobilienverwalter 
Mitteldeutschland wieder für Verwalter und 
Dienstleister organisiert und diesmal bei 
schönstem Sonnen-Sommer-Wetter.

Auch bei diesem 4. Event waren über 150 
Sportler und Gäste olympisch unterwegs 
und nutzten die Gelegenheiten zum Wie-
dersehen, zur sportlichen Revanche und 
natürlich zum Feiern nach der Siegereh-
rung. Das Event hat sich inzwischen super 
bewährt und auch unter Nicht-Mitgliedern 
des Verbandes herumgesprochen. Nicht 
zuletzt dank der Unterstützung durch 
die Sponsoren PYUR, Deutsche Kredit-
bank AG, svt Brandsanierung GmbH, IBA 
Energie GmbH, ista Deutschland GmbH 
und Gursch & Schmidt Assekuranzmak-

4. Sportevent

ler GmbH erhielten alle Teilnehmer wie-
der eine exklusiv gestaltete Medaille und 
von der VDIV INCON GmbH den belieb-
ten Sportler-Cocktail. Sogar der schon im 
Vorjahr ersehnte Abend am Lagerfeuer 
mit Sonnenuntergang war in diesem Jahr 
drin. Der Verband Mitteldeutschland bleibt 
sportlich und lädt für den 27. August 2020 
wieder ein – zum 5. Sportevent!

Auf die Plätze, fertig, los: über drei 
Distanzen um den Schladitzer See 

Der Hitze trotzend: der VDIV-Vor-
standsvorsitzende Dr. Joachim Näke 
(r.) mit Stefan zur Linden, dem einzi-
gen Langstreckenläufer – bei 32 °C

Baggern, pritschen, schwitzen: Zwölf 
Mannschaften maßen sich im Beach-
volleyball.

Ruhm & Ehre: Für die Teilnahme gab 
es die exklusiv gestaltete Medaille.

1

2

3

4

1

2

3

4

NUTZEN SIE DEN INFORMATIONSVORSPRUNG
■ alle 14 Tage die wichtigsten Neuigkeiten aus Politik, 

Wirtschaft und Rechtsprechung, speziell für Haus- und 
Immobilienverwalter aufbereitet

■ kostenfrei, digital und für mobile Endgeräte optimiert

■ übersichtlich, aktuell und nützlich für Ihren Alltag

Über 14 000 Abonnenten profi tieren bereits vom 
wichtigsten Branchennewsletter. Sollten Sie noch 
nicht registriert sein, melden Sie sich jetzt an:   

www.vdiv.de/newsletter

newsletter – auf dem neuesten Stand!
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HVW3-SaaS – HVW3 nun in der Cloud 

Einblicke, die Aufwand und Zeit sparen

U 
nterwegs die letzten Zahlungseingänge 

überprüfen, vor Ort im Objekt notwen-
dige To-dos festhalten – die Digitalisierung 
erleichtert auch Prozesse in der Wohnungs-
wirtschaft. Tätigkeiten, die Sie früher nur 
lokal an Ihrem Arbeitsplatz ausführen konn-
ten, erledigen Sie heute wo und wann Sie 
wollen. Die neue Software-as-a-Service-
Lösung der Hausverwaltungssoftware 
HVW3 von Giesse + Partner ermöglicht 

M 
inol erweitert das Funksystem Minol 

Connect um neun Module, mit denen Ver-
walter wichtige Gebäudefunktionen aus der 
Ferne überwachen. Ganze Liegenschaften 
lassen sich aus der Ferne per Smartphone 
oder Laptop überblicken, regelmäßige Kon-
trollgänge werden überflüssig: Mit den 
Minol Connect Insights macht der Immo-
biliendienstleister Minol das möglich.

Die Grundlage für die Minol Connect Insights 
ist das IoT-Funksystem Minol Connect. Je nach 
Bedarf lässt es sich modular um die Insights 
erweitern. Das sind neun Funktionen in vier 
Rubriken. Zum Bereich Smarter Betrieb zählt 
beispielsweise die Überwachung des Ölstands. 
So erspart sich der Verwalter das manuelle 
Ablesen und hat dank Sensoren immer im 
Blick, wann Heizöl bestellt werden muss. Zu 
den Modulen im Bereich Smarte Sicherheit 
zählen u. a. das Überwachen von Feuerlö-

Ihnen ein agileres, flexibleres und sorgen-
freies Arbeiten. 

Als Komplettlösung ist HVW3 immer auf 
dem aktuellsten Stand und wird von uns 
kontinuierlich weiterentwickelt. Die Soft-
ware deckt alle Belange rund um die Ver-
waltung von Immobilien jeglicher Art und 
Größenordnung ab. Seit mehr als 30 Jahren 
zählen wir zu den führenden Anbietern in 
diesem Bereich und kennen die Ansprüche 
von Immobilienverwaltern. 

Als SaaS-Version steht HVW3 Nutzern nun 
in der Cloud zur Verfügung. Investitionen 
in eigene Server oder IT-Personal können 
Sie sich sparen. Wir hosten den virtuellen 
Terminalserver für Sie, übernehmen die 
Erstinstallation, auf Wunsch sogar die War-

schern, Brandschutztüren und Feuerwehr-
zufahrten. So sorgt der Verwalter zeit- und 
kostensparend für Sicherheit. Die Berei-
che Smarte Administration und Smarte 
Services komplettieren das Angebot. 
Damit kann der Verwalter zum Beispiel 
die Bewegung von Garagentoren rund 
um die Uhr überwachen und Störungen 
sofort beheben. Durch die Parkraumüber-
wachung kann er die Auslastung der Park-
plätze systematisch auswerten und optimieren.

Für den Verwalter sind alle relevanten, stets 
aktuellen Informationen auf der digitalen 
Plattform von Minol abrufbar – egal ob vom 
Smartphone oder Laptop aus. Bei Unregel-
mäßigkeiten erhalten Verwalter automatisch 
eine Benachrichtigung.

Welche Funktionen zuerst auf dem Markt ein-
geführt werden, lässt Minol die Verwalter unter 
www.minol.de/abstimmung entscheiden.

tung von HVW3 und der Systemhardware 
und führen täglich ein Vollbackup durch.

Sie nutzen HVW3 wie gehabt an Ihrem loka-
len Arbeitsplatz – und darüber hinaus. Denn 
egal, ob Sie Ihre Daten eingeben oder vom 
Programm anfordern, Sie können das nun per 
PC, Laptop oder mobilem Endgerät tun. So 
haben Sie online jederzeit und überall Zugriff 
auf alle Informationen zu Ihren Immobilien. 

Flexibler, effizienter, günstiger – sichern 
Sie sich diese Vorteile! Gerne erläutern wir 
Ihnen HVW3-SaaS genauer und unterstüt-
zen Sie beim Umstieg auf unsere Software. 
Kontaktieren Sie uns: 09131/7660-0 oder 
zentrale@giesse-erlangen.de

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen zu den Minol Con-
nect Insights:
www.minol.de/connect-insights

Neun neue Module in vier Bereichen: 
Minol erweitert das Funksystem Minol 

Connect um die Insights.
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Verband der Immobilienverwalter 
Baden-Württemberg e. V.
Berliner Straße 19 •  
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 76-296
info@vdiv-bw.de • www.vdiv-bw.de
Geschäftsführerin: Diana Rivic
Vorstandsvorsitzender: 
Wolfgang D. Heckeler

Verband der Immobilienverwalter 
Bayern e. V.
Sonnenstraße 11 • 80331 München
Tel. 089 5998845-0
info@vdiv-bayern.de 
www.vdiv-bayern.de
Geschäftsführender Vorstand: Walter Plank
Vorstandsvorsitzender: Marco J. Schwarz

Verband der  Immobilienverwalter  
Berlin-Brandenburg e. V.
Neue Grünstraße 9 • 10179 Berlin
Tel. 030 27907090
info@vdivbb.de
www.vdivbb.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Roswitha Pihan-Schmitt
Vorstandsvorsitzende: Sylvia Pruß

Verband der  Immobilienverwalter 
Hessen e. V.
Dreiherrnsteinplatz 16 • 
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 5745216
Hausverwalter@Hausverwalter.de
www.Hausverwalter.de
Vorstandsvorsitzender: Werner Merkel

Verband der  Immobilienverwalter 
 Niedersachsen / Bremen e. V.
Warmbüchenstr. 15
30159 Hannover
Tel. 0511 87456040
info@vdiv-niedersachsen-bremen.de
www.vdiv-niedersachsen-bremen.de
Geschäftsführender Vorstand:  
Tania Caminades
Vorstandsvorsitzender: Andre Jahns

Verband der nordrhein-west-
fälischen Immobilienverwalter e. V.
Vaalser Straße 148 • 52074 Aachen
Tel. 0241 51835040
info@vnwi.de • www.vnwi.de
Vorstandsvorsitzender: Dr. Michael Casser
Stv. Vorsitzender: Dr. Klaus Vossen

Verband der Immobilienverwalter 
 Rheinland-Pfalz / Saarland e. V.
Mundenheimer Straße 141 • 
67061 Ludwigshafen
Tel. 0621 5610638
Geschäftsstelle Dirmstein: 
Metzgergasse 1 • 67246 Dirmstein
Tel. 06238 9835813
office@vdiv-rps.de • www.vdiv-rps.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Markus Herrmann
Vorstand Rheinland-Pfalz:  
Angelika Neubauer
Vorstand Saarland: Axel Ewen

Verband der Immobilienverwalter 
Mitteldeutschland e. V.
Wehlener Straße 46 • 01279 Dresden 
Tel. 0351 255070
info@immobilienverwalter- 
mitteldeutschland.de
www.immobilienverwalter- 
mitteldeutschland.de
Geschäftsführender Vorstand: 
Dr. Joachim Näke
Stv. Vorsitzender: Alfred Rothert

Verband der  Immobilienverwalter 
Sachsen-Anhalt e. V.
Geschäftsstelle Halle:
Willy-Brandt-Straße 65 • 06110 Halle
Hauptgeschäftsstelle Magdeburg:
Klausener Straße 35 • 39112 Magdeburg
Tel. 0391 5558948
info@vdiv-sa.de • www.vdiv-sa.de
Geschäftsführender Vorstand: Mirko Wild
Vorsitzender: Axel Balzer

Verband der Immobilienverwalter 
Schleswig-Holstein / Hamburg /
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Geschäftsstelle Schleswig-Holstein:
Düppelstraße 71 • 24105 Kiel
Tel. 0431 84757
Geschäftsstelle Hamburg:
Dorotheenstraße 144 •
22299 Hamburg
Tel. 040 69691168
Geschäftsstelle 
 Mecklenburg-Vorpommern:
Zur Steinbeck 1 • 18225 Kühlungsborn
Tel. 038293 60100
info@immoverwalter.org
www.immoverwalter.org
Geschäftsführender Vorstand: 
Wolfgang Mattern
Vorsitzender: Holger Zychski
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Wir freuen uns über Ihre 

Fragen, Kritik und Anregungen.  

Schreiben Sie uns an:  

redaktion@vdivaktuell.de
Steffen Haase 
Chefredakteur

WIR LIEBEN 
FEEDBACK

BUCHTIPP
Crashkurs Wohnungseigentumsverwaltung von 
Peter-Dietmar Schnabel und Brigitte Batke-Spitzer 
In der Praxis wirft die Wohnungseigentumsverwaltung 
viele Fragen auf. Als Verwalter müssen Sie diese beant-
worten und Probleme lösen, ohne rechtliche Hürden 
zu übersehen. Die Autoren informieren verständlich 
über Aspekte wie Verwaltung, Eigentümerversamm-
lung, Instandhaltung und Wirtschaftsplan. Zusammen mit 
allen wichtigen Informationen über die neue Rechtspre-
chung zum Wohnungseigentumsrecht deckt das Buch die 
gesamte Bandbreite ab, vom Wohnungseigentumsrecht 
über das Steuerrecht in der WEG bis zur technischen 
Objektverwaltung.

Inhalte sind u. a. die Wohnungseigentümerversammlung: 
Modalitäten, Stimmrecht, Beschlussfassung, Protokoll; Ver-
walter: Person, Vertrag, Aufgaben, Amtsbeendigung; Bei-
rat: Bestellung, Aufgaben, Befugnisse; die kaufmännische 
Verwaltung der Gemeinschaft; Dienst- und Arbeitsrecht 
für Verwalter: u. a. Abrechnung geringfügig Beschäftigter, 
Steuerung von Dienstleistern; Versicherungsvertragsrecht: 
Sach- und Haftpflichtversicherungen, Rechtsverfolgung; 
die WEG als Energiedienstleister: BHKW, Solarthermie, 
Photovoltaik; Werk- und Bauvertragsrecht: Gewährleis-
tungsansprüche; Betreiberverantwortung und Pflichten-
delegation; mit allen Infos zum 
Gesetz zur Einführung einer 
Berufszulassungsregelung für 
Wohnungsimmobilienverwal-
ter. Auch sind eine Reihe von 
Arbeitshilfen online verfügbar. 

Peter-Dietmar Schnabel, Brigitte Batke-
Spitzer: Crashkurs Wohnungseigen-
tumsverwaltung mit Online-Arbeits-
hilfen • Haufe Fachbuch • 1. Auflage 
2018 • Broschur 378 Seiten • ISBN 
978-3-648-10887-1 • 34,95 Euro

vdivaktuell 8/19

erscheint am 29. November mit dem 
Titel Unternehmensführung & Orga-
nisation und u. a. folgenden Themen:

■ Personalentwicklung

■ Neue Ertragsmodelle

■ Software & Co.

■ Das Büro der Zukunft

FREUDE DES MONATS
Meine Freude gilt den Forderungen des 
VDIV Deutschland. Immobilienverwalter 

erhalten künftig die Möglichkeit, ihre Pro-
fessionalität noch deutlicher nachzuweisen: 
Der Spitzenverband wird einen freiwilligen 

Sachkundelehrgang entwickeln. Dies hat die 
35. Delegiertenversammlung im Rahmen 

des 27. Deutschen Verwaltertags einstimmig 
beschlossen. Zwar sind seit 1. August 2018 

Berufszulassungsregelungen für Wohnimmo-
bilienverwalter in Kraft. Diese greifen aller-

dings viel zu kurz, wie der VDIV Deutschland 
seit deren Verabschiedung im Oktober 2017 
nachdrücklich kritisiert. Zum einen fehlt der 
wichtige Sachkundenachweis, zum anderen 
sind 20 Stunden Weiterbildung in drei Jah-

ren unzureichend. Daher hatten die Mitglieder 
des Spitzenverbands bereits im vergangenen 
Jahr mit überwältigender Mehrheit eine frei-
willige Selbstverpflichtung zur erhöhten Wei-
terbildung beschlossen. Sie wollen mindestens 
45 Stunden Weiterbildung pro Objektbetreuer 

in drei Jahren erbringen – mehr als doppelt 
so viel wie vom Gesetzgeber vorgesehen. Der 

freiwillige Sachkundelehrgang soll bundes-
weit eine Basisqualifizierung der Branche rea-
lisieren. Schließlich ist Weiterbildung nur dann 
sinnvoll und erfolgreich, wenn die Grundlagen 

 vorhanden sind.
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VDIV-Partnernetzwerk
www.vdiv.de

VDIV-PREMIUMPARTNER

VDIV-KOOPERATIONSPARTNER

VDIV-INNOVATIONSPARTNER



26.–31. Januar 2020 | Hotel Salzburger Hof Leogang

9. VDIV-Wintertagung

Weiterbildung & Netzwerken in alpinem Ambiente | abwechslungsreiches Tagungsprogramm | 
wertvolle Praxishinweise & wichtiges Fachwissen | erfahrene Referenten | aktiver Austausch

Programm und Anmeldung unter: www.vdiv.de/wintertagung

Starten Sie bestens vorbereitet in das neue Verwalterjahr!


